
Gl leirsöue
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lnvestitions zuloge / Yetbleibensfrist
Die lnvestilionszuloge kommt nur für bewegliche Anlogegüter, die wöhrend des Bin-
dungszeitroumes von drei Johren in einer Betriebsstötte im Fördergebiet verbleiben, in
Froge. Der Drei-Johres-Zeitroum beginnt mit der begünstigten Anschoffung und erfordert,
doß wöhrend seiner Douer der Gegenstond ununterbrochen zum Anlogevermögen
gehören muß.
{Niedersöchsisches FG, Urt.v.16. 9.1993-11192/93 - Steuertelex 2l2O,Lexinlorm OIOBZIOI

Anmerkung:
Der Mqndont hotte zwei LostTüge mehr ols 5 Monote on einen polnischen Spediteur mit
einer Betriebsstötte oußerholb des Fördergebietes vermietet.

Nichtobgobe der steuererklärung / Hinterziehung von vermögenssteuer /
Kenntnis der Finonzbehörde
Unterlößt der Steuerpflichtige die Einreichung einer Steuererklörung und unterbleibt die
Steuerfeslsetzung, so liegt nur Versuch vor, wenn die Finonzbehörde rechtlich und tot-
söchlich ohne weiteres in der Loge wor; den steueronspruch festzusetzen.
(FG Bremen, Urt.v.7.9.1993 - ll 50/91 - wistro lgg4,l53l

Gewerbliche Tötigkeir,/ Vorlrogsveronstoltungen ./ Mitueronstolter
l . Dem W.'lt:.t g{trp1üief9ryi{sre_n Buchprüfer isr es ols verstoß gegen dos verbor

gewerblicherTörigkeir ($ 43 lb:. 3 f.{.r: t weo) untersogr, vorrrogslveionsroltungen -q.uch qls Mitveronstoltei - durchzuführen, die'iedermo-nn gegen- Entgelt zugöiglich
stno.

2. Für die Einordnung ols gewerbliche Tötigkeit kommt es nicht dorouf on, ob eine Betöti-
gung,im-gewerblichen Bereich nochholiig erfolgt.moßgeblich ist, doß sie ols solche
unterbleibt.

(LG Düsseldorf, Beschl.v. 18.2)994 - BV wi 46 -i24/94 - wpK-Min. lg94,l17t

Aufgelöste sozietör / umsqrzsteuerschurden / Hoftung der Gesellschofter
Die BGB-Gesellschofter hoften für Steuerschulden der oufgelöslen Gesellschoft gesomt-
schuldnerisch,'zivilrechtliche Hoftungsber.hranLng"n zugunsten derGesellschofter sindunbeochtlich.
(BVerwG, Urt.v. 13.8.1993 - B C 64/90 _ NJW lg94 S.6O2t

Gewerbliche Tütigkeit / Fortbirdungsseminore / Zugong für iedermonnl. DerWirtschoftsprüfe
Törisdil;";;ä;:lf üilillsff T"wä.,';Li"Tnn:l*lYiJ3;:lixYicher

'ffi ,5:gJ',1%*T;"t,**Xl,Xlt";l;t:;i,*,*ilxg*,"?yerb,iche
3. Zvr Führung der Berufsbezeichnung.
(LG Düsseldorf, Beschl.v. 28.2.1994 _ +d_]|qßS_ WpK_Mtr 1994, ll8l

o

o
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94,3

94,139

94,72

94,164

94,39

94,38

94,67

94,93

94,lll

94,\62

94,122

94,208

94,122

94,209

94,153

94,198

BGH v. 21.4.1994 - IXZR123/93: NJW 1994,2085: BB 1994, 1316
:WM 1994,1340

BGH v. 21.4.1994 - lX ZR 150/93
: NJW1994,2293
:WM 1994,1805: DSIR 1994,1319

BGH v. 29. 4.1994 - V ZR 62/83: NJW 1994,1879

BGH v. 3.5.1994 -VlZR248/93: NJW1994,2297
: VersR 1994,959

BGH v. 26.5.1994 - IXZR 57/93
: NJW-RR 1994,\210
:5t81994,374

BGH v. 1.6.1994 - Vlll ZR 36/93: NJW 1994,2226
:ZlP 1994,1115
: DSIR 1994,1165
:881994,t453

BGH v. 23. 6. 1994 - I ZRl06/92: NJW 1994,2298
:WM 1994,1593
:21P1994,1214
: MDR 1994,938

BVerfG [2. Kommer des Ersten Senois]
v. 11.6.1993

-t BvR1240/92
: NJW1994,244

OLG Düsseldort v.12.3.1992 - 13 U 152/91

OLG Düsseldo rt v. 22.10.1992 - 18 U 94/92, rkr.

OLG Düsseldort v.10.12.1992 - 13 U 90/92, rkr.

OLG Düsseldort v.V.12.1992 - 13 U 98/92 - rkr.

OLG Düsseldort v.7.1.1993 -13 U 99/92

OLG DüsseldorIv.25.2.1993 -13 U 223/91

OLG Düsseldo rl v. 26. 2.\993 - 13 U ll7/92

OLG Düsseldorf v. 11.3.1993 -13 U 123/92

OLG Düsseldorl v. 29.4.1993 - 13 U 188/92

OLG Düsseldorf v. 6.5.1993 - 13 U 86/91

OLG Düsseldo rt v. 27. 5.1993 - 13 U 201/92

OLG Düsseldofrv.17.6.1993 -13 U 232/92

OLG Düsse|dortv.15,7.1993 -13 U 245/92

OLG Düsseldorf v. 19. 8.1993 - 13 U 273/92

OLG Düsseldorf v. 21.10.1993 - 13 U l/93

OLG Düsseldorf v. 21.10.1993 -13 U 295/92

OLG Düsseldorf v. 25.11.1993 - 13 U 19/93

OLG Düsseldorf v. 25.11.1993 - 13 U 36/93

OLG Fronkfuri v. 15.2.1993 - 22U 183/91

OLG Homm v. 5.10.1992 - 2 U 6l/92
: AiF 06/94 - rkr.

94,297

94,258

94,258

94,296

94,2s9

94,283

94,296

94,186

94,24

94,7

94,72

94,22

94,243

94,212

94,126

94,56

94,19

94,16

94,58

94,130

94,14

94,133

94,173

94,168

94,302

94,314

94,123

94,117
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BGH v. 30.9.1993 - |XZR73/93
:WM 1994,78
: NJW 1993,3259
:D81993,2373

BGH v. 30.9.1993 - lXZR2ll/92
: NJW 9s,3323
:WM 93,2129
:D893,2374
: NJW 94,501 Anm. Schöfer
:8893,2267

BGH v. 4.10. 1993 - ll ZB 9/93
: BB 93,2336

BGH v.18.10.1993 - llZBT/93

BGH v. 28.10.1993 - Vll ZB 21/93
: NJW 94,459
: BB 94,106

BGH v. 28. 10. 1993 - Vll TB 22/93
: NJW 94,329
:D894,141

BGH v. 28.,l0.1993 - lX 2R252/92
: NJW 94,379
:WM 94,217

BGH v. 28.10.1993 - lX ZR21/93
: NJW 94,323
: WM 94,33
: ZIP 93,1886: BB 94,183

BGH v. 5.11.1993 - V ZR l/93
: NJW 94,257
:ZlP 93,1879
:8894,29

BGH v. ll.ll.1993 - lX ZR 229/92
: NJW1994,442
:881994,171
:D81994,779
: DSIR 1994,412

BGH v. 23. il. 1993 - 5 SiR 595/93
: wistro 1994,57

BGH v. 29.11.1993 - AnwZ lBl36/93

BGH v. 29. ll. 1993 - AnwZ l}l 41/93
: BRAK-Mitt. 1994,43

BGH v. 2.12.1993 - lX ZR 241 /92
: NJW1994,5ll
:ZlP 1994,140
: VersR 1994,227
:D81994,978

BGH v. 20.1.1994 - IXZR 46/93
: NJW1994,1211
:WM 1994,948
: MDR 1994,516
: VersR 1994,679

BGH v. 27.1.1994 - lX ZR 195 /93
: NJW 1994,1405
:WM 1994,504
: BB 1994, 1599

BGH v. 24.3.1994 - lllZB14/94
: NJW 1994,1660

Abschlußprüfung
- Bilonzfölschungen

- Mo nipulotionen des Geschöftsführers

- Kon kursverschleppung
(OLG Homm, Urt.v. 17.2.1993 - 25 U 77/92 - rkr.,

Nichtonnohmebeschluß des BGH v. 16.12.19931

Leitsötze (d. Red.),

l. Der Auftrog zur Abschlußprüfung verpflichfet regelmößig nicht, vor-

sötzlich vorgenommene Monipulotionen in der Bilonz und der
Gewinn- u nd Verlustrech nung oufzudecken.

2. Der vorsötzlich monipulierende Mondont konn den ollenfolls fohr
lössig dies n icht erken nen den Steuerberoter n icht o uf Schodenersotz

in Anspruch nehmen.

3. Die lnonspruchnohme wegen vorsötzlich sittenwidriger Schödigung

des Mondonten setztvorous, doß derSteuerberoier bei Prüf ung eines

Johresobschlusses'die Augen vor den durchgefuhrten Monipuloiio-
nen des Geschöftsführers verschlossen hot.

4. Der Steuerberoter muß bei Durchführung der Abschlußprüfung nicht

dovon ousgehen, doß sein Auftroggeber Fölschungen und Monipu-
loiionen durchgefüh ri u nd weiterverfolgt.

5. Der Prüfungsouftrog entfoltet keine Drittwirkung gem. $ 328 BGB

zug u nsten der Kon kursg lö ubiger.

6. Der Prüfungsouftrog entfoltet keine Schutzwirkung zugunsten der
Kon ku rsg lö u bigergeso mtheit.

Totbestond:

Der Klöger; der Konkursverwolter über dos Vermögen der Stohlhondel

GmbH {im folgenden Gemeinschuldnerin genonnt}, nimmt die Beklog-

ten, die ols Steuerberoier und Wirtschoftsprüfer für die Gemeinschuld-

nerin tötig geworden sind, ouf Schodenersotzvon 5 Millionen ous einer

Gesomtforderung von 19.203.361,29 DM in Anspruch wegen Mitwirkung
bei der Konkursverschleppung durch den füheren Geschöffsführer der
Gemeinschuldnerin Dr. U. J. in dem Zeitroum vom l.l.l9B3 bis zum

2.4.1987.

362

94,225

327



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und sleuerberotende Berufe 11194 : Grundsotz d. Schodeneinheit
: Kosten d. Prüfungsberichtes
: Steuerobwölzung o. Mieter
: Umsotzsteuerschoden

Zugong d. Steuerbescheides

Veriöhrung, $ 195 BGB

- Prospekthoftungsonsprüche

Veriöhruns ($ 852 BGB, $ 19 BNotO)

- Feststel I u n gsinteresse, kü nfti ger Anspruch
- Kenntnis d, Schodens
: vor Schodeneintriti?

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenentstehung
: mit Urteil?

Verschulden

- BGH-Rechlsprechung

- Kollegiolgerichtsentscheidung

Versorgungsousgleich
- Herobsetzung, $ l58Zc Nr. I BGB

Verwertungsverbot
- keine Beiriebsprüf ungsonordnung

"'olliiroclri- Kündigung d. RA

- Nochweis d. -
Vormund

- Geldonloge
- Pflichtuerletzung

Vorteilsousgleich
- d. Steuerberoters

- Sieuervorteil
: AfA-Vorteile

Wiedereinsetzung
- Büroversehen des SiB/RA/WP
: lnfo d. Justizbehörde/neue Telefoxnummer

- Fristenkontrollbuch

- Fristenkontrolle
: Fristenkontrollbuch

: Fristversöumnis, unverschuldete -: folsche Rechtsmittel belehrung
: feh lerhofte Telefono usku nft

Werbeverbot
- Bronchentelefonbuch

- Proxisbroschüre

- SiB-Nome in U nternehmensberotungsfirmo

- Tötigkeitshinweise

Wirtschoftsprüferordnung (WPO)

- gewerbliche Tötigkeit
($43 Abs.3 Nr: IWPO)
: Fortbildungsseminore
: Vortrogsvero nstoltu n gen

WP-GmbH
- Leiter, ondere Aufgoben
- Siomm kopitolnochweis

Zinsschoden

- Dorlegungslost

Zugong

- Beweis d. -: d. Telefox

Zurückbeholtungsrecht
- Geldforderungen

Zustellung

- Anderungsbescheid, Klogeverfohren
- Empfongsbekenntnis

BGH v. 10.2.1992 - lXZRl09/93: NJW 1994,1472
:D81994,873
:WM t994,ttt4
: DSIR 1994,756: VersR 1994,938

BGH v. 15..l0. 1992 - IXZR 43/92: VersR 1993, 358
:WM 1993,251

BGll v.22.10.1992 -V ZRll2/92: NJW 1994,5s
:D81993,2584

BGH v. 28.1.1993 - IXZB 4l/92: VersR 1993,630

BGH v. 6.5.1993 - I ZR 183/91
:5t81993,422
:WM 93,1605: DStR 93,1463: BB 93,16ll

BGH v. 27. 5.1993 - lX ZR 66/92
:WM 1993,1513
: NJW 1993,2744: VersR 1993,1244
:D81993,2326

BGH v. 3.6.1993 - lXZRltg/92: VersR 1994,181

BGll v.7.6. 1993 - V SrR 212193
:wistro 93,302

BGH v. 14.6.1993 - AnwZ (Bl 15/93: BRAK-Mifi. 1994,43

BGll v, 24.6.1993 - lXZR2l6/92
:WM 1993,1889
:D81993,2327
: NJW 1993,2747

8G11v.24.6.1993 - Vll ZR B/93: VersR 94,200

BGH v. ll.8.1993 - 2 SrR 309/93: wistro 93, 300

BGH v.13.9.1993 - Anwsr lR)6/93: BRAK-Mifi. 1994,51

BGH v. 13.9.1993 - AnwZ lBl %/93: BRAK-Mitt. 1994,42

BGH v. 13. 9.1993 - AnwZlBl25/93: BRAK-Mitt.1993,219

BGH v. 20.9.1993 - llzBl0/93: NJW 93,3141
:WM 93,2141
:8893,2408

94,93
94,93
94,85
94,212,

94,308

94,258
94,296

Die Beklogten, die fUr die Gesomtschuldnerin schon früher iötig woren,
hoben fur die von der Gemeinschuldnerin erstellten Bilonzen nebst
Gewinn- und Verlusirechnung per 3.l.12.1982 om 16.3.1983, per
31.12.1983 o m 2. 4.1984, per 3i. 12.1984 om 21.3. 1985, per 3.l. 12. l9B5 o m

24.4.1986, ieweils Berichte zur Erlöuterung der Johresobschlüsse ge-
fertigt, wobei sie diese mii Bescheinigungen folgenden Wortlouts ver-
sohen:

Die Buchführung für dos Berichtsiohr schlie0t on die Johres-
bilonz zum ...on. Die Johresbilonz der Gesellschoft ist
gleichzeitig ihre Steuerbilonz. Die Buchführung entspricht
den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsötzen der
Ord n u n gsm ößig keit. Die Geschöftsvo rfö I le sind vol lstö nd ig,
tortioutend und zeitgerecht ertol)t. Dos Belegwesen ist ge-
ordnet. Der Johresobschluß zum ... wurde oufgrund der
Buchführung der Firmo M. St GmbH unter Beochtung von
Geseiz und Gesellschoffsvertrog erstellt. Wir hoben die
Buchführung und dieWertonsötze ouftrogsgemöß in einge-
schrönktem Umfong geprüft. Uber Umfong und Ergebnis
dieser Prüfung unterrichtet der vorliegende Bericht.

lm Teil I der Berichte ist unter der Uberschrift Auftrog und Auftrogsdurch-
führung zudem vermerkt:

Die Geschöftsführung der Firmo M. St. GmbH beouftrogte
uns, den Johresobschlußzum . . . in eingeschrönktem Umfong
zu prüfen und dorüber Bericht zu erstotten.

Weiter unten heißt es'

Fü r die Du rchf ü h ru n g des Auftrogs u n d u nsere Vero ntwortu n g
ouch im Verhöltnis zu Dritten sind die in der beigefügten
Al lgem ein en Gesch öfts bed in g u n g en f ü r Wi rtsch oftsprüfer
und Wirtschoftsprüfungsgesellschoften in der Fossung vom
,l.10.1983 

moßgeben.

Die Gewinn- und Verlustrechnungen trugen den Vermerk der Beklogten,

Der Johresobschluß zum ... wurde oufgrund der Buchfüh-
rung der Gesellschoft unier Beochtung von Gesetz und
Gesellschoftsvertrog ersiellt. Wir hoben die Buchführung
und die Wertonsöize ouftrogsgemöß in eingeschrönktem
Umfong geprüft.

Die Beklogte zu 2l ist erst aml.7.l984 in die Sozietöi eingetreten.

94,2
94,2
94,272

94,267
94,267

94,177
94,177

94,225
94,167

94,164,
67

94,66
94,72

94,326
94,326
94,326

94,92
94,92

234
94,259

94,283

94,\39
94,161

94,159

94,104

94,187
94,296

94, ...

94,248

94,146
94,258
94,224
94,146

94,308

94,187

94,2

94, t2

94167

94,2

94,29

94,296

94,70

94,122

94,40

94,186

94,115

94,146

94,122

94,252

94,66

328

94,26

36r



Steuerschuld

- Niederschlogung

Streiwerkündung
- Veriöhrungsunterbrechung

Telefox

- Anweisung on Bürokroft

- Fristenkontrollbuch

- neue Tele{oxnummer d. Justiz

- Vollmochtsnochweis
- Zugongsnochweis

Treuhönder

- Auskunftspflicht t

- gewerbliche Einkünfte

- Prospektongoben
: unrichtige

- Rechnungslegungspflicht

Umsotzsleuer
- Ausweis durch Nichtunternehmen, Ehegotten

- Ehegottenmietuertrog

- Flohmorktbetreiber, $ 4 Nr.'12 o

Unlerbrechung der Veriöhrung, $ 209 BGB

- Klogezustellung, Verzögerung

- Mohnbescheid

- Streituerkündung

Unterschrift

- Klogeschrift

Unlreue, $ 266 SIGB

-d.RA
- Vermögensverwolter

Verdeche Gewinnousschüttung

- Steuerberotungs-GmbH im Konzern
: Honororrechnung

- Zohlung für Kundenstomm

Verf ossu n gsbeschwerde

- Mißbrouchsgebühr

Veriöhrung,951 BRAO

- Anlogerot
- Belehrung über Fehler u. Verjöhrungs-

vorsch rift, Seku ndöro nspruch
: Anloß zur Belehrung
: Kenntnis d. Fehlers u. Verjöhrungsvorschrift
: neues Mondot
: neuer RA

- Provisionsgeschöfte

- Veriöhrungsbeginn
: Anlogeentscheidung
: Schodenentstehung

Veriöhrung ($68 StBeG, $51o WPO)
- Belehrungspflicht uber eigene Fehler und

Veriöhru ngsvorsch rift, Seku ndö ro nspruch
: Aufhebung des Vorbeholts der Noch-

prüfung
: Mondotsende
: neue OFD-Verfügung

- Prospekthoflung

- Veriöhrungsbeginn
: Bilonlehler
: Einspruchsfrist
: Fristoblouf
: Gewinnverwendungsbeschluß

Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberolende Berufe 11194
Rechtsberolung
- Abwicklung d.

n ichtigen Rechtsberoiu n gsvertro ges
: Honororonspruch

- des Gewerbebetreibenden Art. I $ 5
: unmiitelborer Zusommenhong

- Honororrückzohlung

- Kindergeldsoche

- Rechtsbeistond
: Gesel lschoftsrecht/ Pochtvertrog

- Schuldenregulierung

Sochverholtsermiillung
- durch d. RA
: wgt Zustellung

Schoden

- Anlogeberotung
- Anlogezinsen
- Gru nderwerbsteuerbelostu n g

- Nutzungsentzung

- Schötzung s. dort
- Steuervorteile
: rechtswidrige -

- Vermögenlouswirkungen
: bei fehlerhofter Anloge

- Wohnroum, steuerbegünstigt
: Architektenhoftung

- Zinsschoden/An logezi nsen

Schodenbeseitigung
- honororfrei

Schötzung (9162 AO)

- Schoden
: Dorlegungs- und Beweislost

- nichtiger Schötzungsbescheid

Schuldbeihitt

- zur Steuerschuld

Schuldnerverzeichnis

- Berufsverboi

Singulorzulossung

Sozietöl

- Auflösung
: Steuerhoftung

SIB-GmbH

- Alleingesellschofter' RA

Steuerberoterkommer

- Merkblott, Lohnsteuerberotung

Sleuerberolu ngsvertro g

- Auflösung d. -
: fristlose Kündigung, 8 627 BGB

- Formulorvertrog
: Kündigungsrecht

- Kündigung, 5627 BGB

Steuerhinterziehung

- Kenntnis d. FA

- Steuerberoter, Mittöter

- Veriöhrung
- Vermögensteuer

- Vorbereiiung der Steuererklörung d.

94
94
94

224
62
26

94,62
94,124

94,248
94,228
94,248
94,161

94,62

94,216

94,248

94,28
94,228

94,187

94,341
94,343

94,75

94,80

94,208

94,326

94,186

94,2

94,58

94, s8,
302,3I

94,58

94,326
94,70,
92
94,122
94,326
94,92

94,75

94,54

94,38
94,258
94,225
94,296
94,28

94,66
94,310

94,259
94,93
94,54

94,224
94,28

94,66

94,198

94, s3
94,199
94,53
94,199
94,198

Der Klöger; dereine Mehrung der Konkursmosse zugunsten der Konkurs-

g lö u big er erstrebt, isi derAuffossu n g, d ie Beklo gten hötten den zwischen
ihnen und der Gemeinschuldnerin geschlossenen Berotervertrog

schuldhoftverletzt, weil sie die ihnen von der Gemeinschuldnerin in den
Johren l9B3 bis 1986 vorgelegten Johresobschlüsse nicht unter Zuhilfe-

noh me der zug rundeliegenden Buchf üh ru ng siich proben hoft o uf in ho lt-

liche Richtigkeit überprüft hötten. So hötten sie es unterlossen, die Buch-

führung zu den Kundenforderungen und den Lieferontenverbindlich-
keiten zu überprüfen und Soldenbestötigungen einzuholen. Desholb
hötten sie die bereits om 3].12.1982 bestehende Konkursreife der Ge-
meinsch uld nerin nicht festgestelli und die Buchf üh rungsmo nipulotionen
nicht erkonnt, die der Geschöftsführer der Gemeinschuldnerin Dr. U. J.

zu r Versch leieru ng d ieses U msto ndes vorgenom men ho be. I m einzel nen

bezieht sich der Klöger ouf die Feststellungen der Treuhondgesellschoft
und Steuerberotungs-GmbH C., die im Johre 1990 berichtigte Bilonzen
per 

,1983 
bis 1985 erstellt hot. lm Schriftsotz des Klögers vom ll.6.l99l

hoben die Prüfer zum Johresobschluß per 31.12.1983 folgendes festge-

stellt:

Dorüberhinous weist die Debitorenlisten eine Forderung
gegenüberder Firmo J. GmbH &Co. KG, E, in Höhevon DM
796.300,20 ous. Es hondelt sich um eine Forderung von
ursprünglich 9.956.300,21 DM, die u. o. durch folgende
Monipulotionen ouf den Betrog von796.300,20 DM redu-

ziert wurde:

Scheckeinreichungen von onderen Kunden in Höhe von
1.930.000,00 DM wurden dem Konto J. gutgeschrieben.
Gleichzeiiig hot die Berichtsfirmo bei verschiedenen Kredit-

instituten Schecks über 1.125.000,00 DM gezogen und diese

zu m Bi lo nzsiichtog zu r Gutsch rift o uf o ndere Bo n kkonten ein-
gereicht, die Forderu n g gegen ü ber J. entsprechend red uzieri
und die unterwegs befindlichen Schecks nichtverbuchi. Dor-

über hinous wurde der Soldo durch Soldierung mit onderen
Kundenwechseln in Höhe von 4.088.000,00 DM bis ouf
den ousgewiesenen Betrog reduziert. Noch Rückgöngig-
mochung dieser Buchungen wurde der ursprüngliche Betrog

bis ouf einen Erinnerungswertvon l,- DM (netfol einzelwert-
berichtigt.

ln der berichtigten Bilonz zum 31.12.1984 ist folgendes festgestellt:

3r0
258

94
94

94,266
94,269

94,212
94,92
94,228

94,12

94,115
94,115

94,199
94,51

94,93
94,175
94,175
94,93

94,235
94,86
94,234
94,283
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- Abtretung

- Annohmeverzug d. Mondonten
: keine Nochleistungspflicht
: Vermögensvorteil d. StB

- Au{rechnung
: mit n. {olliger Honororforderung

- Berotungsgebühr
: stille Beteiligung

- Buchführung
: Klörung d. Belege

- Einforderborkeit, 5 9 StBGebV
: im Prozeßvortrog l

- Entstehung d. -
- Fölligkeir, $ Z StBGebV

- Gebührenrohmen, 5 il StBGebV
: Buchführungshonoror
: Mittelgebühr, überschreiten der -

- Gegensiondsweri
: fehlender Johresumsotz

- Pouscholgebühr, $ 14 StBGebV
: Beweislost
: nichtige -, Vergütungsonspruch

- Schrifrfonn
: Hinweispflicht d. StB

- Tilgung
: kein Venechnungshinweis

- Unkostenpouschole, g 16 SiBGebV
: iede Steuererklörung

- Veriöhrungsbeginn
: Gebührenrechnung im Prozefl

- Zeitgebühr
: Angobe 513 StBGebV
: Frogebögen d. KK und AA
: Gespröch mit neuem StB
: Klörung d. Belege

lnvestitionszuloge
* Fürsorgepflicht d. FA

- Verbleibensfrist

Kousolitöt

- Berotungsfehler

- Beweislost

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA

- Schutzzweck, Notorfehler
- Unterbrechung d. -
Kenntnis d. Steuerrechts

- Rechtsprechungsönderung
: Grunderwerbsteuere i. Bouherrenmodel I

- Zeitschriften
: DSIR

Kenntnis d. Zivilrechts

- BGH-Meinung
: Rechtsprechungsönderung

Klogeerhebung

- beim FG, $ 4/ Abs. 2 Soiz I FGO

Kollegiolgerichtsentscheidung

- Verschulden

Konkursverwolter

- Sicherungsgut, Veröußerung

Kronkenhousbilonz
- Abschlußprüfung
- Pf legesotzermittlung

Kündigung d. Mondots
* Formulorvertrog

Mohnbescheid

- Bezeichnung d. Anspruchs

Mietvertrog m. Angehörigen

Miwerschulden
- Hoftungsverteilung

- Rechtsmittel, u nterlossenes

- Vorsoiz d. Geschödigten
- Zurechnung des Verschuldens des 2. RA

Notor
- Anwoltsnotor
: Abgrenzung RA-Hoftung

- Belehrungspflicht
: Aufloge d. Bonk
: Genehmigungspflicht, $ 12 GrdstVG,

$ 19 BBouG
: Vormerkungswirkung

- Beweislost
: Kousolitöt Notorfehler/Schoden
: Erschließungskosfen

* Formulierungspflicht

- Prüfungspflicht
: Vertretu n gsvol I mocht

- Sochverholtsermittlung
- Wille d. Beteiligten

Niederschlogung
- der Steuerschuld

Prospehhoftung

- Veriöhrung
: $ 5io WPO
: $ 195 BGB

Prozeßvollmocht

- Ausschlußfrist z. Vorloge
: doppelte Zustellung
: lnformoiion d. Mondonten

Prüfungsouftrog

- Bilonzmonipulotion d. Mondonten

Prüfungspflicht

- d. Johresobschlusses
: noch Umwondlung

Rechlsonwoh

- Beroiungspflichten
: Buchwertklousel
: Verf oss u n gs besc hwerd e,

Mißbrouchsgebühr
: Versorgungsousgleich, $ l58Zc Nr. I BGB

- Kündigungserklörung
: Originolvollmocht

- Mokleriötigkeit
- Vergleich, Mondonteninteresse

- Zulossung
: Ansiellung/Treuho ndonsiolt
: Versicherungsmokler
: Ko m mer-Geschöftsf ü h rer

94,73

94,126
94,126

94,16,
23
94,306
94,307

94,236
94,236

94,58,
302,3|

Dorüber hinous weist die Debitorenliste eine Forderung
gegenüber der Firmo J. GmbH & Co. KG, E, in Höhe von
796.382,77 DM ous. Es hondelt sich um eine Forderung von
u rsprü n g I ich 13.329.502,77 DM,d ie d u rch fo I g en de Mo n ipu-
lotionen ouf den Betrog von796.382,77 DMreduziertwurde:

i. Es wurden Guischriften in Höhe von insgesarrtl.434.l20
DM zum 31.12.1984 erteilt, die Ruckbelostung erfolgie zum
3. 

,l. 
1985.

2. Gleichzeitig hot die Berichtsfirmo bei verschiedenen
Kreditinsiituten Schecks über 790.000 DM gezogen und
diese zu m Bilo nzsiichtog zur Gutsch rift ouf o nderen Bo n k-
L^^to^ ain^^'nial'+ 'Jl^ E^..l^.,,^^ ^^^^-,",L^- I ^^ri\vi irvi i vii iVuivili ii, uiv iVtUViviiV VVV(J| tUtJvi 'i. Ei ii:

sprechend reduziert und die unterwegs befindlichen
Schecks nichi verbucht.

3. Dorüber hinous wurde der Soldo durch Umbuchung von
Eigenwechseln in Höhe von 10.359.000 DM bis ouf den
ousgewiesenen Betrog reduziert. Noch Rückgöngig-
mochung dieser Buchungen wurde der ursprüngliche
Betrog bis ouf einen Erinnerungswert von l,- DM einzel-
wertberichtigt.

Ahnliche Feststellungen befinden sich in der berichtigten Bilonz per
31.12.1985 und der Bilonz per 31.12.1986.

Der Klöger hot hierzu behouptet, der in den Johren l9B2 bis 1986 von
der Gemeinschuldnerin on die Firmo J. durchgeführten Lieferungen
von22.612.030,62 DM hAten nurZqhlungen der Firmo J. ind Höhe
von 2.577.000 DM gegenübergestonden. Uber dos Vermögen der
Firmo J. sei om 27.2.1987 Konkurs eröffnei worden.

Weiter hot der Klöger behouptet, die Gemeinschuldnerin hobe in
den Johren l9B2 bis 1986 on die Firmo D. K.-GmbH Leistungen in Höhe
von 8.139.536,50 DM erbrocht, Zohlungen iedoch nur in Höhe von
1.498.507,01 DM erholten. Der Konkurs über diese Firmo sei om
3. 3.1987 eröffnet worden.

Dos Anschlußkonkursverfohren über dos Vermögen der Gemein-
schuldnerin wurde am 2.4.1987 eröffnet, noch dem der Antrog ouf
Eröffnung des Vergleichsverfohrens vom 2.2.1987 obgelehnt wor-
den wor. Die Uberschuldung der Gemeinschuldnerin betrögt
19.203.361,29 DM.

94,14

94,351

94,123

94,125
94,1s3

94,130

94,93

94,136

94,67
94,40
94,327
94,153

94,40

94,296

94,2
94,29

94,24

94,187

94,66
94,160

94,252
94,122
94,122

94,56
94,3st

122

326
94
94

94,351
94,14
94,22

94,58

94,351

94,58
94,3st
94,351
94,123

94,3
94,3
94,158
94,37
94,36

94,338

94,338

94,139
94,141

94,152

94,161

94,35
94, 82
94,314,

317

94,29
94,82
94,82,

314,317

94,75

94,283
94,283
94,283

94,152
94,152
94,68

94,327

94,187
94,122
94,297

330

94,209
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(Heft 1 -11,19941
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Abschlußprüfung

- Bilonzmonipulotionen

- Kronkenhousbilonz

Abtretung
- d. Honororonspruchs

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Kündigungsrechi

Anlogeberotung
- Abgrenzung z. Anlogevermitflung

- Bonitötsprüfung

- Hoffungsousschluß

Annohmeverzug

- d. Mondonten
: Vergüiungsonspruch d. SfB

Anwolt f. Steuerrecht

- Fochgehilfenousbildung

Anwohsnotor

- Abgrenzung RA-Hoftung

Architektenhoftung

- Wohnflachenbegrenzung

Aufrechnung

- Zurückbeholtung d. Geldes

Bouherrenmodell

- Einkunftserzielungsobsicht
: Rückkoufongebot

Belehrungspflicht d. SIB/WP

- über Fehler des Vorberoters

- Flohmorktbetreiber
- Geseizgebungsverfohren

- Reinvesiitionsrückloge, S 6 b ESIG

Berufshoftpf lichversicheru n g

- Prömienzohlungspflicht

Berufsverbot

- Schuldnerverzeichnis

Berufungsschrift

- {ür wen und gegen wen
- mehrfoche
: Telefox, Schriftsoiz

Betriebsprüfung

- ohne Prüfungsonordnung

- Verwertungsverbot

Beweislost

- unterlossene Aufklörung/Belehrung
: Beweisvermutung
: d. Mondonten
: Substontiierungspflicht d. SiB

- Auftrogsumfong

- Kousolitöt
: z. Pflichtverletzung u. Schoden

94,327
94,236

94,72

: Gru n derwerbsteuerpf licht

- Zugong beim FA

Bilonzmonipulotionen

- AbschluDprüferhoftu ng

Bürgschoft

- zur Sieuerschuld

Dorlegungslost

- Schoden
: fehlerhofte Beteiligung

Dritthoftung
- Prüfungsouftrog

- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
: Ehefrou d. Mqndonien
: Prüfungsouftrog

Entnohme

- Buchungshondlung

Erfüllungsgehilfe

- Notor/Beteiligter

Feststellungskloge

- künftiger Anspruch

Finonzgerichtsordnung

- Klogeerhebu ng, 9 47 Abs. 2 Sotz I FGO

Flohmorhbetreiber

- Umsotzsteuerprobleme

Fristenkonlrolle

- Ausgongskontrolle, Fristenkontrollbuch
: Hökchenverfohren
: Orgonisoiion

- Fristenkontrollbuch
: Frisi $ 516 ZPO,6 Mte

: Telefox

- doppelte -
- Fristversöumnis, unverschuldete -: Abwesenheitsonschrift
: Beförderung d. Post durch Mitorbeiter
: Fristenkontrollbuch

: Posislreik
: Rechtsintum, Dipl.-iurist

- lnformotion des Mondonten
- lnformotion on Mondonten
: durch einfochen Brief

- Telefox
:Weisung on Bürokroft

- Weisung on Bürokroft
: Teleiox

Gesomtschuld
- Fehler des 2. RA

Hoftungsbeschrönkung

- Anlogeberotung

94,338
94,26

94,327

94,75

94,248

94,327

94,212
94,327

94,104

94,2

94,2

167

94,164
94,39
94,258
94,166

Der Klöger ist derAuffossung, oufgrund der in den Geschöffsunterlogen
vorgefundenen Schreiben der Kreditreform D. vom 23..l. i985, der
Deutschen Bonk vom 6. 9.l9B5 sowie der Dresdner Bonk vom 27. B.1986

hötten die Beklogten Anloß gehobt, dievon derGemeinschuldnerin vor-
gelegten Unterlogen genouerzu prüfen. Die durch die Beklogten pflicht-
widrig unterbliebene Bilonzkorrektu6 die bereits zum 31.12.1982 eine
Uberschuldung hötte ousweisen müssen, und die desholb unterbliebene
Konkursonmeldung hobe den Schoden der Gemeinschuldnerin her-

beigeführt, der mit dem Schoden der Gesomtglöubigerschoft korres-

pondiere.

Der Klöger hot beontrogi,

die Beklogten zu verurteilen, ols Gesomtschuldner on ihn

5.000.000 DM nebst4 o/oZinsenseitdem 9.2.19902u zohlen.

Die Beklogten hoben beontrogt,

die Kloge obzuweisen. 
,

Sie hoben bestritten, on einer Verschleppung des Konkurses der
Gemeinschuldnerin mitgewirkt zu hoben und vorgetrogen, sie hötten

ihren Auftrog ordnungsgemöß erfüllt, der dorin bestonden hobe, ouf-
g ru nd der von der Gem einsch u ld nerin erstel lten Bilo nzen nebst Gewin n-

und Vedusirechnung für die Johre i9B2 bis l9B5 die erforderlichen Steuer-

erklörungen für die Gemeinschuldnerin vorzubereiten. Der ihnen von Dr.

U. J. nomens der Gemeinschuldnerin erteilte Auftrog hobe nicht zum

Gegenstond gehobt, dessen Fölschungen der Buchführung oufzu-
decken. lm Gegenteil seies Absichtdes Geschöftsführers gewesen, doß
die Beklogten dessen Fölschungen und Monipulotionen nicht erkennen

sollten. Verein boru ngsgemöß hötten sie do her folgende Prüf ungsho nd-
I ungen vorgorrorTl ffi efl :

Dos Anlogevermögen sei onhond der Anlogekorteien mit den Buch-

holtungskonten obgesiimmt worden. Die Anlogenzugönge seien
onhond der Rechnungen geprüft worden. Die Abschreibungen seien
nochgerechnei worden. Die Worenvorröte seien onhond. der lnventur-
listen noch Menge und Wert stichprobenweise überprüft worden. Bei

der körperlichen Bestondsoufnohme seien die Beklogten nichtzugegen
gewesen. Für die Forderungen und Verbindlichkeiten ous \Vorenlieferun-
gen und Leistungen seien der Beklogten ieweils von der Gemeinschuld-
nerin erstellte Nochweise in Form von Debitorensoldenlisten übergeben
worden.

94,117
94,117
94,117

94,59,
302,311

94,28

94,309

94, l9

94,251
94,228
94,338
94,341

94,224

94,80

94,258

94,66

94,126
94,129

94,296

94,40

94,152

94,228

94,\73
94,165
94,164,

94,169
94,186
94,164,

167,173

94,169

94,38

94,38

94,157

94,|7

94,186
94,186
94,168

94,104
94,104

94,3,
94,243
94,243
87
94,196

94,4
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Do der Auftrog der Gemeinsch uldnerin sich n icht dorouf erstreckt ho be,
die von der Gesellschoft erstellten Solden mit den Debitoren- und Kredi-
toren konten o bzustim men, seien So lden bestötigu ngen nicht ein geholt
worden. Eine solche Absiimmung hötte ouch keine Unstimmigkeit zu

Toge gefördert, weil die Folschungen und Töuschungen des Geschöfts-
führers Dr. J. ousschließlich im Kontokorrentvorgenommen worden seien
und desholb fur die Beklogten nichi erkennbor geworden wören.

Die Beklogte behoupten, die ongeführten Schreiben der Kreditreform,
der Deutschen Bonk und der Dresdner Bonk hötten ihnen nichtvorgele-
gen. lm übrigen sind die Beklogten der Ansicht, die von ihnen erteilten
Bescheinigungen seien rechtlich nicht ols Testot zu bewerten, zudem in

ihnen ouf die eingeschrönkte Prüfung hingewiesen worden sei.

lm übrigen hoben die Beklogten die Einrede der Veriöhrung erhoben
und sich dorouf berufen, die in Abschnitt 9 Ziffer 5 ihrer Allgemeinen
Geschöftsbedingungen niedergelegte Ausschlußfrisi von 6 Monoten
stehe der Durchsetzung eines Schodenersoizonspruches entgegen.

Dos Londgericht hot die Kloge obgewiesen mit der Begründung, dem
Vortrog des Klögers losse sich nicht entnehmen, inwieweit die einzelnen
Monipulotionen des Geschöftsführers Dr. J. den Beklogten hötten ouf-
follen müssen. Der Klögerverstoße iedenfolls gegen den Grundsotz des
widersprüchlichen Verholiens, wenn er von den Beklogien einen Scho-
den ersetzi verlonge, den letztlich die Gesellschoft selbst durch ihren
Geschöftsführer verursochi hobe. Dorin sei ouch ein überwiegendes
Mitverschulden zu sehen, doß Schodenersotzonsprüche ousschließe.
Ein Schodenersotzonspruch, der der Gesomtheit der Glöubiger der
Gemeinschuldnerin zustehen könne, sei wegen fehlenden Vorsotzes
sowohl ous Vertrog wie ous unerloubter Hondlung zu verneinen.

Gegen dieses Urteil wendet sich der Klöger mit der Berufung.

Die Porteien wiederholen ihren bisherigen Soch- und Rechtsvortrog.

Der Klöger beontrogt,

die Beklogten zu verurieilen, ols Gesomtschuldner on die
Klöger5.000.000 DM nebst 40/oZinsen seit dem 9.2.1990
zu zohlen.

Die Beklogten beonirogen,

die Berufun g zurückzuweisen.

Gl Hinweise

vl'
Die dos Johr l9B9 beireffenden Gebührenonsprüche sind ebensowenig
veriöhrt wie die Honororforderungen des Johres 1990.

Gemöß $ 196 Abs. I Nr. 15 BGB veriöhren die Ansprüche des Steuer-
beroters wegen seiner Gebühren und Auslqgen in zwei Johren. Die
Veriöhrung beginntnoch $$ l9B,20l BGB mitdem Ende desJohres, in dem
derAnspruch follig geworden ist. Ahnlich wie ein Rechtsonwolt konn der
Steuerberoter die Veriöhrung seiner Ansprüche nicht willkürlich hinous-
schieben, indem er die Erteilung einer ordnungsgemößen Rechnung ver-
zögert (Sen ot, U rt. v. 9. 7.1992, Gl 1992, 2n, 283 m.w. N. l. Mo0g ebl ich ist
dorouf obzustellen, wonn die Klöger die steuerlichen Angelegenheiten
ous den Johren l9B9 und 1990 obschließend beorbeitet hoben. Dos konn
quch hinsichtiich cier in cier Rechnung vom 28.5.i9?0 berechneren Lei-

stungen ersi im Johre 1990 geschehen sein, weil die Ergebnisse des gon-
zen Johres l9S9vorliegen mußten, um die Steuererklörungen obgeben zu
können. Die Veriöhrungsfrist begonn folglich mit dem Ablouf des
31.12.1990 und endete mitAblouf des Johres 1992.DieVeriöhrungsfrist ist
donn ober durch die Zustellung der Klogeschrift om 27.10.1992 unler-
brochen worden. DieTotsoche, doß die Klögererstim Verloufe des Rechts-
streits Rechnungen vorgelegt hoben, die den Anforderungen der Steuer-
berotergebührenverordnung entsprechen, hot, wie bereits dorgelegt,
keinen Einfluß ouf den Louf der Veriöhrungsfrist.

ln 14. Aufloge ist der,,Sudhoff, Rechte und Pflichten des Geschoftsführers
einer GmbH und einer GmbH & Coi'im Verlog Dr. Otto Schmidt KG, Köln,
erschienen (194 Seiten, DM 48,00, ISBN 3-504-64575-Xl.

Do s Werk g I ied ert sich i n d ie Ko p itel Gesch öftsf ü h rervertro g, Ve riretu n g s-
mocht, Geschöftsführungsbefugnis, Rechte und Pflichten des Ge-
schöftsführers und Hoftung des Geschöftsführers. Die Rechte und Pflich-
ten des Geschöftsführers einer GmbH sind in einem einheitlichen
Absch n itt zuso m men gefoßt do rg estel lt. I m Vorderg ru nd der Neu beo rbei-
tung siehen die Probleme im Zusommenhong mit dem Wettbewerbs-
verbot und dessen Befreiung fürden Geschöftsführer. Die Schriftvon Sud-
hoff ist seitfost 35 Johren ouf dem Morkt und domit proxixbewöhrt. Sie ist
ein guter Rotgeber für leden, der sich mit Frogen des Geschöftsführers
einer GmbH und einer GmbH & Co. KG befossen will.
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5. Die unter Pos. ll berechnete Vergütung konn den Klögern dogegen
nichtzugesprochen werden. Die Beklogte hot besiritten, do0 diese bei
den Verhondlungen über den Wechsel der Bonk oktiv geworden
seien. Eswöre Soche der KlögergFwesen, ihrVorbringen unter Beweis
zu stellen. Dos ist iedoch nicht in 2ulössiger Weise geschehen.

6. Dos Honorqr für die mit der Kontenpföndung erbrochten Leistungen
(Pos.12) können die Klöger schon desholb nichtverlongen, weil sie die
ousgeführten fütigkeiten - sie setzen immerhin 4 Stunden on - nicht
konkret beschrieben hoben. Bei dieser Sochloge konn dohinstehen,
ob die Klöger, wie die Beklogte behouptet, ohnehin nur eigene Fehler

berichtigt hoben.

Z Schließlich steht den Klögern ein Honoror für die ous Anloß der
Mondotsübernohme geführte Besprechung mit dem Steuerberoter
{Pos. lZ, nicht zu. Dobei konn dohinstehen, ob Vertrogsverletzungen
der Klöger dozu geführt hoben, doß die Beklogte ihnen dos Mondot
enizogen hot. Die Klöger legen schon nicht dor; doß ihnen die Beklogte
nqch der Beendigung des Mondqtsverhöltnisses den Auftrog erteilt hot,
mitdem neuen Steuerberqtereine Besprechungzu führen. Eswird ouch
nicht vorgetrogen, wos im einzelnen Gegenstond des Gespröchs
gewesen ist.

B. Die unter den Positionen 2,3 und 15 berechneten Gebühren sind vom
Lo nd g ericht teilweise zuerko n nt worden. Geg en d ie Kü rzu n g en h o ben
sich die Klögerim Berufungsrechtszug nicht mehr gewondt.

V.

Die Beklogte konn gegenüber dem Zohlungsonspruch nicht einwenden,
die Klager hötten ihre Arbeitsergebnisse zurückbeholten. Noch der
höchstrichterlichen Rechisprechu ng ( BGH NJW 1988, 2607, 2608) steht
dem Steuerberotel wenn der Mqndont föllige Gebührenforderungen
nicht erfüllt, ein Zurückbeholtungsrecht on seinen Arbeitsergebnissen zu.
Die noch vom hiesigen lB. Zivilsenot verlongie zeitliche Konnexitöt (StB

1986, 30? 3l0l hölt der Bundesgerichtshof nicht für erforderlich. Die Aus-
übung des Zurückbeholtungsrechis kommt iedoch donn nicht in Betrocht,
wenn sich derSteuerberoter noch den besonderen Umstönden des Folles

treuwid ri g ve rh o lte n wü rd e, we n n i n s beso n d ere sei n e H o n o ro rfo rd eru n g
verhöltnismößig gering ist oder die Vorentholtung der Arbeitsergebnisse
dem Mondonten einen nicht zu rechtfertigenden Schoden zufügen
würde. Keine dieser Ausnohmetotbestönde liegt hier vor. Die Beouftro-
gung des Zeugen hötte vermieden werden können, wenn die Honoror-
forderungen der Klöger erfullt worden wören.

Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung des Klögers ist nicht begründet.

Ein Anspruch der Gemeinschuldnerin gegen die Beklogien, den der
Konkursverwolter im lnteresse oller Konkursglöubiger der Gemein-
schuldnerin durchsetzen könnte, besteht nicht.

Der eingeklogte Schodenersotzonspruch ist weder ous dem Gesichts-
punkt der Schlechterfüllung des zwischen'der Gemeinschuldnerin und
den Beklogten geschlossenen Berotervertrogs, noch wegen vorsötz-
licher Schödigung der Gemeinschuldnerin ous unerloubter Hondlung
gem. $ 826 BGB, noch ous dem Gesichtspunkt des Vertroges mit Schutz-

wirkung zugunsten Dritter; noch wegen Beihilfe zu Konkursverschleppung

zum Nochteil der Konkursglöubiger gem. $823 Abs. 2, gU Abs. I
GmbHG bzw. $ 826 BGB hezuleiten.

Die Beklogten hoben den mit der Gemeinschuldnerin geschlossenen
Vertrog nicht schlecht erfullt, ols sie bei Prüfung der ihnen von der
Gemeinschuldnerin fur die Veronlogungsiohre l9B2 bis 1985 vorgeleg-
ten Bilonzen nebst Gewinn- und Vedustrechnungen die bereits zum

31.12.19W besiehende Konkursreife der Gemeinschuldnerin nicht
erkonnten. Der ihnen von der Gemeinschuldnerin erteilte Auftrog er-

schöpfte sich in der Prüfung, ob die vorgelegten Arbeitsergebnisse der
Gemeinschuldnerin der Erstellung der von den Beklogten onzufertigen-
den Steuererklörungsentwürfen für die Johre 1982 bis 1985 zugrunde-
gelegt werden konnten, olso die Gemeinschuldnerin sie unier Berück-

sichtigung der einschlögigen gesetzlichen Bestimmungen sowie ihrer
g esel lsch oftsvertro g lich en Verpf lichtu n gen erstel lt h otte.

Aufgobe der Beklogten wqr es dogegen nicht, die von dem Geschafts-
führerDr:J. in den Bilonzen und den Gewinn- und Verlusirechnungen vor-

sötzlich vorgenommenen Monipulotionen oufzudecken, die die beste-
hende Konkursreife der Gemeinschuldnerin verschleierten. lm Gegen-
teil, die von dem gesetzlichen Vertreter der Gemeinschuldnerin, dem

Geschöftsführer Dr. J., den Beklogten erteilten Auftröge hotten zvmZiel,
durch die von den Beklogten erstellten Berichte zu den Bilonzen 1982 bis

l9B5 die Gemeinschuldnerin ouch noch dem 3.l.12.19W ols prosperie-
rende GmbH erscheinenzu lossen,so doßdieseweiterhin im Geschöfts-
leben existent bleiben konnte.

Dieses Auftrogsziel ihres Geschöftsführers muß sich äi" G"r"inschuld-
nerin zurechnen lossen. Entsprechend $ 3l BGB, der für olle iuristischen
Personen gilt, hoftet sie f ür dos Ho ndel n ih rer Orgo ne Dritten gegenüber;
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worous folgt, doß die Gemeinschuldnerin, die nur durch ihren

Geschöftsführer hondeln konn, so zu behondeln ist, ols hobe sie den
Auftrog mit dem beschriebenen Ziel selbst erteilt.

Hinzu kommi, doß die donqch vorsötzlich monipulierende Gemein-
schuldnerin die qllenfolls fqhrlössig dies nicht erkennenden Beklogten

nqch Treu und Glouben nicht ouf Schodenersotz in Anspruch nehmen

konn. Wirtschoftlich betrochtei würde dos nömlich bedeuten, doß der
die Bilonzen der Gemeinschuldnerin monipulierende Geschöftsführer
Dr. J. finonzielle Vorteile ous seinen rechtswidrigen Hondlungen zum

Nochteil der Beklogten ziehen würdg do er dos Stommkopiiol der
Gemeinschuldnerin von 900.000 DM - iedenfolls ob 26.2.1984 - in

Höhe von 890.000 DM (olso zu 98,890/ol und die restlichen 10.000 DM
fürseine Ehefrou treuhönderisch geholten hot. Aberouch für die vordem
26.2.1984 erfolgte Prüfung der Bilonz 1982 und l9B3 ist den Beklogten
keine Schlechterfüllung des Berotervertrogs onzulosten, weil die
Ge m ei n sch u I d n eri n d u rch i h ren g eseizl ich e n Vertreter d os Ve rtro u e n d er
Beklogten getöuscht hot, die ohne ondere Anholtspunkte dorouf
vertrouen durFte, die Bilonzen der Gemeinschuldnerin sowie ihre

Gewinn- und Verlustrechnungen seien nicht monipuliert erstellt. Aus die-
sem Grunde schuldeten die Beklogten der Gemeinschuldnerin über die
Monipulotionen ihres Gesellschoftergeschöftsführers, der vor dem
26.2.1984 dos Stommkopitol mit 600.000 DM hielt, keine Aufklörung,
weildie Gemeinschuldnerin sich so behondeln lossen muß, ols hobe sie

die Monipulotionen ihres Geschöftsführers gekonnt. Eine Aufklörungs-
bedurFtigkeit der Gemeinschuldnerin ist doherzu verneinen, ebenso wie
eine Aufklö ru n gspflicht der Beklogten.

Desholb isi es nicht entscheidungserheblich, doß die Beklogten in ihren

Berichten zur Erlöuterung derJohresobschlüsse 1982 bis 
.1985 

zu den im

Totbestond des Urteils niedergelegien Ergebnissen einer ordnungsge-
mößen Bilonzerstellung gelongten. Wegen des positiven Wissens der
Gemeinschuldnerin kommt es nicht dorouf on, ob die Beklogten beiein-
gehender Uberprüfung der Buchführung zu dem Ergebnis gelongt

wören, die Bilonzen nebst Gewinn- und Verlustrechnung seien monipu-
liert.

Der eingeklogte Schoden der Gemeinschuldnerin ist den Beklogten
ouch nicht ous $ 826 BGB onzulosten, weil die Beklogten die Gemein-
schuldnerin nichtvorsötzlich geschadigt hoben, ols sie die offensichtlich
gut getornten Monipulotionen des Geschöftsführers Dr. J. nicht be-
merkten. Die fehlende Aufdeckung ist nicht ouf bedingten Vorsotz der

Die Beklogte konn schließlich nicht beonsionden, doß die Klöger ihre
Leisiungen ersi noch dem Ende des Mondotsverhöltnisses berechnet
hoben.ln dem bereits erwöhnten Schreiben on die D. Bonk heißtes in

diesem Zusommenhong, die KlAgerwollten einen Beitrog zurGesun-
dung des von der Beklogten geführten Unternehmens durch eine
großzügige Stundu ngsregelun g ih rer Gebüh ren leisten.

2. DieKlöger können desweiteren fürdos Ausfüllen von Frogebögen der
BBK und des Arbeitsomtes sowie für dos Ausstellen einer Verdienst-
bescheinigung lediglich eine Vergütung in Höhe von 98,33 DM (25

DM + 11,25 DM Postgebühr * Mehrwertsteuerl beonspruchen. Eine

durchschnittlich quolifizierte Kroft hötte für iede der fütigkeiten nur
-l -.. D.-..-Lr-:l -:--- L-lL-- Cr..--l^ L--lr:.'r F\^. ^- -:-l- -...-l-utrill utiJLi iivit vtiloi iluliJui r JruirLit' Lrui r\Jirvi. tlu u5 5tuii uLtcii tJiIi

Leisiungen mit nur geringem Schwierigkeitsgrod hondell hot sich die
Vergütung der Klöger om Mindestsotz der Gebühr des $ 13 StBGebV
zu orienlieren.

3. Der Ansotz unter Position ? bei dem es um dos Honoror für die Be-

sprechung vom ll.l.l99l über dos vorlöufige Ergebnis 1990 geht, ist

lediglich in Höhe von 72,11DM (55 DM + 8,25 DM Postgebühr *
Mehrwertsieuerlgerechtferfigt.Zu Beginn des Johres l99l konnte die
Beklogte noch nicht ervvorten, doß dos Johr l99O komplett gebucht
wor. Die Beklogte hotollerdings vorgetrogen, die Besprechung hobe
lediglich eine holbe Stunde gedouert. Für die Behouptung, der Zeit-
oufwond hobe 1,5 Stunden betrogen, istvon den Klögern kein zulössi-
ger Beweis ongetreten worden.

4. Den Klögern stehi ouch dos Honoror für die Berotung über die stille
Beteiligung zu. Hierist keine Zeitgebühtwie dos Londgericht irrtümlich
ongenommen hoi, sondern eine Wertgebühr (Mittelgebühr von
5,5/l0l berechnet worden. Den noch ihrer Auffossung vorliegenden
Verstoß gegen dos Rechtsberotungsmißbrouchsgesetz hAte die
Beklogte schon nöher konkretisieren müssen. Es konn keinem Zweifel
unterliegen, doß die Froge einer stillen Beteiligung quch steuerrechF
liche u nd betriebswirtschoftliche Probleme oufwerfen kon n.

Einwönde gegen den Rechnungsonsotz hot die Beklogte onsonsten
nicht erhoben, so doß die Kloger die im Berufungsrechtszug noch
geforderten 903,96 DM1752,95 DM + 40 DM Postgebühr * Mehr-
wertsteuerl beo nspruchen kön nen.
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den Leistungsbereiche obgegolten sein sollten. Verbliebene Unklqr-
heiten gehen ohnehin zu Losten des Steuerberoters (Bonner Kommen-
tor, $ 14 STEUGq Rdn. l4.lZ0 m.w.N.l.

3. Auch die Zeitgebühr für die ,,Hilfeleistung bei sonstigen Tötigkeiten im

Zusommenhong mit Löhnen" können die Klöger nicht beonspruchen.
Sie behoupten die Erledigung von Angelegenheiten, wie sie in der
Ko m mentieru n g zu $ 34 Abs. 5 StBGebV go nz o I I gemein u msch rieben
werden. Do die Beklogte eine entsprechende Beouftrogung und die
Ausführung vergüiungspflichtiger Leistungen der Klöger in Abrede
stellt, hötten diese dorlegen müssen, wos und mitwelchem zeitlichen
Aufwond konkret ousgeführtworden ist. lmmerhin verlongen sie eine
Vergütung für einen Zeitoufwond von ZJ Stunden.

tv.

Rechnung vom l. 3.1994 (13.10.1992) über 4.858,17 DM

Die Klöger können über die erstinstonzlich zuerkonnten 1.958,2 DM
weitere 1.607,35 DM beonspruchen.

I . Für die Besprechung mit einer Vertreterin der D. Bonk om 22.5.1990
und fürdie Vor- und Nochbereitung des Gespröchs können die Klöger
ein Honororvon 532,95 DM (einschließlich Postgebühren und Mehr.
wertsteuerlgeltend mochen. Die Beklogte, die om Geschöftsverkehr
teilnimmt, weiß, doß die Tötigkeit eines Steuerberoters zu honorieren
ist Sie legt im übrigen ouch nicht nöherdor, wie sie zu derAnnnohme
gelongen konnte, die Klöger entfolteten ihre Aktivitöten in der in Rede

stehenden Angelegenheit kostenlos. Die Beklogte konn sich dorüber
hinous nicht dorouf beschrönken, die behouptete Douer des
Gespröchs nur gonz ollgemein zu bestreiten. Die Unterredung hot in
ihren Geschöftsröumen stottgefunden, so doß sie in der Loge sein

müßte, zu Beginn und Ende konkret Stellung zu nehmen. Angesichts
des lnholts des Schreibens der Klöger vom l. 7.1990 teilt der Senot
ouch nicht die Auffossung der Beklogten, doß keine intensiveVor- und
Nochbereitung derVerhondlungen erforderlich gewesen sei. Es ging
seinerzeit dorum, die Bonk dovon zu überzeugen, doß sich die
Geschöfte der Beklogten positiv entwickeln werden. Dobei konnten
sich die Klöger gewiß nicht mit der Erörterung von Allgemeinplötzen
begnügen.

Beklogten zurückzvlühren. Die Beklogten hoben bei Prüfung derArbeits-
ergebnisse der Gemeinschuldnerin nicht die Augen vor den durchgeführ-

ten Monipulotionen des Geschöftsführers Dr. J. verschlossen. Eine derort
sorglose Art der Beklogten bei Ausführung der ihnen von der Gemein-
schuldnerin erteilten Prüfungsouftröge hot der Klöger nicht dorgeton
und ist ous den Umstönden nichi ersichtlich. Wie dos Londgericht zu-

treffend ousgeführt hoi, sind keine Anholtspunkte erkennbor, die die
Monipuloiionen des Geschöfisführers Dr. J. hetten enttornen können.

Zutreffend meint dos Londgericht, es sei nicht ersichtlich, wie die Beklog-

ten Kenninis von dem Schreiben der Kreditreform D. vom 23..l.1985, in

dem ols Höchstkreditgrenze fur die Firmo D. K. 50.000,- DM ols ver-

tretbor ongesehen worden isi, erlongen sollten. Gleiches gilt für dos
Schreiben der Deutschen Bonk AG vom 6.9.1985, in dem die Deutsche

Bonk AG der Geschöftsleitung der Gemeinschuldnerin mitteilt, doß sie

die eingereichten Wechsel nicht mehr in der beontrogten Höhe onkoufe,
soweites sich beidem Bezogenen um die Firmo D. K. hondele. Gleiches
gilt für dos Schreiben der Dresdner Bonk AG vom 27.8.1986 on die
Geschöftsleitung der Gemeinschuldnerin, in dem diese dorouf hinweist,

die eingereichten Wechsel der Firmo J. könnten nicht mehr in voller Höhe

ongekouft werden.

Eine vorsötzliche Schadigu ng der Gemeinschuld nerin d urch die Beklog-

ien und den Geschöftsführer Dr. J. ist ober ouch desholb zu verneinen,

weil der Klöger nicht dorgeton hot, doß die Beklogten gemeinsom mit

dem Geschaftsführerdie GmbH schödigen wollten. Die Beklogten durf-
ten ouf die Richtigkeit der Angoben, die ihnen Dr. J. über Johre hinous

durch Vorloge der entsprechenden Bilonzen und Gewinn- und Verlust-

rechnungen mochte, vertrouen, do sie deren Unrichtigkeiiwedere konn-
ten noch kennen mußien. Twor mußten die Beklogten dessen Angoben
mit der notwendigen Distonziertheit überprüfen, sie mußten ober mon-

gels entsprechenderAnholtspunhe nicht dovon ousgehen, doß die ihnen

übergebenen Unterlogen Monipulotionen enthielten, wie sie die Treu-

hondgesellschoft und Steuerberotungs mbH C. durch die im Johre 1990

im Auftrog des Klögers durchgeführten Prüfungen oufgedeckt hot. Wie
hötte es den Beklogten ouffollen sollen, doß der Geschöftsführer der
Gemeinschuldnerin eine Forderung der Gemeinschuldnerin gegen die
Firmo J. von nohezu l0 Mio. DM heruntermonipuliert hotte, indem er

Scheckeinreichungen onderer Kunden der Firmo J. guischrieb sowie die
Forderung gegen die Firmo J. durch Ziehen von Eigenschecks der
Gemeinschuldnerin reduzierte. Auch ist nicht ersichilich,wie den Beklog-

ten hötte ouffollen sollen, doß die Gemeinschuldnerin den Soldo der
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Firmo J. durch Soldierung mit onderen Kundenwechseln um insgesomt
nohezu 9,2 Mio. DM reduzierte. Ahnlich verhölt es sich mit den übrigen
Monipulotionen, die die Firmo C. in ihren berichtigten Johresobschlüssen
im einzelnen oufgelistet hot und ouf die verwiesen werden. Der Steuer-
berqter muß einem Gesellschoffer-Geschöftsführer sicherlich kritisch

gegenüberstehen. Er muß ober nicht dqvon qusgehen, doß er es mit

iemondem zu tun hot, der Fölschungen und Monipulotionen in großem Stil
über Johre hinqus durchführt und weiterverfolgt.

Auch ein Schoden der Gesomtheit der Konkursglöubiger; für den die
Beklogten einzustehen hötten, ist nicht ersichtlich. Ein vertroglicher
Schodenersoizonspruch der Konkursglöubigergesomtheii gegen die
Beklo gten sch eidet o us, weil vertro g I ich e Bezieh u n g en zu den Beklo gten
nicht bestonden hoben.

Der dem Prüfungsouftrog zugrunde liegende Vertrqg zwischen der
Gemeinschuldnerin und den Beklogten entfoltet ous dem Gesichtspunkt
des $ 328 BGB zugunsten der Konkursglöubiger ouch keinen Schutz.
Die Beklogten nohmen keine neutrole Stellung zwischen ihrer Auftrog-
geberin und den Gle ubigern der Auftroggeberin ein, sondern stonden
entsprech en d dem Mo n dotsvertro g o uf seiten der Gemeinsch u ld nerei n

und nicht ouf seiten der Glöubiger.

Auch ous dem Gesichtspunkt des Vertroges mit Schutzwirkung zu-
gunsten Dritter ist der ein geklogie Sch odenersotzo nspruch zugunsten
der Konl<rlrsglöubigergesomtheit nicht herzuleiten. Gesch ützt isi durch
diese ergönzende Vertrogsouslegung wegen des besonderen Ver-

trouens, doß Wirtschoftsprüfer und Steuerberoter in Anspruch nehmen,
nur der eingrenzbore Personenkreis vor Schöden, der wegen eines ent-
töuschten Vertrouens ols schutzwürdig ongesehen wird.

Der Klöger ist ols Konkursverwolter nicht ohivlegitimiert diese Ansprüche
zur Konlalrsmosse zu ziehen. Es ho ndelt sich nöm lich nicht um Ansprüche
der Gesomtkonkursglöubigerschoft sondern nur um mögliche lndivi-
duolschodenersotzonsprüche des ieweiligen Glöubigers gegen die
Beklogten. Glöubiger eines solchen Anspruchs konn nömlich nur derie-
nige sein, dessen schutzwürdiges Vertrouen enttöuschf worden ist. Ob
diese Voroussetzungen im Einzelfoll vorliegen, ist nicht zu prüfen, do der
Ko n ku rsverwo lter zu r Gelten d m och u n g n icht leg iti m iert ist.

il.

Rechnung vom 28.5.1990 über 2.377A7 DM

Dos Londgericht hot den Klögern einen Betrog von l.146,18 DM zuge-
sprochen. Die vorgenommenen Küzungen okzeptieren die Klager bis
ouf eine Ausnohme. Bei der letzten Position der Rechnung hot dos Lond-
gericht nicht die sich ous $ 25 Abs.l StBGebV ergebende Mittelgebuhr
von 12,5/10, sondern lediglich eine solche von 12,5/20 ongesetzt. Die
Kl ö g er kö n n e n d o h e r zusötzl ic h e 284,28 DM 1249,37 DM zuzü g I i c h 34,91

DM Meh rwertsteuer) beonspruchen.

Die Beklogte konn die der Berechnung zugrundeliegenden, Gegen-
stondswerte nicht einfoch bestreiten. Do sie zumindest ihre Geschöfts-
unterlogen in Hönden hölt, hötte sie zu den einzelnen Werten konkret
Stellung nehmen können.

ilt.

Rechnung vom l. 3.1994 (12.10.1992) über 4.29780 DM

Dos Londgericht hot den Klögern lediglich 2.396,28 DM zuerkonnt. Die
hiergegen im Berufungsrechtszug erhobenen Einwönde führen zu kei-
nem obweichenden Ergebnis.

l. Für die bis einschließlich Moi 1992 erledigten Buchführungsorbeiten
können die Klager lediglich die Pouscholvergüiung von monotlich
250 DM zuzü g I ich Meh rwertsteuer beo nspruchen. Auf die Ausf ü h ru n-

gen unter l. wird Bezug genommen.

2. Die Klö g er kö n n en o uch n icht die berech nete Zeitgebühr für die Hilfe-
leistung beisonstigen Tötigkeiten im Zusqmmenhong mit Buchführung"
beonspruchen. Dobei soll es sich, wie im Berufungsrechtszug nöher
dorgelegt wird, um monotliche Besprechungen der betriebswirt-
sch oftl ich en Auswertu n gen, i ns beso ndere U msotzentwickl u n g, Ver-

önderung der Kostensiruktur; Entwicklung der Anzohl der Mitglieder,
olso um Hilfeleistungen im Sinne des $ 33 Abs. Z StBGebV gehondelt
hoben. Zu Rechtvertritt die Beklogte die Auffossung, diese Tötigkeiten
seien mit der vereinborten Pouscholvergütung obgegolten. Noch
dem Vorbringen der Klöger hoben die Porfeien die pouschole Hono-
rieru n g f ü r,,die Erledig ung der Buchf üh run gsorbeiten" verein bo rt. Die
Klöger hötten schon ousdrücklich erklören müssen, doD mit dem fest-
gelegten Betrog nicht olle noch 5 33 StBGebV in Betrocht kommen-
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t.

Rechnung vom 12.11.1992 über 6.05?33 DM

Mitdieser im Berufungsrechtszug vorgelegten, der Beklogten ouch über-
mittelten Rechnung mochen die Klagerfur die in derZeitvon Moz 1990
bis Dezemberl99l erledigten Buchführungsorbeiten nicht mehr - wie in
erster lnstonz - eine Pouscholvergütung, sondern die Wertgebühr noch
$ 33 Abs. I Steuerberotergebührenverordnung (StBGebVl geltend. Sie
müssen sich indessen on der mit der Beklogten getroffenen Abrede fest-
holten lossen.

Es steht oußer Streit, doß die Porteien die für die Vereinborung einer
Pouscholvergütung in $ 14 StBGebV vorgeschriebene Schriftform nicht
gewohrt hoben. Die ousdrücklich oder konkludent getroffene Abrede
wor doher gemöß S 125 BGB nichtig. Liegt eine nichtige Pouschqlverein-
borung vor, so verbleibt dem Steuerberoter dennoch der Anspruch ouf
die toxmößige oder übliche Vergütung im Sinne von $ 612 Abs. 2 BGB
(Senot, Urt.v.21. 5.1992, Gl1993, 203,204',. Gleichwohl sind die Klöger
mit Rücksicht ouf die konkrete Ausgestoltung des Streitfolles gehinde4
noch dem Ende des Mondotsverhöltnisses die Leistungen für die Johre
1990 und l99l noch den ouf die ieweiligen Gegenstondswerte entfollen-
den Gebuhrensötzen zu berechnen. Sie hoben übereinen löngeren Zeit-
roum oufgrund monqtlicher Gebührenrechnungen die Pouscholvergütung
gefordert und zum Teil erholten, ohne die Beklogte ouf die noch dem
Gesetz erforderliche Schriftform hinzuweisen. Dos stellt eine Vertrogs-
verleizung dor und verpflichtet die Klög et zum Schodenersotz. Die
Beklogte konn doher verlongen, so gestellt zu werden, wie wenn noch
einem entsprechenden Hinweis der Klöger die Schriftform eingeholten
worden wöre (vgl. Senot, U rt. v. 18. 7 1991, G11993, 205,202). Do n n h otte
sie für die zehn Monote des Johres ]990 einen monotlichen Pouschol-
betrog von 150 DM, von Jonuor bis Juli l99l einen solchen von 200 DM
und von Augusl bis Dezemberl99l monotlich 250 DM, feweils zuzüglich
Meh rwertsteuer, insgeso mt o lso 4.231 DM, zo h len m üssen. Dieser Betro g
steht den Klögern donn ober ouch zu.

Auf dos Urteil des Senots vom 20. 2.1992- 13 U 134/91- können sich die
Klöger schon desholb nicht berufen, weil dem Steuerberoter in ienem
Verfohren Gebühren zuerkonntworden sind, die unter derzunöchst gel-
tend gemochten Pouscho lvergütu ng logen. H ier wo r f ür einen Schoden-
ersotzonspruch des Mondonten kein Roum.

Ahivlegitimiert ist der Klöger ollerdings den Quotenschoden der
GesomtheitderKonkursglöubigergeltend zu mochen. Hierbei hondelt es

sich um einen Schoden der Konkursgle ubigergesomtheit, der dodurch
doß sich die Konkursquote wegen Vezögerung der Konkursonmeldung
seitens des Geschöftsführers der Gemeinschuldnerin verringert hot.
Stellt mon ouf den Vortrog des Klögers ob, so wor die Uberschuldung
der Gemeinschuldnerin bereits om 31.12.19A eingetreten mit der Folge,
doß sich der der Gesomtheit der Konkursglöubiger entstehende Scho-
den in den Folgeiohren bis zur Eröffnung des Konkurses ou119.203.361.29

DM vergrößerte, weil sie ihre Geschöftstötigkeit zur Gemeinschuldnerin
nicht rechtzeitig beendet hoben.

Die den Beklogten vom Klöger ongelostete Beihilfe zur Konkursver-
schleppung gemöß $ 823 Abs.2, g 64 Abs. I GmbH bt*. $ 826 BGB ist
zu verneinen. Hierous hergeleitete Schodenersotzonsprüche setzen
bedingten Vorsotz der Beklogten vorous. Der Klöger hot nicht dorgeton,
doß die Beklogten die Monipulotionen des Geschöftsführers Dr. J. ous
Sorglosigkeit nicht erkonni hoben. Dodurch doß die Beklogten ihren
Auftrog im erteilten Rohmen durchfuh*en und ouf die Richtigkeit der
Angoben des Geschöftsführers vertrouten, wurden sie nicht zum Helfer
der dem Geschöftsführer vorgeworfenen wissentlichen Konkursver-
schleppung.

Froglich bleiben zudem die Auswirkungen einer unterstellten Auf-
deckung durch die Beklogten. Von einer Schodenverhinderung oder
Schodenminderung zugunsten der Gemeinschuldnerin und domit kor-
respondierend zugunsten der Gesomtheit der Konkursglöubiger konn
nicht ousgegongen werden. Die benötigten Steuererklörungsentwürfe
hötte der GeschAftsführer selbst oder durch einen onderen Steuerbero-
ter erstellen lossen können, folls ihn die Beklogten ouf Monipulotionen
in der Buchführung oder den Bilonzen bzw. der Gewinn- und Verlust-
rechnung hingewiesen hötten.

Weg en i h rer Verschwiegen heitsverpf I ichtu n g, h ötten sie do gegen n ichi
die Konkursreife der Gemeinschuldnerin Dritten mittteilen durfen.
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Steuerberoterfehler
- Gru nderwerbsteuer, Bouherrengemeinschoft

- Rechtsprech ungsönderu ng

- Ursochenzusommenhong
(OLG Homm, Urt.v. 18.5.1994 - 25 U 135/93)

Der Feststellungsbescheid 1980 vom Oktober 
.1983 

ist ollerdings nur

bezuglich der Gewinnzuschötzung von ... DM nichtig. Ebenso wie
der Steuerbescheid h i nsichtlich des festgesetzien Steuerbetro gs teil bo r

ist (vgl. BFH-Urt v. 20. 10. 1970 - 11167/64, BSIBI ll l9Z0 S. 826,8301, ist ouch

ein Feststellungsbescheid hinsichtlich des festgesiellten Betrogs teilbor.

Es ist noch $ 125 Abs.4 AO im Streitfoll dovon ouszugehen, doß dos FA

zumindest in Höhe des erklörten Gewinns den Bescheid in iedem Foll

erlossen wollte.

Leitsötze (d. Red.),

I . Die erste Enischeidung des BFH vom 21.12.1981über den Anfoll von
G ru n derwerbsteuer o uf den Geso mto ufwo nd - Gru ndstückskosten
, ,^'{ R^, 'lrnolon - icf in ÄorFnnlr-oi*cnhrifi l.)o, ,fo-hoc R+a, ,otto.h/'tr^-vr iv 9uvr\v'Jivr r

]5. 5. ]982 veröffentlicht.

2. Es besteht keine Lebenserfohrung, wonoch die Kenntnis der Grund-
erwerbsteuerpflicht den Mondonten veronloßt hötte, von dem Beitritt

zu r Bo u herren gemei nschoft Absio n d zu n eh men ( h ierr Gru ndewerb-
steuer hötte erhöhte AfA bewirkt).

3. Der Steuerberoter muß den Mondonten dorouf hinweisen, doß
sich eine Ermößigung des Grunderwerbsteuersotzes im loufenden
Geseizgebungsverfohren befindet, wenn dies in Fqchzeitschriften
(DSIR, BB) bereits mitgeteilt wird (hier' Gesetzesönderung zum

31.12.1982, Ko ufuertrog vom 14. 12.19821.

Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung ist zum überwiegenden Gil begründet. Der
Beklogte ist verpflichtet, dem Klöger Schodenersotz in Höhe von
14.365,28 DM nebst Zinsen zu leisten.

t.

Mit seiner Houptbegründung, der Beklogte hobe ihm die gezohlte
Grunderwerbsteuer von 18.412,00 DM zu erselzen, weil er es pflicht
wid rig u nterlossen ho be, o uf die Mog I ich keit d ieser Steuerbelostu n g h i n-

zuweisen, hot der Klöger ollerdings keinen Erfolg.

Ein Schodenersotzonspruch ous culpo in controhendo (Verschulden bei
Vertro gssch I uß) oder positiver Vertrogsverletzu n g Verletzu n g vertrog-
licher Nebenpflichten) kommt zwor desholb in Betrocht, weil der
Beklogte, dergemöß B ll seines Angeboies vom lZ 12.1981die steuerliche

Qr-. .^-L ^--r^-L -- ----rtllFt gl rrEf ulEr r lirrr llrl tll
- Nichtige Pouscholvereinborung

- Besprech ungsgebühren

- Frogebögen

- Veriöhrung $ 196 Abs. I Nr:, 15 BGB
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 21.4.1994 - 13 U l0l/93)

Leitsötze (d. Red.)'

l. Bei nichtiger Pouscholvereinborung verbleibt dem Steuerberoter der
Anspruch ouf die ubliche Vergütung gem. $ 612 Abs. 2 BGB.

2. Der Steuerberoter ist verpflichtet, ouf die erforderliche Schriftform für
eine Pouscholvergütung gem. $ 14 StBGebV hinzuweisen.

3. Der Mondont konn verlongen, so gestellt zu werden, wie er noch

entsprechendem Hinweis ouf die Schriftform gestonden hate. lm

Zweifel wö re eine sch riftliche Honoro rverein bo run g erfolgt.

4. Dos Ausfullen von Frogebögen der Kronkenkosse und des Arbeiis-

omtes und dos Ausstellen von Verdienstbescheinigungen hotsich om

Mindestsoiz einer Zeitgebühr gem. 513 StBGebV zu orientieren.

5. Die Berotung über eine stille Beteiligung betrifft im Zweifel steuerliche

und beiriebswirtschoftliche Aspekte. (Mittelgebühr 5,5/10 gem. $ 2'l

StBGebV)

6. Die Gebu h r f r; r eine Besprech u ng mit dem neuen Beroter setzt voro us,

doß der Altberoter einen Auftrog hierzu erhielt.

7. Die Vorloge einer ordnungsgemößen Gebührenrechnung erst im
Honororprozeß hot keinen Einfluß ouf den Louf der Veriöhrungsfrist.
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Mongels der fehlenden Aufzeichnungen des FA zur Begründung seiner
Zuschötzung konn der erkennende Senot nicht beurteilen, oufgrund
welcher Uberlegungen es letztendlich zurZvschötzung in dieser Höhe
gekommen ist. Zu einer Auseinondersetzung mit den für dos Streitiohr
u nd die Vorio h re vorl iegen den Sieuererklö ru n gen u n d Bilo nzunterlo gen
bestond ober umso mehr Anloß, ols dos FA zu keinem Zeitpunkt die
U nrichtig keit der Bilo nzunterlogen beho uptet hot. Dorü berhinous hötte
ein Blick in die Bilonz zum 31.12.1979 sofort ersichtlich gemocht, doß der
im USt-Bericht zum Ausgongspunkt fur die Erhöhung des Umsotzes ge-
mochie Zohlungseingong 1979 vnler der Position ,,Anzohlungen von
Kunden" in der Bilonzousgewiesen wor, somitein Grund füreine ertrog-
steuerliche Zuschötzung ouch im Hinblick ouf die zugleich ousgewie-
senen holbfertigen Arbeiten in Höhe von ... DM olso gerode nicht
obgeben konnie.

Ebenso hötte ein Vergleich mit den Richtsotzzohlen in der omtlichen
Richtsotzsommlung 1980 unter der Gewerbeklosse Mouerei sofort
ersichtlich gemocht, doß die Zuschötzung in dieser Höhe überhoupt
keine Grundloge hoben konnte. Donoch hoben die Vergleichsbetriebe
im Johrl980 beieinem Fertiglohneinsotzvon etwo . . . DM -wie im Streit-
foll - im günstigsten Foll 2l v. H. des wirtschoftlichen Umsotzes ols Rein-

gewinn erwirtschoften können. Der vom FA einschließlich der Gewinn-
zuschötzung festgestellte Gewinn von . . . DM entspricht donoch einem
wirtschoftlichen Umsotzvon etwo... DM.Trotz Erhöhung des Umsotzes
um ... DM weist der USt-Pb für dos Johr1980 iedoch nur einen totsöch-
lich ezielten Umsotz von . . . DM ous; ouch hierous ergibt sich die Holt-
losigkeit der Gewinnzuschötzung im Johr 1980.

lm Streitfoll hotdos FA desholb in gerodezu obenteuerlicherWeise gegen

ieden vern ünftigen und sich qufdrön genden Schötzungsg ru ndsötze ver-
stoßen; die Gewinnzuschötzung um ... DM muß doher ols willkürlich,
weilohne ieden sochlichen Bezug zustondegekommen, ongesehen wer-
den. Sie ist, weil unter Nichtbeochtung der ollgemein onerkonnten
Schötzungsgrundsötze noch $ 162 AO zustondegekommen, noch Auf-
fossung des erkennenden Senots eine so unertrögliche Rechtsverletzung,

doß sie mit der Rechtsordnung unter keinen Umstönden vereinbor ist.

ln einem derortigen Foll müssen die vom BFH (vgl. Urteil vom 14.4.1989,
o.o.O.) ous8227 AO gefolgerten Einschrönkungen bezüglich der Nich-
tig keit eines Bescheides zurücktreten.

v

Berotun g der Bouherren ü bernom men hotte, es versöumt hot, den Klöger
dorouf hinzuweisen, doß noch der geönderten Rechisprechung des
Bu ndesfi no nzhofs der Anfo I I von Gru nderwerbssteuer o uf den Geso mt-
oufwond - Grundstückskosten und Gesomtboukosten - in Betrocht
kom. Die erste dohingehende Entscheidung des Bundesfinonzhofs vom
21.12.1981 wor in Heft l0 der Fochzeitschrift Deutsches Steuerrecht vom
15.5.1?82 veröffentlicht worden und hötte somit dem Beklogten ouch
unter Berücksichtigung einer gewissen Korenzzeitvor Abschluß des Kouf-
vertroges für den Klöger qm 14.12.1982 bekonnt sein müssen.

Do der Beklogte eine Gorontiehoftung für evtl. entstehende Steuermehr-
forderu n gen n icht ein gego n gen ist, wöre ein ersotzföhiger Schoden des
Klögers iedoch nur donn onzunehmen, wenn - wie er behouptet - er in
Kenntnis der Grunderwerbssteuerpflicht den Koufuertrog nicht geschlos-
sen hötte und sich durch den Beitrittzu der Bouherrengemeinschoft seine
finonzielle Loge verschlechtert hot (vgl. BGH WM 1990, S. 681, 683 f.t
G röfe/ Lenze n / Ro i n er, Ste uerberoterh oftu n g, N o c htro g 1992 zvr 2. Aufl.,

Rdnr. 582 ff.l.

Dieser erforderliche U rsochenzuso m men ho n g zwischen der Pf I ichver-
letzung des Beklogten und einem Schoden des Klögers konn nicht fest-
gestellt werden. Der Senot konn sich nicht eine Ubezeugung dohin-
gehend bilden, in Kenntnis derGrunderwerbssteuerpflicht hAte der Klo-
gerAbstond von dem Koufuertrog genommen. Eine dohingehende Ver-
mutung im Sinne eines Anscheinsbeweises köme dem Klöger nur donn
zvgule,wenn noch der Lebenserfohrung im Folle einerAufklörung über
die eventuelle Grundewerbssteuerpflicht sich die Abstondnohme vom
Koufuertrog ols einzig noheliegendes Verholten dorgestellt hAte (vgl.

BGH Gl 94,3: NJW 1993, S. 3259 ff.). Dovon konn iedoch nicht ous-
gegongen werden. Durch die zusötzlich einzuberechnende Grund-
ewerbssteuer(einschließlich derZuschlöge) hötte sich derdem Klögerin
Aussicht gestellte Gesomtoufwond von234.96615 DM um etwo flIo/o
ouf 253.378,15 DM erhöht. Berücksichtigi mon, doß die totsöchliche
Zusotzbelostu n g des Klögers deutlich gerin ger gewesen wö re, weil ouch
der zu zohlende Grunderwerbssteuerbetrog on den steuerlichen Ab-
schreibungen teilgenommen hötte, erscheint der zusötzliche finonzielle
Aufwond nicht derort grovierend, doß sich desholb nur dos Absehen von
einer Beteiligung ols die einzig vernünftige Entscheidung dorgestellt hötte.
Es erscheint vielmehr durchous möglich, doß der Klöger ouch in Kenntnis
der Grunderwerbssteuerbelostung der Bouherrengemeinschoft beige-
treten wöre.
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Die dem n o ch verbleiben den Zweifel h i nsichtlich der Ko uso litöt zwisch en
Pflichverletzung und Schoden wirken sich im Ergebnis zu Losten des
insoweit beweispflichtigen Klögers ous.

il.

Die Berufung hot in Höhe von 14.365,28 DM nebst Zinsen Erfolg, weil -
worouf der Klöger mitseiner Hilfsbegründung obstellt- der Beklogte ols

Vertreter des Klögers den notoriellen Koufvertrog om 14.12.1982

obschloß, ohne ouf die bevorstehende Anderung des Grunderwerbs-
steuergesetzes h inzuweisen.

Durch cjos Gruncierwerbssteuergeselz 1983 wurcie cier Steuersotz von
7 0/o ou{ einheiilich 2o/o ermö$igt. Gemöß $ 23 dieses Geseizes ist der
er;pößigte Steuersotzouf olle Erwerbsvorgönge onzuwenden, die noch
dem 3l.l2.1g92verwirklicht wurden, ouf Antrog ouch ouf Vertröge, die
noch dem 22.12.1982 geschlossen wurden.

Durch ein Hinousschieben des Verirogsschlusses um wenige Toge hot-
ten dem KlöqerolsoGrundewerbssteuern im Umfonq von5 0/odes Kouf-
preises, olso insgesomt 14.365,28 DM, ersport werden können.

Der Beklogte hot es pflichwidrig unterlossen, den Klöger ouf diese
möglicherweise bevorstehende Gesetzesönderung hinzuweisen. Wie
dem Senot bekonnt isi, wor die Ermeßigung des Grunderwerbssteuer-
sotzes bereits einige Monoie vor Ende des iohres 19Yin deröffentlichen
Diskussion. Die geplonte Herobsetzung des Steuersotzes vonTo/o ouf
20/o wor ouch Gegenstond der Erörterung in Fochzeitschriften (2. B.

Betriebs-Berotervom 30. 3. 1982, Deutsches Steuerrecht vom 1.9.1982).
Do eine mögliche Steuererspornis von immerhin 5 0/o des Anschoffungs-
preises fur die Bouherren durchous einen Anloß dorstellen konnte, die
Verwirklichung des Koufentschlusses um einige Zeit hinouszuschieben,
hötte der Beklogte den Klöger ouf die domolige Diskussion und dos
lo ufen de Gesetzgebu n gsverfo h ren h inweisen m üssen.

Noch der Lebenserfohrung hötte der Klöger im Hinblick ouf den mög-
lichen Steuervorteil den Abschluß des Koufuertroges kurlristig zurück-
gesiellt. Anholtspunkte, die für den domoligen Zeitpunkt einen onderen
Entschluß des Klögers ols nicht nur iheoretische Alternotive erscheinen
lossen könnten, sind von dem Beklogten nicht dorgeton und für den
Senot ouch nicht erkennbor:

Ausgongspunkt der Zuschötzung wor die Feststellung im USt-Pb vom
Moi1982, doß einem Zohlungseingong von ... DM im Johrl9B9 nurver-
sieuerie Erlöse von . . . DM gegenüberstonden. Ob die im Bericht hierous
gezogene Schlußfolgerung, es würden doher nichfuersteuerte Umsötze
in1979 in Höhe von . . . DM vorliegen, zutreffend wo r, ko n n dohingestelli
bleiben; ebenso konn offen bleiben, ob die im Bericht in keiner Weise
begründete Zuschötzung im Johr 1980 berechtigt wor. Ohne iede wei-
tere Uberlegung ging dos FA bei der Gewinnfeststellung für dos Johr
l9B0 ollein unier Hinweis ouf diese Fesistellung im USi-Bericht dovon ous,
doß zu den in der Steuererklörung l9B0 erklarten und in der Bilonz und
Verlust- und Gewinnrechnung belegten Gewinn eine Zuschötzung in
Höhe derim Johr1979 nicht umsotzversieuerten Erlöse erfolgen müsse. Es

ist fü;'dce Ge:"icht schlechthrn nlcht ncch','o!!z!ehbc; cufgi'und '*'e!che:'

Umstönde ein im Johr197? festgestellter umsotzsteuerlich nicht erfoßteq
ober in der Buchführung ousgewiesener Zohlungseingong - \Menn über-
houpt - nicht im Johr 1979, sondern erst im Johr lg80 zu einer Gewinn-
erhöhung führen soll.

lm Streitfoll liegi ober nicht nur der Grund für die Zuschötzung völlig im
Dunkeln, sondern es ist in keiner Weise nochvollziehbor noch welchen
Kriterien ciie Zuschötzung cier Höhe noch erioigte. Es hondelt sich cjomit
nicht um eine Schöizung i. S. des $ 162 AO, sondern um eine nur formell
ols Schötzung bezeichnete willkurliche Gewinnerhöhung. Zu dieser Be-

urteilung gelongt der Senot oufgrund folgender Umstönde:

Abgesehen dovon, doß dqs FA zu keinem Zeitpunh on die Steuer-
pflichtige herongetreten ist, um die möglicherweise beider Durchführung
der Veronlogung oufgetretenen Zweifel ouszuröumen, hot es den im
USt-Bericht ousgewiesenen Umsotzbetrog von ... DM unbesehen in

gleicher Höhe ols Mehrgewinn behondelt. Hierbei mog noch ver-
stöndlich sein, doß die Bildung einer Rückstellung für die hierous zu

erwortende GewStBelostung übersehen werden konn. Do ober iede
Schötzung, olso ouch eine Zuschötzung, dem totsöchlichen Ergebnis
möglichstnohe kommen soll, istnichtsogleich dos Endergebnis zu schöt-
zen, sondern es sind zunöchst einzelne Grundlogen festzulegen, wie
Umsötze, Einnohmen und Ausgoben, Kundenzohlungen, holbfertige
Arbeiten usw.; hierbei sind die verwertboren Teile der Buchführung zu

berücksichtigen. Die sich hierous ergebende Schötzung muß in sich
schlüssig sein und ihre Ergebnisse müssen bei einem internen Betriebs-

vergleich wirtschoftlich vernünftig und möglich sein (BFH-Urteil vom
18.12.1984 - Vilt R 195/82, BSIBI ll1986 5.2261.
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Ausgehend von diesen Grundsötzen konn steuerlichen Bescheiden,
deren Mongel dorin bestehi, doß diezugrunde liegende Schötzung der
Besteuerungsgrundlogen zu hoch ousgefollen ist, die Gültigkeit i.d.R.
nicht versogt werden. lst nömlich nur die Höhe einer Steuerschuld unzu-
treffend, so ist der Steuerbescheid nicht im gonzen gesetzlos und somit
ouch nicht nichtig (BFH-Beschluß vom 14.4.1989 - lll B 5/B? BSrBI ll 

.1990 
S.

351); dieselben Grundsötze gelten ouch für die Schötzung von Besteue-
rungsgrundlogen und für die dorouf beruhenden Bescheide.

Die ordnungsgemöße Schötzung der Höhe der Besteuerungsgrund-
logen ist eine Froge der richtigen Anwendung des $ 162 AO. Eine un-
richtige Anwendung dieser Gesetzesvorschrift fuhrt selbst donn, wenn
grobe Schötzungsfehler vorliegen, nicht zu einem Fehler der die on eine
ordnungsgemöße Verwoltung zu stellenden Anforderungen in einem so
hohen Moße verletzt, doß von niemondem erwortet werden konn, den
hierouf beruhenden Verwoltungsoh ols verbindlich onzuerkennen. Dos
gilt selbst donn, wenn erhebliche Uberschreitungen der hochsten Richt-
sotzwerte vorliegen.

Abweichend von diesen Grundsötzen ist ober ein eindeutig ouf soch-
fremden Erwög ungen beruhende, wil lkü rliche Schötzung zu beurteilen;
Bescheide, denen derortige Schötzungen zugrundeliegen, sind ols nich-
tig bzw. teilnichtig onzusehen fiipke/Krusg Kommentor zur AO und
FGq H. Aufloge, g 

,l25 
AO Tz. 3; Urteil des FG Boden-Württemberg vom

23.9.1987 Xll K227/86, EFG 1988 S. 143; offen gelossen im BFH-Beschl.
vom 14.4.1989, o.o.O. o.E.).

DieSchötzung gem. S i62AO istein Verfohren, Besteuerungsgrundlogen
mit Hilfe von Wohrscheinlichkeitsüberlegungen zu ermitteln, wenn eine
sichere Feststellung trotz des Bemühens um Aufklörung nicht möglich isf
ous dem oufklörboren Sochverholtwird mit Hilfe von Uberlegungen, die
noch Möglichkeit ouf die Besonderheiten des Einzelfolls eingehen
sol len, gefolgert, doß die Besteuerungsg rund logen in einer wo h rschein-
lichen Höhe verwirklichiworden sind. Auch beiAnwendung zuverlössi-
ger Schötzungsmethoden ouftretende Unsicherheiten sind hierbei in
Kouf zu nehmen (BFH-Urteilvom .l1.12.1984 

- Vlll R 131/76, BSIBI ll 1985 S.

354).

lm Streitfoll ist für den erkennenden Senot noch dem Akteninholt nicht
erkennbol oufgrund welcher Umstönde und Uberlegungen die Finonz-
behörde sich veronloßt soh, trotz der eingereichten Steuererklörung eine
Zuschötzung beim erklörten Gewinn für dos Johr lg80 vorzunehmen.

?

Die Schodenersotlorderung des Klögers ist nicht veriöhrt. Die in dem
Geschöftsbesorgungsvertrog unter B Vll entholtene formulormößige
Regelung, veriöhrung trete binnen 6 Monoten nqch Zustellung der
schlußrechnung ein, ist gemöß $ 9 des Gesetzes über Allgemeine
Geschöftsbedingungen unwirlsom (vgl. ouch BGH Gl86,l2O:WM 186,
s.940,941t.

Der Beginn der dreiiöhrigen Veriöhrungsfrist gemöß $ 68 Steuerbero-
tungsgesetz ist frühestens mitZustellung des vom 20.  .lgSgdotierenden
Grunderwerbssteuerbescheids onzunehmen (vgl. BGH Gl 93,187 :
NJV/1993, S.ll3z und Gl 93,364: NJW93,2l8ll.Auch wenn mon noch
dem lnholt des zwischen den Porteien geschlossenen Vertroges nicht
d ie Steuerberotu n gs- sondern d ie Treu h o n dtatig keit des Beklo gten o ls i m

Vordergrund stehend onsieht, gilt keine küzere Veriöhrungsfrist (vgl.

BGH Gl 86,120:WM 1986, S. 940,941, BGH Glg2,29: NJW 1gg2,S.
228,231f.). Der Beklogte hot unter dem ]4. 8. 1990, olso vorAblouf der 3-
J o h res-Frist, einen Ver[ö h ru n gsvezicht erklö rt.

I

Steuerberoterhoftung
- Schötzungsschoden
- Reinvestitionsrückloge, $ 6 b ESIG
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 25.11.1993 - 13 U 36/93)

Leitsötze (d. Red.),

l. Die Behouptung eines vermeidboren schötzungsschodens isi sub-
stontiiert, wenn der totsöchliche Gewinn und domit die richtige
Steuerzo h lung dorgelegt werden.

2. Dervorwurf einer unterlossenen Belehrung über die Moglichkeit der
Reinvestitionsrückloge gem. 5 6 b ESIG ist nur vorwerfbor, wenn der
Steuerberoter über den Verkouf z. B. des Grundstücks und rechizeitig
vor dem Einsotz des Verkoufserlöses informieri wurde.
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Aus den Gründen:

l. Die Behouptung der Klöger, oufgrund der BetriebsprÜfung durch dos

Fino nzo mt im Som m er 1989 seien f ü r d ie Steuerio h re 1983 bis l9BZ stott

der bis dohin festgesetzten Steuern zusöfzlich Steuern in Höhe von

28.700 DM festgesetzt worden, ist noch Aktenloge nicht nochvoll-

ziehbor. Die überreichten Steuerbescheide vom 6. und 13.6.]990 sind

zwor ieweils ols,,geönderte" Bescheide bezeichnet. Doß, wonn und

über welche Betröge vorher schon Einkommen- und Kirchensteuer-

bescheide ergongen seien, hoben die Klager ober nichi vorgetro-

gen. Gezohlt hotten sie noch den von ihnen Überreichten Bescheiden

fur die Steueriohre 1983 bis 1982 iedenfolls noch nichts.

2. GrundlogederBesteuerung des Einkommens ous Lond- und Forsiwirt-

schoft ist der Gewinn, $ 2 Abs. 2 Nr. I ESIG. Er konn ie noch Loge des

Folles durch Betriebsvermögensvergleich, 5 4 Abs. I ESIG, durch Ein-

nohmen-Uberschußrechnung, $ 4 Abs. 3 ESIG, oder noch Durch-

schniftssötzen, S 13 o ESIG, zu ermitteln sein. Die Klöger woren offen-

bor gemöß $ l4l Abs.1 AO verpflichtei, ouf Grund iAhrlicher Bestonds-

oufnohmen Abschlüsse zu mochen und den Gewinn durch Betriebs-

vermögensvergieich zu ermitieln.

3. Der Gewinn - wie ouch iede onderen Form von EinkÜnften - lAßt sich

nur ermitteln, wenn bekonnt ist oder festgestellt werden konn,

- wos der Betreffende in dem moßgeblichen Zeitroum eingenom-

men hot (Ertröge, Beiriebseinnohmen, Lohn oder Geholt usw.l, und

- wos er oufgewendet hot, um diese Einnohmen zu erzielen lAuf-

wend u n gen, Betriebso usg o ben, Werbu n gskosten ).

Hier lößt sich schon nicht feststellen, wos die KlAger in den Steuer-

iohren, um die es geht, totsöchlich eingenommen hoben. Die Steuer-

bescheide entholten ieweils nur dos - geschötzte - Ergebnrb der

Gewinnermittlung (die Einkilnfte) und könnten, dqs vorbringen der

Klöger ols richtig unterstellt, ouch nicht zur Feststellung der totsöch-

lichen Einnohmen herongezogen werden, weil sie von folschen (zu

hohen) Betrögen ousgehen. Wos sie, iedenfolls noch ihrem Vortrog,

in den Johren l9B3 bis l98Z ous ihrem Betrieb in Wohrheit eingenom-

men hoben, hoben die Klöger nicht dorgelegt. Ein Sochverstöndiger

wöre desholb ouf Schötzung ongewiesen. Doß - und worum - seine

Schötzung für die Klöger günstiger ousfollen und den totsöchlichen

Einnohmen nöher kommen könnte, ols dos bei der Schötzung durch

derlich, die GmbH ols frühere persönlich hoftende Gesellschofterin

gem. $ 60 Abs. 3 FGO beizuloden, do die Zuschötzung des Gewinns
bzw. eine Aufhebung der Zuschötzung oufgrund dervertroglich verein-

borfen Gewinnverteilung unter keinem denkboren Gesichtspunkt bei
der GmbH steuerrechtliche Folgen ouslösen konn {Bundesfinonzhof-

BFH-Urt. vom ]0.12.1985 - Vlll R 41/85, BFH/NV ]986 S. 404L

Die Kloge istols Feststellungskloge ($ 41'FGO)zulössig; ouch die Nichtig-
keit ei nes Verwo ltu n gso kts ko n n Gegensto nd der Feststel lu n gskloge sein

ffiipke/Kruse, KommentorzurAO und FGO,'14. Aufloge S 4l FGO Tz.3). ln

diesem Foll ist es unbeochtlich, ob die Klin ihre Rechte ouch durch Ein-

legung einer Gestoltungs- oder Leistungskloge verfolgen konn oder
hötte verfolgen können {$ 41 Abs. 2 Solz2 FGOI. Sie ist nicht von der Ein-

holtung einer Frist oder dem erfolglosen Abschluß eines oußergericht-

lichen Vorverfohrens obhöngig. Die Feststellungskloge setzt noch $ 4l
Abs. I FGO ollerdings ein berechtigtes lnteresse on der olsboldigen
Feststellung vorous. lm Streitloll liegt dos berechtigte eigene lnteresse

der Klin dorin, doß die sie treffenden und noch bestehenden steuerrecht-

lichen Folgen der Zuschötzung beseitigt werden.

Die Kloge ist begr'ündet. Der Feststellungsbescheid vom September 198.3

ist in Höhe der Zuschöizung von ... DM nichtig. Noch $ 125 Abs. I AO
istein Verwoltungsokt nichtig, soweiter on einem besonders schwenarie-

genden Fehler leidet und dies bei verstöndiger Würdigung oller in

Betrocht kommenden Umstönde offenkundig ist. Welche Fehler im ein-

zelnen ols so schwerwiegend onzusehen sind, doß sie die Nichtigkeit
desVerwoltungsokts zur Folge hoben können, loßtsich nurvon Foll zu Foll

entscheiden (BFH-Beschluß vom 30.1L1987 - Vlll B 3/82 BSIBI ll ]988

S. 
.1831. 

Die Nichtigkeit eines Verwoltungsokts wird von der Rechtspre-

chung ols Ausnohme von dem Grundsotz ongesehen, doß ein Akt der
stootlichen Gewolt die Vermutung seine Gultigkeit in sich trögt. Beson-

ders schwerwiegend ist nur ein Fehler der den dovon betroffenen Ver-

woltungsoh ols schlechterdings unertröglich erscheinen, d. h. mit trogen-

den Verfossungsprinzipien oder der Rechtsordnung immonenten wesent-

lichen Wertvorstellungen unvereinbor sein lößt. Do noch ist dovon ouszu-

gehen, doß ei n Verwo ltu n gso kt n icht scho n o I lei n desh o I b n ichtig ist, weil
die in Froge kommenden Rechtsvorschrifien unrichtig ongewendetwor-
den sind, sondern nur, wenn er die on eine ordnungsgemöße Verwol-

tung zu stellenden Anforderungen in einem solchen Moße vedetzi, doß
von niemondem erwortet werden konn, ihn ols verbindlich onzuerken-

nen (BFH-Beschluß vom 30.11.1987, o.o.O.l.
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rücksichtigt. Domit liege die vom FA vorgenommene Zuschötzung des
Gewinns völlig oußerholb ieder Wohrscheinlichkeil die Zuschötzvng
sei doher nicht nur mit groben Schötzungsfehlern behoftet, sondern
müsse ols willkürlich ongesehen werden. Es hondele sich um eine uner-
trögliche Rechtsverlefzung, die mit der Rechtsordnung unter keinen
Umstönden vereinbor sei und desholb zur Nichtigkeit des Bescheids
f ühre. Wegen weiterer Einzelheiten der Begründung wird ouf den Kloge-
schriftsotz vom 22.10.1991 Bezug genommen.

Die oufgrund der Zuschötzung entsiondenen Steuerrückstönde sind zur
Zeit n iedergesch logen.

Die Klin beontrogt nunmehr festzustellen,

doß der Bescheid über die gesonderte und einheitliche Fest-
stellung der Einkünfte ous Gewerbebetrieb 19BO vom Sep-
tember i9B3 in Höhe eines Teilbekoges von ... DM der für
die Fo. BAU GmbH & co. KG festgestellten Einkünfte sowie in
Höhe eines Teilbetroges von . . . DM der für die Klin onteilig
festgestellten Ein künfte nichtig ist.

Dos FA beontrogt

Klogeobweisung, hilfsweise die Revision zuzulossen.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beieiligten in der mündlichen
Verhondlung wird ouf die Sitzungsniederschrift Bezug genommen.

il.

Nochdem die Klin nunmehr die Feststellung der Nichtigkeit des Fest-
stellungsbescheids lgBO vom September 1983 und nicht mehr die Fest-
stellung der Nichtigkeit des Feststellungsbescheids l9B0 vom oktober
l9B2 verlongt, liegt eine ob[ektive Klogeönderung i. S. des 967 Finonz-
gerichtsordnung (FGO) vor. Sie ist zulössig, weil sie sochdienlich ist.
Durch sie wird der Streitpunkt im Rohmen des anhöngigen Rechtsstreits
ousgeröumt und einem onderenfolls zu erwortenden weiteren Rechts-
streitvorgebeugt (Gröber, Kommenio rzurFGo,2. Aufloge $ 62 Rdz.l5l.

Eine Beilodung der KG konn unterbleiben, weil sie noch den öußeren
U mstön den (totsöch 

I ich e Einstel I u n g des Betriebs bzw. Ko n ku rs) fo ktisch
beendet isf in diesem Foll ist die Einheitlichkeit der Entscheidung der
Gesellschoft gegenüber nicht mehr notwendig. Es ist ouch nicht erfor-

t
I

I

dos Finonzomt der Foll wor ist dem Vorbringen der Klöger nicht zu
entnehmen.

4. Auch der Vorwurf, sie seien nichf ouf die Moglichkeit hingewiesen
worden, den Erlös von rund 285.ooo DM ous dlm verkouf von Lond
im Februor l9B4 steuergünstig zu reinvestieren, ist noch den Unter-
logen, die die Klöger vorgelegt hoben, nicht gerechtferiigt. Dobei
konn dohinstehen, welche steuerlichen vergünstigungen den Klö-
gern insoweit offengestonden hötten. Noch Nr. lB des Betriebs-
prürungsberichts hoben die Klager om 17.2.1984, drei Toge noch
dem verkouf von Lond durch die krogende Ehefrou, für 205.500 DM
Lond erworben. Doß sie den Niederlossungsleifer der Beklogten vor-
h9r um Rot gefrogt, oder doß sie den Koufpreis ous andereiMitteln
ols dem Erlös des vorongegongenen verkoufs beglichen hötten,
hoben die Klöger nicht behoupret. Demnoch höttenlllenfolls rund
80.000 DM reinvestiert werden können. Doß dieser Betrog noch vor-
honden wol ols ,,die entsprechenden unterlogen ... im riüh|oh, ...
der Beklogten zur verfügung gestellf'wurden, und in welcher Form
er nicht nur steuerlich günstig, sondern quch betrieblich sinnvoll re-
investiert werden konnte, hoben die Klöger nicht konkret dorgelegt.

t

I

Nichtiger Schötzungsbescheid
(FG Munchen, Urt.v. 24.3.1993 - 5 K 3536/9tl

Leitsötze (d.Verf.)'

Eine Zuschötzung des Finonzomtes, die gegen [ede vernünftige und sich
o ufd rö n g en den schötzu n gsg ru n dsötze verstoßt, ist wil I kü rl ich u n d do m it
nichtig (hier, Umsotzbetrog 1g7g - lout Umsotzsteuerprüfbericht - ols
Gewinn l9B0 zugeschötzt ohne Erlöuterung und vorherige Anhörung
des Steuerpfl ichtigen im Vero n lo g u n gsverfo h ren l.
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Aus den Gründen:

Die Klögerin (Klin)wor im Streitlohr Kommonditistin einer im Boubereich

tötigen und zwischenzeitlich in Konkurs gegongenen GmbH & Co. KG

unJ zugleich olleinige GesellschofterGeschöftsf Ührerin der Komple-

mentöömbH. Noch den Angoben in der Steuererklörung der Gesell-

schoft betrug der im Streitlohr ezielte Gewinn noch Abzug der on die

GmbH g"rohlt"n VorwegvergÜtung ... DM. ln dereingereichten Bilonz

erhOhte sich die Position ,,Unfertige Arbeiten" von ... DM im Voriohr

ouf ... DM om 3.|.12.1980 und die Position ,,Anzohlungen von Kunden"

von ... DM ouf ... DM, in der Gewinn- und Verlusirechnung sind unter

den Positionen ,,Holbfertige Arbeiten" ... DM und ,,Eriöse Hoibfertige

Arbeiien 13 v. Hi' ... DM ols Ertröge nochgewiesen'

Noch einer im Johr 9A bei der GmbH & Co. KG durchgefÜh*en

U msotzsteuer-USt-Prüf u n g erhöhte dos Fi n o nzo mt ( FA) d ie ust-pf I ichtig en

Umsöize des Johres lgBO u. o. um ... DM; die Erhöhung wurde im

Prüungsbericht (Pb)vom Moi l9B2 domit begrÜndet, doß die in Johrl979
o#^l^*on T.,hlrrnrrceinnänoe vom --- dos entsoricht dem in der Bilonzvrrvrvrv' 'i,--."Y-"v- -- - ''

rr. 31. 12.1979 ousgewiesenen Betrog fÜr Anzohlungen von Kunden -
bisher nicht umsotzversteuert wurden.

Mit Feststellungsbescheid l9B0 vom Oktober 
.1982 

stellte dos FA den

Gewinn ous Gewerbebetrieb fur die GmbH & Co. KG obweichend von

den Angoben in der Steuererklörung unier Hinzurechnung von ... ouf

. . . fesf der Bescheid erging unter dem Vorbeholt der NochprÜf ung gem.

$ 164 Abs. 1 Abgobenordnung AO). lm Bescheid ist unter Bezugnohme

ouf den USt-Pb ouf die Gewinnerhöhung ousdrÜcklich hingewiesen' Mit

Anderungsbescheid lgBO vom September lB3 hot dos FA den Vorbeholt

der Nochprüf ung gem. $ ]64 Abs. 3 AO oufgehoben; obwohl die Klin mii

Schreiben vom 3..l. und 24.5.1983 Einwendungen gegen die oufgrund

der USt-Prüfung erfolgte Zuschötzung des Umsotzes vorgetrogen hotte,

soh dos FA näch A[tenloge keine Veronlossung, die Richtigkeit der

Gewinnzuschötzung hierbei zu ÜberprÜfen.

Dergegen den Feststellungsbescheid lgSOvom Septemberlg83 beim FA

im NtvlmberlgS3 eingelegte Einspruch wurde mit Einspruchsentschei-

dung vom Moi 
.1984 

wegen Versöumung der Einspruchsfrist ols unzu-

lössig verworfen.

Einen mit Schriftsotz vom 31.7.1991gestellien Antrog der Klin, den Fest-

stel I u n gs besch eid l gBO vo m Okto ber l9 82 lur n ichtig zu erklö ren, h ot dos

FA mit Schriftsoiz vom Oktober l99l mit folgender BegrÜndung obge-

leh nt, Ausleg ungs- und Subsu m ptionsfeh lerf Üh rten g ru ndsötzlich n ur zur

Rechtswid rig keit ei nes Verwo ltu n gso kts. Bei Schötzu n gen vo n Besteue-

rungsgru nd logen kön nten selbst g robe Schötzun gsfeh ler n icht n u r Nich-

tigklit des Bescheids führen. Etwos onderes könne ollenfolls donn gel-

ten,wenn es sich um eine eindeutig ouf sochfremden Erwögungen beru-

hende, willkurliche Schötzung hondele. Dies sei ober im vorliegenden

Foll nicht gegeben, do oufgrund der buchfÜhrungsmößigen Ungereimi-

heiten eine Zuschötzung dem Grunde noch berechtigt gewesen sei. Ob

die Zuschötzung ouch der Höhe noch gerechtfertigt sei, könne offen

bleiben. do sochfremde Erwöqungen insoweit nicht erkennbor seien.

Dos gelie ouch im Hinblick dorouf, doß die Zuschötzung im Johr 1980

und nicht im Johr lgZ9 erfolgt sei'

Mit der Kloge wollte die Klin ursprÜnglich die Feststellung der Nichtigkeit

des Fesistellungsbescheids lgBO vom Oktoberl9B2 erreichen. Sie ist der

Meinung, doß der Festsiellungsbescheid on einem besonders schwer-

wiegenden Fehler i. S. des $ 
.l25 

Abs. I AO leide. Dos FA hobe nömlich bei
- -t- -- -7,.^^l:"+-,,^^ !;^ ^ll^o-ain nnarLnnntan Rilonzicn tnncnr, 'nd-SCll lcl l-u5Ll lulzul lv ure vrrvvr I rvrr I v'

sötze fur die Bilonzierung von ,,Holbfertigen Arbeiten" und ,,Kunden-

onzohlungen" nicht beochtet. Anders könne mon die Vorgehensweise

des FA bei der Zuschötzung nicht verstehen, bei der es die ust-liche

Behondlung (Erhöhung des Umsotzes um ... DM) unveröndert bei der

ertrogsteuerlichen Beurteilung (Erhöhung der Ertröge um ... DMI uber-

nommen hobe. Die Unrichtigkeit der erirogsteuerlichen Zuschöizung

hötte dem FA sofort ouffollen mÜssen, wenn es bei der Schötzung die

Richtsotzzohlen in den von der Finonzverwoltung oufgestellten Richt-

sotztobellen hinzugezogen hötte, die vorgenommene Zuschötzung

hötte nömlich einem wirtschoftlichen Umsotz von mindestens ... DM

entsprochen. Aber ouch ous einem Vergleich der in den Johren l9ZB mit

1980 eingereichten Bilonzen und Verlust- und Gewinnrechnungen hötte

sich die Holilosig keit der Zuschöizu n g erken nen lossen; do noch ergebe

sich eine ungeföhre Ubereinstimmung zwischen den in den Bilonzen

ousgewiesenen Positionen fÜr Anzohlungen und Holbferiige Arbeiten.

Dorüberhinous hobe dos FA bei seiner Zuschötzung nicht einmol die

Bi ld u n g entsprech en der Gewerbesteuer-GewSt-RÜckstel I u n gen u nd die

Einstellung einer Verbindlichkeit fur die noch einer im Johr l9B2 vorge-

nom menen Loh nsteuer.Prüf u ng ongefol lenen Steuernochzo h I u ngen be-
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unJ zugleich olleinige GesellschofterGeschöftsf Ührerin der Komple-

mentöömbH. Noch den Angoben in der Steuererklörung der Gesell-

schoft betrug der im Streitlohr ezielte Gewinn noch Abzug der on die

GmbH g"rohlt"n VorwegvergÜtung ... DM. ln dereingereichten Bilonz

erhOhte sich die Position ,,Unfertige Arbeiten" von ... DM im Voriohr

ouf ... DM om 3.|.12.1980 und die Position ,,Anzohlungen von Kunden"

von ... DM ouf ... DM, in der Gewinn- und Verlusirechnung sind unter

den Positionen ,,Holbfertige Arbeiten" ... DM und ,,Eriöse Hoibfertige

Arbeiien 13 v. Hi' ... DM ols Ertröge nochgewiesen'

Noch einer im Johr 9A bei der GmbH & Co. KG durchgefÜh*en

U msotzsteuer-USt-Prüf u n g erhöhte dos Fi n o nzo mt ( FA) d ie ust-pf I ichtig en

Umsöize des Johres lgBO u. o. um ... DM; die Erhöhung wurde im

Prüungsbericht (Pb)vom Moi l9B2 domit begrÜndet, doß die in Johrl979
o#^l^*on T.,hlrrnrrceinnänoe vom --- dos entsoricht dem in der Bilonzvrrvrvrv' 'i,--."Y-"v- -- - ''

rr. 31. 12.1979 ousgewiesenen Betrog fÜr Anzohlungen von Kunden -
bisher nicht umsotzversteuert wurden.

Mit Feststellungsbescheid l9B0 vom Oktober 
.1982 

stellte dos FA den

Gewinn ous Gewerbebetrieb fur die GmbH & Co. KG obweichend von

den Angoben in der Steuererklörung unier Hinzurechnung von ... ouf

. . . fesf der Bescheid erging unter dem Vorbeholt der NochprÜf ung gem.

$ 164 Abs. 1 Abgobenordnung AO). lm Bescheid ist unter Bezugnohme

ouf den USt-Pb ouf die Gewinnerhöhung ousdrÜcklich hingewiesen' Mit

Anderungsbescheid lgBO vom September lB3 hot dos FA den Vorbeholt

der Nochprüf ung gem. $ ]64 Abs. 3 AO oufgehoben; obwohl die Klin mii

Schreiben vom 3..l. und 24.5.1983 Einwendungen gegen die oufgrund

der USt-Prüfung erfolgte Zuschötzung des Umsotzes vorgetrogen hotte,

soh dos FA näch A[tenloge keine Veronlossung, die Richtigkeit der

Gewinnzuschötzung hierbei zu ÜberprÜfen.

Dergegen den Feststellungsbescheid lgSOvom Septemberlg83 beim FA

im NtvlmberlgS3 eingelegte Einspruch wurde mit Einspruchsentschei-

dung vom Moi 
.1984 

wegen Versöumung der Einspruchsfrist ols unzu-

lössig verworfen.

Einen mit Schriftsotz vom 31.7.1991gestellien Antrog der Klin, den Fest-

stel I u n gs besch eid l gBO vo m Okto ber l9 82 lur n ichtig zu erklö ren, h ot dos

FA mit Schriftsoiz vom Oktober l99l mit folgender BegrÜndung obge-

leh nt, Ausleg ungs- und Subsu m ptionsfeh lerf Üh rten g ru ndsötzlich n ur zur

Rechtswid rig keit ei nes Verwo ltu n gso kts. Bei Schötzu n gen vo n Besteue-

rungsgru nd logen kön nten selbst g robe Schötzun gsfeh ler n icht n u r Nich-

tigklit des Bescheids führen. Etwos onderes könne ollenfolls donn gel-

ten,wenn es sich um eine eindeutig ouf sochfremden Erwögungen beru-

hende, willkurliche Schötzung hondele. Dies sei ober im vorliegenden

Foll nicht gegeben, do oufgrund der buchfÜhrungsmößigen Ungereimi-

heiten eine Zuschötzung dem Grunde noch berechtigt gewesen sei. Ob

die Zuschötzung ouch der Höhe noch gerechtfertigt sei, könne offen

bleiben. do sochfremde Erwöqungen insoweit nicht erkennbor seien.

Dos gelie ouch im Hinblick dorouf, doß die Zuschötzung im Johr 1980

und nicht im Johr lgZ9 erfolgt sei'

Mit der Kloge wollte die Klin ursprÜnglich die Feststellung der Nichtigkeit

des Fesistellungsbescheids lgBO vom Oktoberl9B2 erreichen. Sie ist der
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sötze fur die Bilonzierung von ,,Holbfertigen Arbeiten" und ,,Kunden-

onzohlungen" nicht beochtet. Anders könne mon die Vorgehensweise

des FA bei der Zuschötzung nicht verstehen, bei der es die ust-liche

Behondlung (Erhöhung des Umsotzes um ... DM) unveröndert bei der

ertrogsteuerlichen Beurteilung (Erhöhung der Ertröge um ... DMI uber-

nommen hobe. Die Unrichtigkeit der erirogsteuerlichen Zuschöizung

hötte dem FA sofort ouffollen mÜssen, wenn es bei der Schötzung die

Richtsotzzohlen in den von der Finonzverwoltung oufgestellten Richt-

sotztobellen hinzugezogen hötte, die vorgenommene Zuschötzung

hötte nömlich einem wirtschoftlichen Umsotz von mindestens ... DM

entsprochen. Aber ouch ous einem Vergleich der in den Johren l9ZB mit

1980 eingereichten Bilonzen und Verlust- und Gewinnrechnungen hötte

sich die Holilosig keit der Zuschöizu n g erken nen lossen; do noch ergebe

sich eine ungeföhre Ubereinstimmung zwischen den in den Bilonzen

ousgewiesenen Positionen fÜr Anzohlungen und Holbferiige Arbeiten.

Dorüberhinous hobe dos FA bei seiner Zuschötzung nicht einmol die
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rücksichtigt. Domit liege die vom FA vorgenommene Zuschötzung des
Gewinns völlig oußerholb ieder Wohrscheinlichkeil die Zuschötzvng
sei doher nicht nur mit groben Schötzungsfehlern behoftet, sondern
müsse ols willkürlich ongesehen werden. Es hondele sich um eine uner-
trögliche Rechtsverlefzung, die mit der Rechtsordnung unter keinen
Umstönden vereinbor sei und desholb zur Nichtigkeit des Bescheids
f ühre. Wegen weiterer Einzelheiten der Begründung wird ouf den Kloge-
schriftsotz vom 22.10.1991 Bezug genommen.

Die oufgrund der Zuschötzung entsiondenen Steuerrückstönde sind zur
Zeit n iedergesch logen.

Die Klin beontrogt nunmehr festzustellen,

doß der Bescheid über die gesonderte und einheitliche Fest-
stellung der Einkünfte ous Gewerbebetrieb 19BO vom Sep-
tember i9B3 in Höhe eines Teilbekoges von ... DM der für
die Fo. BAU GmbH & co. KG festgestellten Einkünfte sowie in
Höhe eines Teilbetroges von . . . DM der für die Klin onteilig
festgestellten Ein künfte nichtig ist.

Dos FA beontrogt

Klogeobweisung, hilfsweise die Revision zuzulossen.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beieiligten in der mündlichen
Verhondlung wird ouf die Sitzungsniederschrift Bezug genommen.

il.

Nochdem die Klin nunmehr die Feststellung der Nichtigkeit des Fest-
stellungsbescheids lgBO vom September 1983 und nicht mehr die Fest-
stellung der Nichtigkeit des Feststellungsbescheids l9B0 vom oktober
l9B2 verlongt, liegt eine ob[ektive Klogeönderung i. S. des 967 Finonz-
gerichtsordnung (FGO) vor. Sie ist zulössig, weil sie sochdienlich ist.
Durch sie wird der Streitpunkt im Rohmen des anhöngigen Rechtsstreits
ousgeröumt und einem onderenfolls zu erwortenden weiteren Rechts-
streitvorgebeugt (Gröber, Kommenio rzurFGo,2. Aufloge $ 62 Rdz.l5l.

Eine Beilodung der KG konn unterbleiben, weil sie noch den öußeren
U mstön den (totsöch 

I ich e Einstel I u n g des Betriebs bzw. Ko n ku rs) fo ktisch
beendet isf in diesem Foll ist die Einheitlichkeit der Entscheidung der
Gesellschoft gegenüber nicht mehr notwendig. Es ist ouch nicht erfor-

t
I

I

dos Finonzomt der Foll wor ist dem Vorbringen der Klöger nicht zu
entnehmen.

4. Auch der Vorwurf, sie seien nichf ouf die Moglichkeit hingewiesen
worden, den Erlös von rund 285.ooo DM ous dlm verkouf von Lond
im Februor l9B4 steuergünstig zu reinvestieren, ist noch den Unter-
logen, die die Klöger vorgelegt hoben, nicht gerechtferiigt. Dobei
konn dohinstehen, welche steuerlichen vergünstigungen den Klö-
gern insoweit offengestonden hötten. Noch Nr. lB des Betriebs-
prürungsberichts hoben die Klager om 17.2.1984, drei Toge noch
dem verkouf von Lond durch die krogende Ehefrou, für 205.500 DM
Lond erworben. Doß sie den Niederlossungsleifer der Beklogten vor-
h9r um Rot gefrogt, oder doß sie den Koufpreis ous andereiMitteln
ols dem Erlös des vorongegongenen verkoufs beglichen hötten,
hoben die Klöger nicht behoupret. Demnoch höttenlllenfolls rund
80.000 DM reinvestiert werden können. Doß dieser Betrog noch vor-
honden wol ols ,,die entsprechenden unterlogen ... im riüh|oh, ...
der Beklogten zur verfügung gestellf'wurden, und in welcher Form
er nicht nur steuerlich günstig, sondern quch betrieblich sinnvoll re-
investiert werden konnte, hoben die Klöger nicht konkret dorgelegt.

t

I

Nichtiger Schötzungsbescheid
(FG Munchen, Urt.v. 24.3.1993 - 5 K 3536/9tl

Leitsötze (d.Verf.)'

Eine Zuschötzung des Finonzomtes, die gegen [ede vernünftige und sich
o ufd rö n g en den schötzu n gsg ru n dsötze verstoßt, ist wil I kü rl ich u n d do m it
nichtig (hier, Umsotzbetrog 1g7g - lout Umsotzsteuerprüfbericht - ols
Gewinn l9B0 zugeschötzt ohne Erlöuterung und vorherige Anhörung
des Steuerpfl ichtigen im Vero n lo g u n gsverfo h ren l.
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Aus den Gründen:

l. Die Behouptung der Klöger, oufgrund der BetriebsprÜfung durch dos

Fino nzo mt im Som m er 1989 seien f ü r d ie Steuerio h re 1983 bis l9BZ stott

der bis dohin festgesetzten Steuern zusöfzlich Steuern in Höhe von

28.700 DM festgesetzt worden, ist noch Aktenloge nicht nochvoll-

ziehbor. Die überreichten Steuerbescheide vom 6. und 13.6.]990 sind

zwor ieweils ols,,geönderte" Bescheide bezeichnet. Doß, wonn und

über welche Betröge vorher schon Einkommen- und Kirchensteuer-

bescheide ergongen seien, hoben die Klager ober nichi vorgetro-

gen. Gezohlt hotten sie noch den von ihnen Überreichten Bescheiden

fur die Steueriohre 1983 bis 1982 iedenfolls noch nichts.

2. GrundlogederBesteuerung des Einkommens ous Lond- und Forsiwirt-

schoft ist der Gewinn, $ 2 Abs. 2 Nr. I ESIG. Er konn ie noch Loge des

Folles durch Betriebsvermögensvergleich, 5 4 Abs. I ESIG, durch Ein-

nohmen-Uberschußrechnung, $ 4 Abs. 3 ESIG, oder noch Durch-

schniftssötzen, S 13 o ESIG, zu ermitteln sein. Die Klöger woren offen-

bor gemöß $ l4l Abs.1 AO verpflichtei, ouf Grund iAhrlicher Bestonds-

oufnohmen Abschlüsse zu mochen und den Gewinn durch Betriebs-

vermögensvergieich zu ermitieln.

3. Der Gewinn - wie ouch iede onderen Form von EinkÜnften - lAßt sich

nur ermitteln, wenn bekonnt ist oder festgestellt werden konn,

- wos der Betreffende in dem moßgeblichen Zeitroum eingenom-

men hot (Ertröge, Beiriebseinnohmen, Lohn oder Geholt usw.l, und

- wos er oufgewendet hot, um diese Einnohmen zu erzielen lAuf-

wend u n gen, Betriebso usg o ben, Werbu n gskosten ).

Hier lößt sich schon nicht feststellen, wos die KlAger in den Steuer-

iohren, um die es geht, totsöchlich eingenommen hoben. Die Steuer-

bescheide entholten ieweils nur dos - geschötzte - Ergebnrb der

Gewinnermittlung (die Einkilnfte) und könnten, dqs vorbringen der

Klöger ols richtig unterstellt, ouch nicht zur Feststellung der totsöch-

lichen Einnohmen herongezogen werden, weil sie von folschen (zu

hohen) Betrögen ousgehen. Wos sie, iedenfolls noch ihrem Vortrog,

in den Johren l9B3 bis l98Z ous ihrem Betrieb in Wohrheit eingenom-

men hoben, hoben die Klöger nicht dorgelegt. Ein Sochverstöndiger

wöre desholb ouf Schötzung ongewiesen. Doß - und worum - seine

Schötzung für die Klöger günstiger ousfollen und den totsöchlichen

Einnohmen nöher kommen könnte, ols dos bei der Schötzung durch

derlich, die GmbH ols frühere persönlich hoftende Gesellschofterin

gem. $ 60 Abs. 3 FGO beizuloden, do die Zuschötzung des Gewinns
bzw. eine Aufhebung der Zuschötzung oufgrund dervertroglich verein-

borfen Gewinnverteilung unter keinem denkboren Gesichtspunkt bei
der GmbH steuerrechtliche Folgen ouslösen konn {Bundesfinonzhof-

BFH-Urt. vom ]0.12.1985 - Vlll R 41/85, BFH/NV ]986 S. 404L

Die Kloge istols Feststellungskloge ($ 41'FGO)zulössig; ouch die Nichtig-
keit ei nes Verwo ltu n gso kts ko n n Gegensto nd der Feststel lu n gskloge sein

ffiipke/Kruse, KommentorzurAO und FGO,'14. Aufloge S 4l FGO Tz.3). ln

diesem Foll ist es unbeochtlich, ob die Klin ihre Rechte ouch durch Ein-

legung einer Gestoltungs- oder Leistungskloge verfolgen konn oder
hötte verfolgen können {$ 41 Abs. 2 Solz2 FGOI. Sie ist nicht von der Ein-

holtung einer Frist oder dem erfolglosen Abschluß eines oußergericht-

lichen Vorverfohrens obhöngig. Die Feststellungskloge setzt noch $ 4l
Abs. I FGO ollerdings ein berechtigtes lnteresse on der olsboldigen
Feststellung vorous. lm Streitloll liegt dos berechtigte eigene lnteresse

der Klin dorin, doß die sie treffenden und noch bestehenden steuerrecht-

lichen Folgen der Zuschötzung beseitigt werden.

Die Kloge ist begr'ündet. Der Feststellungsbescheid vom September 198.3

ist in Höhe der Zuschöizung von ... DM nichtig. Noch $ 125 Abs. I AO
istein Verwoltungsokt nichtig, soweiter on einem besonders schwenarie-

genden Fehler leidet und dies bei verstöndiger Würdigung oller in

Betrocht kommenden Umstönde offenkundig ist. Welche Fehler im ein-

zelnen ols so schwerwiegend onzusehen sind, doß sie die Nichtigkeit
desVerwoltungsokts zur Folge hoben können, loßtsich nurvon Foll zu Foll

entscheiden (BFH-Beschluß vom 30.1L1987 - Vlll B 3/82 BSIBI ll ]988

S. 
.1831. 

Die Nichtigkeit eines Verwoltungsokts wird von der Rechtspre-

chung ols Ausnohme von dem Grundsotz ongesehen, doß ein Akt der
stootlichen Gewolt die Vermutung seine Gultigkeit in sich trögt. Beson-

ders schwerwiegend ist nur ein Fehler der den dovon betroffenen Ver-

woltungsoh ols schlechterdings unertröglich erscheinen, d. h. mit trogen-

den Verfossungsprinzipien oder der Rechtsordnung immonenten wesent-

lichen Wertvorstellungen unvereinbor sein lößt. Do noch ist dovon ouszu-

gehen, doß ei n Verwo ltu n gso kt n icht scho n o I lei n desh o I b n ichtig ist, weil
die in Froge kommenden Rechtsvorschrifien unrichtig ongewendetwor-
den sind, sondern nur, wenn er die on eine ordnungsgemöße Verwol-

tung zu stellenden Anforderungen in einem solchen Moße vedetzi, doß
von niemondem erwortet werden konn, ihn ols verbindlich onzuerken-

nen (BFH-Beschluß vom 30.11.1987, o.o.O.l.
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Ausgehend von diesen Grundsötzen konn steuerlichen Bescheiden,
deren Mongel dorin bestehi, doß diezugrunde liegende Schötzung der
Besteuerungsgrundlogen zu hoch ousgefollen ist, die Gültigkeit i.d.R.
nicht versogt werden. lst nömlich nur die Höhe einer Steuerschuld unzu-
treffend, so ist der Steuerbescheid nicht im gonzen gesetzlos und somit
ouch nicht nichtig (BFH-Beschluß vom 14.4.1989 - lll B 5/B? BSrBI ll 

.1990 
S.

351); dieselben Grundsötze gelten ouch für die Schötzung von Besteue-
rungsgrundlogen und für die dorouf beruhenden Bescheide.

Die ordnungsgemöße Schötzung der Höhe der Besteuerungsgrund-
logen ist eine Froge der richtigen Anwendung des $ 162 AO. Eine un-
richtige Anwendung dieser Gesetzesvorschrift fuhrt selbst donn, wenn
grobe Schötzungsfehler vorliegen, nicht zu einem Fehler der die on eine
ordnungsgemöße Verwoltung zu stellenden Anforderungen in einem so
hohen Moße verletzt, doß von niemondem erwortet werden konn, den
hierouf beruhenden Verwoltungsoh ols verbindlich onzuerkennen. Dos
gilt selbst donn, wenn erhebliche Uberschreitungen der hochsten Richt-
sotzwerte vorliegen.

Abweichend von diesen Grundsötzen ist ober ein eindeutig ouf soch-
fremden Erwög ungen beruhende, wil lkü rliche Schötzung zu beurteilen;
Bescheide, denen derortige Schötzungen zugrundeliegen, sind ols nich-
tig bzw. teilnichtig onzusehen fiipke/Krusg Kommentor zur AO und
FGq H. Aufloge, g 

,l25 
AO Tz. 3; Urteil des FG Boden-Württemberg vom

23.9.1987 Xll K227/86, EFG 1988 S. 143; offen gelossen im BFH-Beschl.
vom 14.4.1989, o.o.O. o.E.).

DieSchötzung gem. S i62AO istein Verfohren, Besteuerungsgrundlogen
mit Hilfe von Wohrscheinlichkeitsüberlegungen zu ermitteln, wenn eine
sichere Feststellung trotz des Bemühens um Aufklörung nicht möglich isf
ous dem oufklörboren Sochverholtwird mit Hilfe von Uberlegungen, die
noch Möglichkeit ouf die Besonderheiten des Einzelfolls eingehen
sol len, gefolgert, doß die Besteuerungsg rund logen in einer wo h rschein-
lichen Höhe verwirklichiworden sind. Auch beiAnwendung zuverlössi-
ger Schötzungsmethoden ouftretende Unsicherheiten sind hierbei in
Kouf zu nehmen (BFH-Urteilvom .l1.12.1984 

- Vlll R 131/76, BSIBI ll 1985 S.

354).

lm Streitfoll ist für den erkennenden Senot noch dem Akteninholt nicht
erkennbol oufgrund welcher Umstönde und Uberlegungen die Finonz-
behörde sich veronloßt soh, trotz der eingereichten Steuererklörung eine
Zuschötzung beim erklörten Gewinn für dos Johr lg80 vorzunehmen.

?

Die Schodenersotlorderung des Klögers ist nicht veriöhrt. Die in dem
Geschöftsbesorgungsvertrog unter B Vll entholtene formulormößige
Regelung, veriöhrung trete binnen 6 Monoten nqch Zustellung der
schlußrechnung ein, ist gemöß $ 9 des Gesetzes über Allgemeine
Geschöftsbedingungen unwirlsom (vgl. ouch BGH Gl86,l2O:WM 186,
s.940,941t.

Der Beginn der dreiiöhrigen Veriöhrungsfrist gemöß $ 68 Steuerbero-
tungsgesetz ist frühestens mitZustellung des vom 20.  .lgSgdotierenden
Grunderwerbssteuerbescheids onzunehmen (vgl. BGH Gl 93,187 :
NJV/1993, S.ll3z und Gl 93,364: NJW93,2l8ll.Auch wenn mon noch
dem lnholt des zwischen den Porteien geschlossenen Vertroges nicht
d ie Steuerberotu n gs- sondern d ie Treu h o n dtatig keit des Beklo gten o ls i m

Vordergrund stehend onsieht, gilt keine küzere Veriöhrungsfrist (vgl.

BGH Gl 86,120:WM 1986, S. 940,941, BGH Glg2,29: NJW 1gg2,S.
228,231f.). Der Beklogte hot unter dem ]4. 8. 1990, olso vorAblouf der 3-
J o h res-Frist, einen Ver[ö h ru n gsvezicht erklö rt.

I

Steuerberoterhoftung
- Schötzungsschoden
- Reinvestitionsrückloge, $ 6 b ESIG
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 25.11.1993 - 13 U 36/93)

Leitsötze (d. Red.),

l. Die Behouptung eines vermeidboren schötzungsschodens isi sub-
stontiiert, wenn der totsöchliche Gewinn und domit die richtige
Steuerzo h lung dorgelegt werden.

2. Dervorwurf einer unterlossenen Belehrung über die Moglichkeit der
Reinvestitionsrückloge gem. 5 6 b ESIG ist nur vorwerfbor, wenn der
Steuerberoter über den Verkouf z. B. des Grundstücks und rechizeitig
vor dem Einsotz des Verkoufserlöses informieri wurde.
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Die dem n o ch verbleiben den Zweifel h i nsichtlich der Ko uso litöt zwisch en
Pflichverletzung und Schoden wirken sich im Ergebnis zu Losten des
insoweit beweispflichtigen Klögers ous.

il.

Die Berufung hot in Höhe von 14.365,28 DM nebst Zinsen Erfolg, weil -
worouf der Klöger mitseiner Hilfsbegründung obstellt- der Beklogte ols

Vertreter des Klögers den notoriellen Koufvertrog om 14.12.1982

obschloß, ohne ouf die bevorstehende Anderung des Grunderwerbs-
steuergesetzes h inzuweisen.

Durch cjos Gruncierwerbssteuergeselz 1983 wurcie cier Steuersotz von
7 0/o ou{ einheiilich 2o/o ermö$igt. Gemöß $ 23 dieses Geseizes ist der
er;pößigte Steuersotzouf olle Erwerbsvorgönge onzuwenden, die noch
dem 3l.l2.1g92verwirklicht wurden, ouf Antrog ouch ouf Vertröge, die
noch dem 22.12.1982 geschlossen wurden.

Durch ein Hinousschieben des Verirogsschlusses um wenige Toge hot-
ten dem KlöqerolsoGrundewerbssteuern im Umfonq von5 0/odes Kouf-
preises, olso insgesomt 14.365,28 DM, ersport werden können.

Der Beklogte hot es pflichwidrig unterlossen, den Klöger ouf diese
möglicherweise bevorstehende Gesetzesönderung hinzuweisen. Wie
dem Senot bekonnt isi, wor die Ermeßigung des Grunderwerbssteuer-
sotzes bereits einige Monoie vor Ende des iohres 19Yin deröffentlichen
Diskussion. Die geplonte Herobsetzung des Steuersotzes vonTo/o ouf
20/o wor ouch Gegenstond der Erörterung in Fochzeitschriften (2. B.

Betriebs-Berotervom 30. 3. 1982, Deutsches Steuerrecht vom 1.9.1982).
Do eine mögliche Steuererspornis von immerhin 5 0/o des Anschoffungs-
preises fur die Bouherren durchous einen Anloß dorstellen konnte, die
Verwirklichung des Koufentschlusses um einige Zeit hinouszuschieben,
hötte der Beklogte den Klöger ouf die domolige Diskussion und dos
lo ufen de Gesetzgebu n gsverfo h ren h inweisen m üssen.

Noch der Lebenserfohrung hötte der Klöger im Hinblick ouf den mög-
lichen Steuervorteil den Abschluß des Koufuertroges kurlristig zurück-
gesiellt. Anholtspunkte, die für den domoligen Zeitpunkt einen onderen
Entschluß des Klögers ols nicht nur iheoretische Alternotive erscheinen
lossen könnten, sind von dem Beklogten nicht dorgeton und für den
Senot ouch nicht erkennbor:

Ausgongspunkt der Zuschötzung wor die Feststellung im USt-Pb vom
Moi1982, doß einem Zohlungseingong von ... DM im Johrl9B9 nurver-
sieuerie Erlöse von . . . DM gegenüberstonden. Ob die im Bericht hierous
gezogene Schlußfolgerung, es würden doher nichfuersteuerte Umsötze
in1979 in Höhe von . . . DM vorliegen, zutreffend wo r, ko n n dohingestelli
bleiben; ebenso konn offen bleiben, ob die im Bericht in keiner Weise
begründete Zuschötzung im Johr 1980 berechtigt wor. Ohne iede wei-
tere Uberlegung ging dos FA bei der Gewinnfeststellung für dos Johr
l9B0 ollein unier Hinweis ouf diese Fesistellung im USi-Bericht dovon ous,
doß zu den in der Steuererklörung l9B0 erklarten und in der Bilonz und
Verlust- und Gewinnrechnung belegten Gewinn eine Zuschötzung in
Höhe derim Johr1979 nicht umsotzversieuerten Erlöse erfolgen müsse. Es

ist fü;'dce Ge:"icht schlechthrn nlcht ncch','o!!z!ehbc; cufgi'und '*'e!che:'

Umstönde ein im Johr197? festgestellter umsotzsteuerlich nicht erfoßteq
ober in der Buchführung ousgewiesener Zohlungseingong - \Menn über-
houpt - nicht im Johr 1979, sondern erst im Johr lg80 zu einer Gewinn-
erhöhung führen soll.

lm Streitfoll liegi ober nicht nur der Grund für die Zuschötzung völlig im
Dunkeln, sondern es ist in keiner Weise nochvollziehbor noch welchen
Kriterien ciie Zuschötzung cier Höhe noch erioigte. Es hondelt sich cjomit
nicht um eine Schöizung i. S. des $ 162 AO, sondern um eine nur formell
ols Schötzung bezeichnete willkurliche Gewinnerhöhung. Zu dieser Be-

urteilung gelongt der Senot oufgrund folgender Umstönde:

Abgesehen dovon, doß dqs FA zu keinem Zeitpunh on die Steuer-
pflichtige herongetreten ist, um die möglicherweise beider Durchführung
der Veronlogung oufgetretenen Zweifel ouszuröumen, hot es den im
USt-Bericht ousgewiesenen Umsotzbetrog von ... DM unbesehen in

gleicher Höhe ols Mehrgewinn behondelt. Hierbei mog noch ver-
stöndlich sein, doß die Bildung einer Rückstellung für die hierous zu

erwortende GewStBelostung übersehen werden konn. Do ober iede
Schötzung, olso ouch eine Zuschötzung, dem totsöchlichen Ergebnis
möglichstnohe kommen soll, istnichtsogleich dos Endergebnis zu schöt-
zen, sondern es sind zunöchst einzelne Grundlogen festzulegen, wie
Umsötze, Einnohmen und Ausgoben, Kundenzohlungen, holbfertige
Arbeiten usw.; hierbei sind die verwertboren Teile der Buchführung zu

berücksichtigen. Die sich hierous ergebende Schötzung muß in sich
schlüssig sein und ihre Ergebnisse müssen bei einem internen Betriebs-

vergleich wirtschoftlich vernünftig und möglich sein (BFH-Urteil vom
18.12.1984 - Vilt R 195/82, BSIBI ll1986 5.2261.
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Mongels der fehlenden Aufzeichnungen des FA zur Begründung seiner
Zuschötzung konn der erkennende Senot nicht beurteilen, oufgrund
welcher Uberlegungen es letztendlich zurZvschötzung in dieser Höhe
gekommen ist. Zu einer Auseinondersetzung mit den für dos Streitiohr
u nd die Vorio h re vorl iegen den Sieuererklö ru n gen u n d Bilo nzunterlo gen
bestond ober umso mehr Anloß, ols dos FA zu keinem Zeitpunkt die
U nrichtig keit der Bilo nzunterlogen beho uptet hot. Dorü berhinous hötte
ein Blick in die Bilonz zum 31.12.1979 sofort ersichtlich gemocht, doß der
im USt-Bericht zum Ausgongspunkt fur die Erhöhung des Umsotzes ge-
mochie Zohlungseingong 1979 vnler der Position ,,Anzohlungen von
Kunden" in der Bilonzousgewiesen wor, somitein Grund füreine ertrog-
steuerliche Zuschötzung ouch im Hinblick ouf die zugleich ousgewie-
senen holbfertigen Arbeiten in Höhe von ... DM olso gerode nicht
obgeben konnie.

Ebenso hötte ein Vergleich mit den Richtsotzzohlen in der omtlichen
Richtsotzsommlung 1980 unter der Gewerbeklosse Mouerei sofort
ersichtlich gemocht, doß die Zuschötzung in dieser Höhe überhoupt
keine Grundloge hoben konnte. Donoch hoben die Vergleichsbetriebe
im Johrl980 beieinem Fertiglohneinsotzvon etwo . . . DM -wie im Streit-
foll - im günstigsten Foll 2l v. H. des wirtschoftlichen Umsotzes ols Rein-

gewinn erwirtschoften können. Der vom FA einschließlich der Gewinn-
zuschötzung festgestellte Gewinn von . . . DM entspricht donoch einem
wirtschoftlichen Umsotzvon etwo... DM.Trotz Erhöhung des Umsotzes
um ... DM weist der USt-Pb für dos Johr1980 iedoch nur einen totsöch-
lich ezielten Umsotz von . . . DM ous; ouch hierous ergibt sich die Holt-
losigkeit der Gewinnzuschötzung im Johr 1980.

lm Streitfoll hotdos FA desholb in gerodezu obenteuerlicherWeise gegen

ieden vern ünftigen und sich qufdrön genden Schötzungsg ru ndsötze ver-
stoßen; die Gewinnzuschötzung um ... DM muß doher ols willkürlich,
weilohne ieden sochlichen Bezug zustondegekommen, ongesehen wer-
den. Sie ist, weil unter Nichtbeochtung der ollgemein onerkonnten
Schötzungsgrundsötze noch $ 162 AO zustondegekommen, noch Auf-
fossung des erkennenden Senots eine so unertrögliche Rechtsverletzung,

doß sie mit der Rechtsordnung unter keinen Umstönden vereinbor ist.

ln einem derortigen Foll müssen die vom BFH (vgl. Urteil vom 14.4.1989,
o.o.O.) ous8227 AO gefolgerten Einschrönkungen bezüglich der Nich-
tig keit eines Bescheides zurücktreten.

v

Berotun g der Bouherren ü bernom men hotte, es versöumt hot, den Klöger
dorouf hinzuweisen, doß noch der geönderten Rechisprechung des
Bu ndesfi no nzhofs der Anfo I I von Gru nderwerbssteuer o uf den Geso mt-
oufwond - Grundstückskosten und Gesomtboukosten - in Betrocht
kom. Die erste dohingehende Entscheidung des Bundesfinonzhofs vom
21.12.1981 wor in Heft l0 der Fochzeitschrift Deutsches Steuerrecht vom
15.5.1?82 veröffentlicht worden und hötte somit dem Beklogten ouch
unter Berücksichtigung einer gewissen Korenzzeitvor Abschluß des Kouf-
vertroges für den Klöger qm 14.12.1982 bekonnt sein müssen.

Do der Beklogte eine Gorontiehoftung für evtl. entstehende Steuermehr-
forderu n gen n icht ein gego n gen ist, wöre ein ersotzföhiger Schoden des
Klögers iedoch nur donn onzunehmen, wenn - wie er behouptet - er in
Kenntnis der Grunderwerbssteuerpflicht den Koufuertrog nicht geschlos-
sen hötte und sich durch den Beitrittzu der Bouherrengemeinschoft seine
finonzielle Loge verschlechtert hot (vgl. BGH WM 1990, S. 681, 683 f.t
G röfe/ Lenze n / Ro i n er, Ste uerberoterh oftu n g, N o c htro g 1992 zvr 2. Aufl.,

Rdnr. 582 ff.l.

Dieser erforderliche U rsochenzuso m men ho n g zwischen der Pf I ichver-
letzung des Beklogten und einem Schoden des Klögers konn nicht fest-
gestellt werden. Der Senot konn sich nicht eine Ubezeugung dohin-
gehend bilden, in Kenntnis derGrunderwerbssteuerpflicht hAte der Klo-
gerAbstond von dem Koufuertrog genommen. Eine dohingehende Ver-
mutung im Sinne eines Anscheinsbeweises köme dem Klöger nur donn
zvgule,wenn noch der Lebenserfohrung im Folle einerAufklörung über
die eventuelle Grundewerbssteuerpflicht sich die Abstondnohme vom
Koufuertrog ols einzig noheliegendes Verholten dorgestellt hAte (vgl.

BGH Gl 94,3: NJW 1993, S. 3259 ff.). Dovon konn iedoch nicht ous-
gegongen werden. Durch die zusötzlich einzuberechnende Grund-
ewerbssteuer(einschließlich derZuschlöge) hötte sich derdem Klögerin
Aussicht gestellte Gesomtoufwond von234.96615 DM um etwo flIo/o
ouf 253.378,15 DM erhöht. Berücksichtigi mon, doß die totsöchliche
Zusotzbelostu n g des Klögers deutlich gerin ger gewesen wö re, weil ouch
der zu zohlende Grunderwerbssteuerbetrog on den steuerlichen Ab-
schreibungen teilgenommen hötte, erscheint der zusötzliche finonzielle
Aufwond nicht derort grovierend, doß sich desholb nur dos Absehen von
einer Beteiligung ols die einzig vernünftige Entscheidung dorgestellt hötte.
Es erscheint vielmehr durchous möglich, doß der Klöger ouch in Kenntnis
der Grunderwerbssteuerbelostung der Bouherrengemeinschoft beige-
treten wöre.
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Steuerberoterfehler
- Gru nderwerbsteuer, Bouherrengemeinschoft

- Rechtsprech ungsönderu ng

- Ursochenzusommenhong
(OLG Homm, Urt.v. 18.5.1994 - 25 U 135/93)

Der Feststellungsbescheid 1980 vom Oktober 
.1983 

ist ollerdings nur

bezuglich der Gewinnzuschötzung von ... DM nichtig. Ebenso wie
der Steuerbescheid h i nsichtlich des festgesetzien Steuerbetro gs teil bo r

ist (vgl. BFH-Urt v. 20. 10. 1970 - 11167/64, BSIBI ll l9Z0 S. 826,8301, ist ouch

ein Feststellungsbescheid hinsichtlich des festgesiellten Betrogs teilbor.

Es ist noch $ 125 Abs.4 AO im Streitfoll dovon ouszugehen, doß dos FA

zumindest in Höhe des erklörten Gewinns den Bescheid in iedem Foll

erlossen wollte.

Leitsötze (d. Red.),

I . Die erste Enischeidung des BFH vom 21.12.1981über den Anfoll von
G ru n derwerbsteuer o uf den Geso mto ufwo nd - Gru ndstückskosten
, ,^'{ R^, 'lrnolon - icf in ÄorFnnlr-oi*cnhrifi l.)o, ,fo-hoc R+a, ,otto.h/'tr^-vr iv 9uvr\v'Jivr r

]5. 5. ]982 veröffentlicht.

2. Es besteht keine Lebenserfohrung, wonoch die Kenntnis der Grund-
erwerbsteuerpflicht den Mondonten veronloßt hötte, von dem Beitritt

zu r Bo u herren gemei nschoft Absio n d zu n eh men ( h ierr Gru ndewerb-
steuer hötte erhöhte AfA bewirkt).

3. Der Steuerberoter muß den Mondonten dorouf hinweisen, doß
sich eine Ermößigung des Grunderwerbsteuersotzes im loufenden
Geseizgebungsverfohren befindet, wenn dies in Fqchzeitschriften
(DSIR, BB) bereits mitgeteilt wird (hier' Gesetzesönderung zum

31.12.1982, Ko ufuertrog vom 14. 12.19821.

Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung ist zum überwiegenden Gil begründet. Der
Beklogte ist verpflichtet, dem Klöger Schodenersotz in Höhe von
14.365,28 DM nebst Zinsen zu leisten.

t.

Mit seiner Houptbegründung, der Beklogte hobe ihm die gezohlte
Grunderwerbsteuer von 18.412,00 DM zu erselzen, weil er es pflicht
wid rig u nterlossen ho be, o uf die Mog I ich keit d ieser Steuerbelostu n g h i n-

zuweisen, hot der Klöger ollerdings keinen Erfolg.

Ein Schodenersotzonspruch ous culpo in controhendo (Verschulden bei
Vertro gssch I uß) oder positiver Vertrogsverletzu n g Verletzu n g vertrog-
licher Nebenpflichten) kommt zwor desholb in Betrocht, weil der
Beklogte, dergemöß B ll seines Angeboies vom lZ 12.1981die steuerliche

Qr-. .^-L ^--r^-L -- ----rtllFt gl rrEf ulEr r lirrr llrl tll
- Nichtige Pouscholvereinborung

- Besprech ungsgebühren

- Frogebögen

- Veriöhrung $ 196 Abs. I Nr:, 15 BGB
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 21.4.1994 - 13 U l0l/93)

Leitsötze (d. Red.)'

l. Bei nichtiger Pouscholvereinborung verbleibt dem Steuerberoter der
Anspruch ouf die ubliche Vergütung gem. $ 612 Abs. 2 BGB.

2. Der Steuerberoter ist verpflichtet, ouf die erforderliche Schriftform für
eine Pouscholvergütung gem. $ 14 StBGebV hinzuweisen.

3. Der Mondont konn verlongen, so gestellt zu werden, wie er noch

entsprechendem Hinweis ouf die Schriftform gestonden hate. lm

Zweifel wö re eine sch riftliche Honoro rverein bo run g erfolgt.

4. Dos Ausfullen von Frogebögen der Kronkenkosse und des Arbeiis-

omtes und dos Ausstellen von Verdienstbescheinigungen hotsich om

Mindestsoiz einer Zeitgebühr gem. 513 StBGebV zu orientieren.

5. Die Berotung über eine stille Beteiligung betrifft im Zweifel steuerliche

und beiriebswirtschoftliche Aspekte. (Mittelgebühr 5,5/10 gem. $ 2'l

StBGebV)

6. Die Gebu h r f r; r eine Besprech u ng mit dem neuen Beroter setzt voro us,

doß der Altberoter einen Auftrog hierzu erhielt.

7. Die Vorloge einer ordnungsgemößen Gebührenrechnung erst im
Honororprozeß hot keinen Einfluß ouf den Louf der Veriöhrungsfrist.
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t.

Rechnung vom 12.11.1992 über 6.05?33 DM

Mitdieser im Berufungsrechtszug vorgelegten, der Beklogten ouch über-
mittelten Rechnung mochen die Klagerfur die in derZeitvon Moz 1990
bis Dezemberl99l erledigten Buchführungsorbeiten nicht mehr - wie in
erster lnstonz - eine Pouscholvergütung, sondern die Wertgebühr noch
$ 33 Abs. I Steuerberotergebührenverordnung (StBGebVl geltend. Sie
müssen sich indessen on der mit der Beklogten getroffenen Abrede fest-
holten lossen.

Es steht oußer Streit, doß die Porteien die für die Vereinborung einer
Pouscholvergütung in $ 14 StBGebV vorgeschriebene Schriftform nicht
gewohrt hoben. Die ousdrücklich oder konkludent getroffene Abrede
wor doher gemöß S 125 BGB nichtig. Liegt eine nichtige Pouschqlverein-
borung vor, so verbleibt dem Steuerberoter dennoch der Anspruch ouf
die toxmößige oder übliche Vergütung im Sinne von $ 612 Abs. 2 BGB
(Senot, Urt.v.21. 5.1992, Gl1993, 203,204',. Gleichwohl sind die Klöger
mit Rücksicht ouf die konkrete Ausgestoltung des Streitfolles gehinde4
noch dem Ende des Mondotsverhöltnisses die Leistungen für die Johre
1990 und l99l noch den ouf die ieweiligen Gegenstondswerte entfollen-
den Gebuhrensötzen zu berechnen. Sie hoben übereinen löngeren Zeit-
roum oufgrund monqtlicher Gebührenrechnungen die Pouscholvergütung
gefordert und zum Teil erholten, ohne die Beklogte ouf die noch dem
Gesetz erforderliche Schriftform hinzuweisen. Dos stellt eine Vertrogs-
verleizung dor und verpflichtet die Klög et zum Schodenersotz. Die
Beklogte konn doher verlongen, so gestellt zu werden, wie wenn noch
einem entsprechenden Hinweis der Klöger die Schriftform eingeholten
worden wöre (vgl. Senot, U rt. v. 18. 7 1991, G11993, 205,202). Do n n h otte
sie für die zehn Monote des Johres ]990 einen monotlichen Pouschol-
betrog von 150 DM, von Jonuor bis Juli l99l einen solchen von 200 DM
und von Augusl bis Dezemberl99l monotlich 250 DM, feweils zuzüglich
Meh rwertsteuer, insgeso mt o lso 4.231 DM, zo h len m üssen. Dieser Betro g
steht den Klögern donn ober ouch zu.

Auf dos Urteil des Senots vom 20. 2.1992- 13 U 134/91- können sich die
Klöger schon desholb nicht berufen, weil dem Steuerberoter in ienem
Verfohren Gebühren zuerkonntworden sind, die unter derzunöchst gel-
tend gemochten Pouscho lvergütu ng logen. H ier wo r f ür einen Schoden-
ersotzonspruch des Mondonten kein Roum.

Ahivlegitimiert ist der Klöger ollerdings den Quotenschoden der
GesomtheitderKonkursglöubigergeltend zu mochen. Hierbei hondelt es

sich um einen Schoden der Konkursgle ubigergesomtheit, der dodurch
doß sich die Konkursquote wegen Vezögerung der Konkursonmeldung
seitens des Geschöftsführers der Gemeinschuldnerin verringert hot.
Stellt mon ouf den Vortrog des Klögers ob, so wor die Uberschuldung
der Gemeinschuldnerin bereits om 31.12.19A eingetreten mit der Folge,
doß sich der der Gesomtheit der Konkursglöubiger entstehende Scho-
den in den Folgeiohren bis zur Eröffnung des Konkurses ou119.203.361.29

DM vergrößerte, weil sie ihre Geschöftstötigkeit zur Gemeinschuldnerin
nicht rechtzeitig beendet hoben.

Die den Beklogten vom Klöger ongelostete Beihilfe zur Konkursver-
schleppung gemöß $ 823 Abs.2, g 64 Abs. I GmbH bt*. $ 826 BGB ist
zu verneinen. Hierous hergeleitete Schodenersotzonsprüche setzen
bedingten Vorsotz der Beklogten vorous. Der Klöger hot nicht dorgeton,
doß die Beklogten die Monipulotionen des Geschöftsführers Dr. J. ous
Sorglosigkeit nicht erkonni hoben. Dodurch doß die Beklogten ihren
Auftrog im erteilten Rohmen durchfuh*en und ouf die Richtigkeit der
Angoben des Geschöftsführers vertrouten, wurden sie nicht zum Helfer
der dem Geschöftsführer vorgeworfenen wissentlichen Konkursver-
schleppung.

Froglich bleiben zudem die Auswirkungen einer unterstellten Auf-
deckung durch die Beklogten. Von einer Schodenverhinderung oder
Schodenminderung zugunsten der Gemeinschuldnerin und domit kor-
respondierend zugunsten der Gesomtheit der Konkursglöubiger konn
nicht ousgegongen werden. Die benötigten Steuererklörungsentwürfe
hötte der GeschAftsführer selbst oder durch einen onderen Steuerbero-
ter erstellen lossen können, folls ihn die Beklogten ouf Monipulotionen
in der Buchführung oder den Bilonzen bzw. der Gewinn- und Verlust-
rechnung hingewiesen hötten.

Weg en i h rer Verschwiegen heitsverpf I ichtu n g, h ötten sie do gegen n ichi
die Konkursreife der Gemeinschuldnerin Dritten mittteilen durfen.
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Firmo J. durch Soldierung mit onderen Kundenwechseln um insgesomt
nohezu 9,2 Mio. DM reduzierte. Ahnlich verhölt es sich mit den übrigen
Monipulotionen, die die Firmo C. in ihren berichtigten Johresobschlüssen
im einzelnen oufgelistet hot und ouf die verwiesen werden. Der Steuer-
berqter muß einem Gesellschoffer-Geschöftsführer sicherlich kritisch

gegenüberstehen. Er muß ober nicht dqvon qusgehen, doß er es mit

iemondem zu tun hot, der Fölschungen und Monipulotionen in großem Stil
über Johre hinqus durchführt und weiterverfolgt.

Auch ein Schoden der Gesomtheit der Konkursglöubiger; für den die
Beklogten einzustehen hötten, ist nicht ersichtlich. Ein vertroglicher
Schodenersoizonspruch der Konkursglöubigergesomtheii gegen die
Beklo gten sch eidet o us, weil vertro g I ich e Bezieh u n g en zu den Beklo gten
nicht bestonden hoben.

Der dem Prüfungsouftrog zugrunde liegende Vertrqg zwischen der
Gemeinschuldnerin und den Beklogten entfoltet ous dem Gesichtspunkt
des $ 328 BGB zugunsten der Konkursglöubiger ouch keinen Schutz.
Die Beklogten nohmen keine neutrole Stellung zwischen ihrer Auftrog-
geberin und den Gle ubigern der Auftroggeberin ein, sondern stonden
entsprech en d dem Mo n dotsvertro g o uf seiten der Gemeinsch u ld nerei n

und nicht ouf seiten der Glöubiger.

Auch ous dem Gesichtspunkt des Vertroges mit Schutzwirkung zu-
gunsten Dritter ist der ein geklogie Sch odenersotzo nspruch zugunsten
der Konl<rlrsglöubigergesomtheit nicht herzuleiten. Gesch ützt isi durch
diese ergönzende Vertrogsouslegung wegen des besonderen Ver-

trouens, doß Wirtschoftsprüfer und Steuerberoter in Anspruch nehmen,
nur der eingrenzbore Personenkreis vor Schöden, der wegen eines ent-
töuschten Vertrouens ols schutzwürdig ongesehen wird.

Der Klöger ist ols Konkursverwolter nicht ohivlegitimiert diese Ansprüche
zur Konlalrsmosse zu ziehen. Es ho ndelt sich nöm lich nicht um Ansprüche
der Gesomtkonkursglöubigerschoft sondern nur um mögliche lndivi-
duolschodenersotzonsprüche des ieweiligen Glöubigers gegen die
Beklogten. Glöubiger eines solchen Anspruchs konn nömlich nur derie-
nige sein, dessen schutzwürdiges Vertrouen enttöuschf worden ist. Ob
diese Voroussetzungen im Einzelfoll vorliegen, ist nicht zu prüfen, do der
Ko n ku rsverwo lter zu r Gelten d m och u n g n icht leg iti m iert ist.

il.

Rechnung vom 28.5.1990 über 2.377A7 DM

Dos Londgericht hot den Klögern einen Betrog von l.146,18 DM zuge-
sprochen. Die vorgenommenen Küzungen okzeptieren die Klager bis
ouf eine Ausnohme. Bei der letzten Position der Rechnung hot dos Lond-
gericht nicht die sich ous $ 25 Abs.l StBGebV ergebende Mittelgebuhr
von 12,5/10, sondern lediglich eine solche von 12,5/20 ongesetzt. Die
Kl ö g er kö n n e n d o h e r zusötzl ic h e 284,28 DM 1249,37 DM zuzü g I i c h 34,91

DM Meh rwertsteuer) beonspruchen.

Die Beklogte konn die der Berechnung zugrundeliegenden, Gegen-
stondswerte nicht einfoch bestreiten. Do sie zumindest ihre Geschöfts-
unterlogen in Hönden hölt, hötte sie zu den einzelnen Werten konkret
Stellung nehmen können.

ilt.

Rechnung vom l. 3.1994 (12.10.1992) über 4.29780 DM

Dos Londgericht hot den Klögern lediglich 2.396,28 DM zuerkonnt. Die
hiergegen im Berufungsrechtszug erhobenen Einwönde führen zu kei-
nem obweichenden Ergebnis.

l. Für die bis einschließlich Moi 1992 erledigten Buchführungsorbeiten
können die Klager lediglich die Pouscholvergüiung von monotlich
250 DM zuzü g I ich Meh rwertsteuer beo nspruchen. Auf die Ausf ü h ru n-

gen unter l. wird Bezug genommen.

2. Die Klö g er kö n n en o uch n icht die berech nete Zeitgebühr für die Hilfe-
leistung beisonstigen Tötigkeiten im Zusqmmenhong mit Buchführung"
beonspruchen. Dobei soll es sich, wie im Berufungsrechtszug nöher
dorgelegt wird, um monotliche Besprechungen der betriebswirt-
sch oftl ich en Auswertu n gen, i ns beso ndere U msotzentwickl u n g, Ver-

önderung der Kostensiruktur; Entwicklung der Anzohl der Mitglieder,
olso um Hilfeleistungen im Sinne des $ 33 Abs. Z StBGebV gehondelt
hoben. Zu Rechtvertritt die Beklogte die Auffossung, diese Tötigkeiten
seien mit der vereinborten Pouscholvergütung obgegolten. Noch
dem Vorbringen der Klöger hoben die Porfeien die pouschole Hono-
rieru n g f ü r,,die Erledig ung der Buchf üh run gsorbeiten" verein bo rt. Die
Klöger hötten schon ousdrücklich erklören müssen, doD mit dem fest-
gelegten Betrog nicht olle noch 5 33 StBGebV in Betrocht kommen-
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den Leistungsbereiche obgegolten sein sollten. Verbliebene Unklqr-
heiten gehen ohnehin zu Losten des Steuerberoters (Bonner Kommen-
tor, $ 14 STEUGq Rdn. l4.lZ0 m.w.N.l.

3. Auch die Zeitgebühr für die ,,Hilfeleistung bei sonstigen Tötigkeiten im

Zusommenhong mit Löhnen" können die Klöger nicht beonspruchen.
Sie behoupten die Erledigung von Angelegenheiten, wie sie in der
Ko m mentieru n g zu $ 34 Abs. 5 StBGebV go nz o I I gemein u msch rieben
werden. Do die Beklogte eine entsprechende Beouftrogung und die
Ausführung vergüiungspflichtiger Leistungen der Klöger in Abrede
stellt, hötten diese dorlegen müssen, wos und mitwelchem zeitlichen
Aufwond konkret ousgeführtworden ist. lmmerhin verlongen sie eine
Vergütung für einen Zeitoufwond von ZJ Stunden.

tv.

Rechnung vom l. 3.1994 (13.10.1992) über 4.858,17 DM

Die Klöger können über die erstinstonzlich zuerkonnten 1.958,2 DM
weitere 1.607,35 DM beonspruchen.

I . Für die Besprechung mit einer Vertreterin der D. Bonk om 22.5.1990
und fürdie Vor- und Nochbereitung des Gespröchs können die Klöger
ein Honororvon 532,95 DM (einschließlich Postgebühren und Mehr.
wertsteuerlgeltend mochen. Die Beklogte, die om Geschöftsverkehr
teilnimmt, weiß, doß die Tötigkeit eines Steuerberoters zu honorieren
ist Sie legt im übrigen ouch nicht nöherdor, wie sie zu derAnnnohme
gelongen konnte, die Klöger entfolteten ihre Aktivitöten in der in Rede

stehenden Angelegenheit kostenlos. Die Beklogte konn sich dorüber
hinous nicht dorouf beschrönken, die behouptete Douer des
Gespröchs nur gonz ollgemein zu bestreiten. Die Unterredung hot in
ihren Geschöftsröumen stottgefunden, so doß sie in der Loge sein

müßte, zu Beginn und Ende konkret Stellung zu nehmen. Angesichts
des lnholts des Schreibens der Klöger vom l. 7.1990 teilt der Senot
ouch nicht die Auffossung der Beklogten, doß keine intensiveVor- und
Nochbereitung derVerhondlungen erforderlich gewesen sei. Es ging
seinerzeit dorum, die Bonk dovon zu überzeugen, doß sich die
Geschöfte der Beklogten positiv entwickeln werden. Dobei konnten
sich die Klöger gewiß nicht mit der Erörterung von Allgemeinplötzen
begnügen.

Beklogten zurückzvlühren. Die Beklogten hoben bei Prüfung derArbeits-
ergebnisse der Gemeinschuldnerin nicht die Augen vor den durchgeführ-

ten Monipulotionen des Geschöftsführers Dr. J. verschlossen. Eine derort
sorglose Art der Beklogten bei Ausführung der ihnen von der Gemein-
schuldnerin erteilten Prüfungsouftröge hot der Klöger nicht dorgeton
und ist ous den Umstönden nichi ersichtlich. Wie dos Londgericht zu-

treffend ousgeführt hoi, sind keine Anholtspunkte erkennbor, die die
Monipuloiionen des Geschöfisführers Dr. J. hetten enttornen können.

Zutreffend meint dos Londgericht, es sei nicht ersichtlich, wie die Beklog-

ten Kenninis von dem Schreiben der Kreditreform D. vom 23..l.1985, in

dem ols Höchstkreditgrenze fur die Firmo D. K. 50.000,- DM ols ver-

tretbor ongesehen worden isi, erlongen sollten. Gleiches gilt für dos
Schreiben der Deutschen Bonk AG vom 6.9.1985, in dem die Deutsche

Bonk AG der Geschöftsleitung der Gemeinschuldnerin mitteilt, doß sie

die eingereichten Wechsel nicht mehr in der beontrogten Höhe onkoufe,
soweites sich beidem Bezogenen um die Firmo D. K. hondele. Gleiches
gilt für dos Schreiben der Dresdner Bonk AG vom 27.8.1986 on die
Geschöftsleitung der Gemeinschuldnerin, in dem diese dorouf hinweist,

die eingereichten Wechsel der Firmo J. könnten nicht mehr in voller Höhe

ongekouft werden.

Eine vorsötzliche Schadigu ng der Gemeinschuld nerin d urch die Beklog-

ien und den Geschöftsführer Dr. J. ist ober ouch desholb zu verneinen,

weil der Klöger nicht dorgeton hot, doß die Beklogten gemeinsom mit

dem Geschaftsführerdie GmbH schödigen wollten. Die Beklogten durf-
ten ouf die Richtigkeit der Angoben, die ihnen Dr. J. über Johre hinous

durch Vorloge der entsprechenden Bilonzen und Gewinn- und Verlust-

rechnungen mochte, vertrouen, do sie deren Unrichtigkeiiwedere konn-
ten noch kennen mußien. Twor mußten die Beklogten dessen Angoben
mit der notwendigen Distonziertheit überprüfen, sie mußten ober mon-

gels entsprechenderAnholtspunhe nicht dovon ousgehen, doß die ihnen

übergebenen Unterlogen Monipulotionen enthielten, wie sie die Treu-

hondgesellschoft und Steuerberotungs mbH C. durch die im Johre 1990

im Auftrog des Klögers durchgeführten Prüfungen oufgedeckt hot. Wie
hötte es den Beklogten ouffollen sollen, doß der Geschöftsführer der
Gemeinschuldnerin eine Forderung der Gemeinschuldnerin gegen die
Firmo J. von nohezu l0 Mio. DM heruntermonipuliert hotte, indem er

Scheckeinreichungen onderer Kunden der Firmo J. guischrieb sowie die
Forderung gegen die Firmo J. durch Ziehen von Eigenschecks der
Gemeinschuldnerin reduzierte. Auch ist nicht ersichilich,wie den Beklog-

ten hötte ouffollen sollen, doß die Gemeinschuldnerin den Soldo der
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worous folgt, doß die Gemeinschuldnerin, die nur durch ihren

Geschöftsführer hondeln konn, so zu behondeln ist, ols hobe sie den
Auftrog mit dem beschriebenen Ziel selbst erteilt.

Hinzu kommi, doß die donqch vorsötzlich monipulierende Gemein-
schuldnerin die qllenfolls fqhrlössig dies nicht erkennenden Beklogten

nqch Treu und Glouben nicht ouf Schodenersotz in Anspruch nehmen

konn. Wirtschoftlich betrochtei würde dos nömlich bedeuten, doß der
die Bilonzen der Gemeinschuldnerin monipulierende Geschöftsführer
Dr. J. finonzielle Vorteile ous seinen rechtswidrigen Hondlungen zum

Nochteil der Beklogten ziehen würdg do er dos Stommkopiiol der
Gemeinschuldnerin von 900.000 DM - iedenfolls ob 26.2.1984 - in

Höhe von 890.000 DM (olso zu 98,890/ol und die restlichen 10.000 DM
fürseine Ehefrou treuhönderisch geholten hot. Aberouch für die vordem
26.2.1984 erfolgte Prüfung der Bilonz 1982 und l9B3 ist den Beklogten
keine Schlechterfüllung des Berotervertrogs onzulosten, weil die
Ge m ei n sch u I d n eri n d u rch i h ren g eseizl ich e n Vertreter d os Ve rtro u e n d er
Beklogten getöuscht hot, die ohne ondere Anholtspunkte dorouf
vertrouen durFte, die Bilonzen der Gemeinschuldnerin sowie ihre

Gewinn- und Verlustrechnungen seien nicht monipuliert erstellt. Aus die-
sem Grunde schuldeten die Beklogten der Gemeinschuldnerin über die
Monipulotionen ihres Gesellschoftergeschöftsführers, der vor dem
26.2.1984 dos Stommkopitol mit 600.000 DM hielt, keine Aufklörung,
weildie Gemeinschuldnerin sich so behondeln lossen muß, ols hobe sie

die Monipulotionen ihres Geschöftsführers gekonnt. Eine Aufklörungs-
bedurFtigkeit der Gemeinschuldnerin ist doherzu verneinen, ebenso wie
eine Aufklö ru n gspflicht der Beklogten.

Desholb isi es nicht entscheidungserheblich, doß die Beklogten in ihren

Berichten zur Erlöuterung derJohresobschlüsse 1982 bis 
.1985 

zu den im

Totbestond des Urteils niedergelegien Ergebnissen einer ordnungsge-
mößen Bilonzerstellung gelongten. Wegen des positiven Wissens der
Gemeinschuldnerin kommt es nicht dorouf on, ob die Beklogten beiein-
gehender Uberprüfung der Buchführung zu dem Ergebnis gelongt

wören, die Bilonzen nebst Gewinn- und Verlustrechnung seien monipu-
liert.

Der eingeklogte Schoden der Gemeinschuldnerin ist den Beklogten
ouch nicht ous $ 826 BGB onzulosten, weil die Beklogten die Gemein-
schuldnerin nichtvorsötzlich geschadigt hoben, ols sie die offensichtlich
gut getornten Monipulotionen des Geschöftsführers Dr. J. nicht be-
merkten. Die fehlende Aufdeckung ist nicht ouf bedingten Vorsotz der

Die Beklogte konn schließlich nicht beonsionden, doß die Klöger ihre
Leisiungen ersi noch dem Ende des Mondotsverhöltnisses berechnet
hoben.ln dem bereits erwöhnten Schreiben on die D. Bonk heißtes in

diesem Zusommenhong, die KlAgerwollten einen Beitrog zurGesun-
dung des von der Beklogten geführten Unternehmens durch eine
großzügige Stundu ngsregelun g ih rer Gebüh ren leisten.

2. DieKlöger können desweiteren fürdos Ausfüllen von Frogebögen der
BBK und des Arbeitsomtes sowie für dos Ausstellen einer Verdienst-
bescheinigung lediglich eine Vergütung in Höhe von 98,33 DM (25

DM + 11,25 DM Postgebühr * Mehrwertsteuerl beonspruchen. Eine

durchschnittlich quolifizierte Kroft hötte für iede der fütigkeiten nur
-l -.. D.-..-Lr-:l -:--- L-lL-- Cr..--l^ L--lr:.'r F\^. ^- -:-l- -...-l-utrill utiJLi iivit vtiloi iluliJui r JruirLit' Lrui r\Jirvi. tlu u5 5tuii uLtcii tJiIi

Leisiungen mit nur geringem Schwierigkeitsgrod hondell hot sich die
Vergütung der Klöger om Mindestsotz der Gebühr des $ 13 StBGebV
zu orienlieren.

3. Der Ansotz unter Position ? bei dem es um dos Honoror für die Be-

sprechung vom ll.l.l99l über dos vorlöufige Ergebnis 1990 geht, ist

lediglich in Höhe von 72,11DM (55 DM + 8,25 DM Postgebühr *
Mehrwertsieuerlgerechtferfigt.Zu Beginn des Johres l99l konnte die
Beklogte noch nicht ervvorten, doß dos Johr l99O komplett gebucht
wor. Die Beklogte hotollerdings vorgetrogen, die Besprechung hobe
lediglich eine holbe Stunde gedouert. Für die Behouptung, der Zeit-
oufwond hobe 1,5 Stunden betrogen, istvon den Klögern kein zulössi-
ger Beweis ongetreten worden.

4. Den Klögern stehi ouch dos Honoror für die Berotung über die stille
Beteiligung zu. Hierist keine Zeitgebühtwie dos Londgericht irrtümlich
ongenommen hoi, sondern eine Wertgebühr (Mittelgebühr von
5,5/l0l berechnet worden. Den noch ihrer Auffossung vorliegenden
Verstoß gegen dos Rechtsberotungsmißbrouchsgesetz hAte die
Beklogte schon nöher konkretisieren müssen. Es konn keinem Zweifel
unterliegen, doß die Froge einer stillen Beteiligung quch steuerrechF
liche u nd betriebswirtschoftliche Probleme oufwerfen kon n.

Einwönde gegen den Rechnungsonsotz hot die Beklogte onsonsten
nicht erhoben, so doß die Kloger die im Berufungsrechtszug noch
geforderten 903,96 DM1752,95 DM + 40 DM Postgebühr * Mehr-
wertsteuerl beo nspruchen kön nen.
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5. Die unter Pos. ll berechnete Vergütung konn den Klögern dogegen
nichtzugesprochen werden. Die Beklogte hot besiritten, do0 diese bei
den Verhondlungen über den Wechsel der Bonk oktiv geworden
seien. Eswöre Soche der KlögergFwesen, ihrVorbringen unter Beweis
zu stellen. Dos ist iedoch nicht in 2ulössiger Weise geschehen.

6. Dos Honorqr für die mit der Kontenpföndung erbrochten Leistungen
(Pos.12) können die Klöger schon desholb nichtverlongen, weil sie die
ousgeführten fütigkeiten - sie setzen immerhin 4 Stunden on - nicht
konkret beschrieben hoben. Bei dieser Sochloge konn dohinstehen,
ob die Klöger, wie die Beklogte behouptet, ohnehin nur eigene Fehler

berichtigt hoben.

Z Schließlich steht den Klögern ein Honoror für die ous Anloß der
Mondotsübernohme geführte Besprechung mit dem Steuerberoter
{Pos. lZ, nicht zu. Dobei konn dohinstehen, ob Vertrogsverletzungen
der Klöger dozu geführt hoben, doß die Beklogte ihnen dos Mondot
enizogen hot. Die Klöger legen schon nicht dor; doß ihnen die Beklogte
nqch der Beendigung des Mondqtsverhöltnisses den Auftrog erteilt hot,
mitdem neuen Steuerberqtereine Besprechungzu führen. Eswird ouch
nicht vorgetrogen, wos im einzelnen Gegenstond des Gespröchs
gewesen ist.

B. Die unter den Positionen 2,3 und 15 berechneten Gebühren sind vom
Lo nd g ericht teilweise zuerko n nt worden. Geg en d ie Kü rzu n g en h o ben
sich die Klögerim Berufungsrechtszug nicht mehr gewondt.

V.

Die Beklogte konn gegenüber dem Zohlungsonspruch nicht einwenden,
die Klager hötten ihre Arbeitsergebnisse zurückbeholten. Noch der
höchstrichterlichen Rechisprechu ng ( BGH NJW 1988, 2607, 2608) steht
dem Steuerberotel wenn der Mqndont föllige Gebührenforderungen
nicht erfüllt, ein Zurückbeholtungsrecht on seinen Arbeitsergebnissen zu.
Die noch vom hiesigen lB. Zivilsenot verlongie zeitliche Konnexitöt (StB

1986, 30? 3l0l hölt der Bundesgerichtshof nicht für erforderlich. Die Aus-
übung des Zurückbeholtungsrechis kommt iedoch donn nicht in Betrocht,
wenn sich derSteuerberoter noch den besonderen Umstönden des Folles

treuwid ri g ve rh o lte n wü rd e, we n n i n s beso n d ere sei n e H o n o ro rfo rd eru n g
verhöltnismößig gering ist oder die Vorentholtung der Arbeitsergebnisse
dem Mondonten einen nicht zu rechtfertigenden Schoden zufügen
würde. Keine dieser Ausnohmetotbestönde liegt hier vor. Die Beouftro-
gung des Zeugen hötte vermieden werden können, wenn die Honoror-
forderungen der Klöger erfullt worden wören.

Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung des Klögers ist nicht begründet.

Ein Anspruch der Gemeinschuldnerin gegen die Beklogien, den der
Konkursverwolter im lnteresse oller Konkursglöubiger der Gemein-
schuldnerin durchsetzen könnte, besteht nicht.

Der eingeklogte Schodenersotzonspruch ist weder ous dem Gesichts-
punkt der Schlechterfüllung des zwischen'der Gemeinschuldnerin und
den Beklogten geschlossenen Berotervertrogs, noch wegen vorsötz-
licher Schödigung der Gemeinschuldnerin ous unerloubter Hondlung
gem. $ 826 BGB, noch ous dem Gesichtspunkt des Vertroges mit Schutz-

wirkung zugunsten Dritter; noch wegen Beihilfe zu Konkursverschleppung

zum Nochteil der Konkursglöubiger gem. $823 Abs. 2, gU Abs. I
GmbHG bzw. $ 826 BGB hezuleiten.

Die Beklogten hoben den mit der Gemeinschuldnerin geschlossenen
Vertrog nicht schlecht erfullt, ols sie bei Prüfung der ihnen von der
Gemeinschuldnerin fur die Veronlogungsiohre l9B2 bis 1985 vorgeleg-
ten Bilonzen nebst Gewinn- und Vedustrechnungen die bereits zum

31.12.19W besiehende Konkursreife der Gemeinschuldnerin nicht
erkonnten. Der ihnen von der Gemeinschuldnerin erteilte Auftrog er-

schöpfte sich in der Prüfung, ob die vorgelegten Arbeitsergebnisse der
Gemeinschuldnerin der Erstellung der von den Beklogten onzufertigen-
den Steuererklörungsentwürfen für die Johre 1982 bis 1985 zugrunde-
gelegt werden konnten, olso die Gemeinschuldnerin sie unier Berück-

sichtigung der einschlögigen gesetzlichen Bestimmungen sowie ihrer
g esel lsch oftsvertro g lich en Verpf lichtu n gen erstel lt h otte.

Aufgobe der Beklogten wqr es dogegen nicht, die von dem Geschafts-
führerDr:J. in den Bilonzen und den Gewinn- und Verlusirechnungen vor-

sötzlich vorgenommenen Monipulotionen oufzudecken, die die beste-
hende Konkursreife der Gemeinschuldnerin verschleierten. lm Gegen-
teil, die von dem gesetzlichen Vertreter der Gemeinschuldnerin, dem

Geschöftsführer Dr. J., den Beklogten erteilten Auftröge hotten zvmZiel,
durch die von den Beklogten erstellten Berichte zu den Bilonzen 1982 bis

l9B5 die Gemeinschuldnerin ouch noch dem 3.l.12.19W ols prosperie-
rende GmbH erscheinenzu lossen,so doßdieseweiterhin im Geschöfts-
leben existent bleiben konnte.

Dieses Auftrogsziel ihres Geschöftsführers muß sich äi" G"r"inschuld-
nerin zurechnen lossen. Entsprechend $ 3l BGB, der für olle iuristischen
Personen gilt, hoftet sie f ür dos Ho ndel n ih rer Orgo ne Dritten gegenüber;
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Do der Auftrog der Gemeinsch uldnerin sich n icht dorouf erstreckt ho be,
die von der Gesellschoft erstellten Solden mit den Debitoren- und Kredi-
toren konten o bzustim men, seien So lden bestötigu ngen nicht ein geholt
worden. Eine solche Absiimmung hötte ouch keine Unstimmigkeit zu

Toge gefördert, weil die Folschungen und Töuschungen des Geschöfts-
führers Dr. J. ousschließlich im Kontokorrentvorgenommen worden seien
und desholb fur die Beklogten nichi erkennbor geworden wören.

Die Beklogte behoupten, die ongeführten Schreiben der Kreditreform,
der Deutschen Bonk und der Dresdner Bonk hötten ihnen nichtvorgele-
gen. lm übrigen sind die Beklogten der Ansicht, die von ihnen erteilten
Bescheinigungen seien rechtlich nicht ols Testot zu bewerten, zudem in

ihnen ouf die eingeschrönkte Prüfung hingewiesen worden sei.

lm übrigen hoben die Beklogten die Einrede der Veriöhrung erhoben
und sich dorouf berufen, die in Abschnitt 9 Ziffer 5 ihrer Allgemeinen
Geschöftsbedingungen niedergelegte Ausschlußfrisi von 6 Monoten
stehe der Durchsetzung eines Schodenersoizonspruches entgegen.

Dos Londgericht hot die Kloge obgewiesen mit der Begründung, dem
Vortrog des Klögers losse sich nicht entnehmen, inwieweit die einzelnen
Monipulotionen des Geschöftsführers Dr. J. den Beklogten hötten ouf-
follen müssen. Der Klögerverstoße iedenfolls gegen den Grundsotz des
widersprüchlichen Verholiens, wenn er von den Beklogien einen Scho-
den ersetzi verlonge, den letztlich die Gesellschoft selbst durch ihren
Geschöftsführer verursochi hobe. Dorin sei ouch ein überwiegendes
Mitverschulden zu sehen, doß Schodenersotzonsprüche ousschließe.
Ein Schodenersotzonspruch, der der Gesomtheit der Glöubiger der
Gemeinschuldnerin zustehen könne, sei wegen fehlenden Vorsotzes
sowohl ous Vertrog wie ous unerloubter Hondlung zu verneinen.

Gegen dieses Urteil wendet sich der Klöger mit der Berufung.

Die Porteien wiederholen ihren bisherigen Soch- und Rechtsvortrog.

Der Klöger beontrogt,

die Beklogten zu verurieilen, ols Gesomtschuldner on die
Klöger5.000.000 DM nebst 40/oZinsen seit dem 9.2.1990
zu zohlen.

Die Beklogten beonirogen,

die Berufun g zurückzuweisen.

Gl Hinweise

vl'
Die dos Johr l9B9 beireffenden Gebührenonsprüche sind ebensowenig
veriöhrt wie die Honororforderungen des Johres 1990.

Gemöß $ 196 Abs. I Nr. 15 BGB veriöhren die Ansprüche des Steuer-
beroters wegen seiner Gebühren und Auslqgen in zwei Johren. Die
Veriöhrung beginntnoch $$ l9B,20l BGB mitdem Ende desJohres, in dem
derAnspruch follig geworden ist. Ahnlich wie ein Rechtsonwolt konn der
Steuerberoter die Veriöhrung seiner Ansprüche nicht willkürlich hinous-
schieben, indem er die Erteilung einer ordnungsgemößen Rechnung ver-
zögert (Sen ot, U rt. v. 9. 7.1992, Gl 1992, 2n, 283 m.w. N. l. Mo0g ebl ich ist
dorouf obzustellen, wonn die Klöger die steuerlichen Angelegenheiten
ous den Johren l9B9 und 1990 obschließend beorbeitet hoben. Dos konn
quch hinsichtiich cier in cier Rechnung vom 28.5.i9?0 berechneren Lei-

stungen ersi im Johre 1990 geschehen sein, weil die Ergebnisse des gon-
zen Johres l9S9vorliegen mußten, um die Steuererklörungen obgeben zu
können. Die Veriöhrungsfrist begonn folglich mit dem Ablouf des
31.12.1990 und endete mitAblouf des Johres 1992.DieVeriöhrungsfrist ist
donn ober durch die Zustellung der Klogeschrift om 27.10.1992 unler-
brochen worden. DieTotsoche, doß die Klögererstim Verloufe des Rechts-
streits Rechnungen vorgelegt hoben, die den Anforderungen der Steuer-
berotergebührenverordnung entsprechen, hot, wie bereits dorgelegt,
keinen Einfluß ouf den Louf der Veriöhrungsfrist.

ln 14. Aufloge ist der,,Sudhoff, Rechte und Pflichten des Geschoftsführers
einer GmbH und einer GmbH & Coi'im Verlog Dr. Otto Schmidt KG, Köln,
erschienen (194 Seiten, DM 48,00, ISBN 3-504-64575-Xl.

Do s Werk g I ied ert sich i n d ie Ko p itel Gesch öftsf ü h rervertro g, Ve riretu n g s-
mocht, Geschöftsführungsbefugnis, Rechte und Pflichten des Ge-
schöftsführers und Hoftung des Geschöftsführers. Die Rechte und Pflich-
ten des Geschöftsführers einer GmbH sind in einem einheitlichen
Absch n itt zuso m men gefoßt do rg estel lt. I m Vorderg ru nd der Neu beo rbei-
tung siehen die Probleme im Zusommenhong mit dem Wettbewerbs-
verbot und dessen Befreiung fürden Geschöftsführer. Die Schriftvon Sud-
hoff ist seitfost 35 Johren ouf dem Morkt und domit proxixbewöhrt. Sie ist
ein guter Rotgeber für leden, der sich mit Frogen des Geschöftsführers
einer GmbH und einer GmbH & Co. KG befossen will.
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Abschlußprüfung

- Bilonzmonipulotionen

- Kronkenhousbilonz

Abtretung
- d. Honororonspruchs

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Kündigungsrechi

Anlogeberotung
- Abgrenzung z. Anlogevermitflung

- Bonitötsprüfung

- Hoffungsousschluß

Annohmeverzug

- d. Mondonten
: Vergüiungsonspruch d. SfB

Anwolt f. Steuerrecht

- Fochgehilfenousbildung

Anwohsnotor

- Abgrenzung RA-Hoftung

Architektenhoftung

- Wohnflachenbegrenzung

Aufrechnung

- Zurückbeholtung d. Geldes

Bouherrenmodell

- Einkunftserzielungsobsicht
: Rückkoufongebot

Belehrungspflicht d. SIB/WP

- über Fehler des Vorberoters

- Flohmorktbetreiber
- Geseizgebungsverfohren

- Reinvesiitionsrückloge, S 6 b ESIG

Berufshoftpf lichversicheru n g

- Prömienzohlungspflicht

Berufsverbot

- Schuldnerverzeichnis

Berufungsschrift

- {ür wen und gegen wen
- mehrfoche
: Telefox, Schriftsoiz

Betriebsprüfung

- ohne Prüfungsonordnung

- Verwertungsverbot

Beweislost

- unterlossene Aufklörung/Belehrung
: Beweisvermutung
: d. Mondonten
: Substontiierungspflicht d. SiB

- Auftrogsumfong

- Kousolitöt
: z. Pflichtverletzung u. Schoden

94,327
94,236

94,72

: Gru n derwerbsteuerpf licht

- Zugong beim FA

Bilonzmonipulotionen

- AbschluDprüferhoftu ng

Bürgschoft

- zur Sieuerschuld

Dorlegungslost

- Schoden
: fehlerhofte Beteiligung

Dritthoftung
- Prüfungsouftrog

- Vertrog mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
: Ehefrou d. Mqndonien
: Prüfungsouftrog

Entnohme

- Buchungshondlung

Erfüllungsgehilfe

- Notor/Beteiligter

Feststellungskloge

- künftiger Anspruch

Finonzgerichtsordnung

- Klogeerhebu ng, 9 47 Abs. 2 Sotz I FGO

Flohmorhbetreiber

- Umsotzsteuerprobleme

Fristenkonlrolle

- Ausgongskontrolle, Fristenkontrollbuch
: Hökchenverfohren
: Orgonisoiion

- Fristenkontrollbuch
: Frisi $ 516 ZPO,6 Mte

: Telefox

- doppelte -
- Fristversöumnis, unverschuldete -: Abwesenheitsonschrift
: Beförderung d. Post durch Mitorbeiter
: Fristenkontrollbuch

: Posislreik
: Rechtsintum, Dipl.-iurist

- lnformotion des Mondonten
- lnformotion on Mondonten
: durch einfochen Brief

- Telefox
:Weisung on Bürokroft

- Weisung on Bürokroft
: Teleiox

Gesomtschuld
- Fehler des 2. RA

Hoftungsbeschrönkung

- Anlogeberotung

94,338
94,26

94,327

94,75

94,248

94,327

94,212
94,327

94,104

94,2

94,2

167

94,164
94,39
94,258
94,166

Der Klöger ist derAuffossung, oufgrund der in den Geschöffsunterlogen
vorgefundenen Schreiben der Kreditreform D. vom 23..l. i985, der
Deutschen Bonk vom 6. 9.l9B5 sowie der Dresdner Bonk vom 27. B.1986

hötten die Beklogten Anloß gehobt, dievon derGemeinschuldnerin vor-
gelegten Unterlogen genouerzu prüfen. Die durch die Beklogten pflicht-
widrig unterbliebene Bilonzkorrektu6 die bereits zum 31.12.1982 eine
Uberschuldung hötte ousweisen müssen, und die desholb unterbliebene
Konkursonmeldung hobe den Schoden der Gemeinschuldnerin her-

beigeführt, der mit dem Schoden der Gesomtglöubigerschoft korres-

pondiere.

Der Klöger hot beontrogi,

die Beklogten zu verurteilen, ols Gesomtschuldner on ihn

5.000.000 DM nebst4 o/oZinsenseitdem 9.2.19902u zohlen.

Die Beklogten hoben beontrogt,

die Kloge obzuweisen. 
,

Sie hoben bestritten, on einer Verschleppung des Konkurses der
Gemeinschuldnerin mitgewirkt zu hoben und vorgetrogen, sie hötten

ihren Auftrog ordnungsgemöß erfüllt, der dorin bestonden hobe, ouf-
g ru nd der von der Gem einsch u ld nerin erstel lten Bilo nzen nebst Gewin n-

und Vedusirechnung für die Johre i9B2 bis l9B5 die erforderlichen Steuer-

erklörungen für die Gemeinschuldnerin vorzubereiten. Der ihnen von Dr.

U. J. nomens der Gemeinschuldnerin erteilte Auftrog hobe nicht zum

Gegenstond gehobt, dessen Fölschungen der Buchführung oufzu-
decken. lm Gegenteil seies Absichtdes Geschöftsführers gewesen, doß
die Beklogten dessen Fölschungen und Monipulotionen nicht erkennen

sollten. Verein boru ngsgemöß hötten sie do her folgende Prüf ungsho nd-
I ungen vorgorrorTl ffi efl :

Dos Anlogevermögen sei onhond der Anlogekorteien mit den Buch-

holtungskonten obgesiimmt worden. Die Anlogenzugönge seien
onhond der Rechnungen geprüft worden. Die Abschreibungen seien
nochgerechnei worden. Die Worenvorröte seien onhond. der lnventur-
listen noch Menge und Wert stichprobenweise überprüft worden. Bei

der körperlichen Bestondsoufnohme seien die Beklogten nichtzugegen
gewesen. Für die Forderungen und Verbindlichkeiten ous \Vorenlieferun-
gen und Leistungen seien der Beklogten ieweils von der Gemeinschuld-
nerin erstellte Nochweise in Form von Debitorensoldenlisten übergeben
worden.

94,117
94,117
94,117

94,59,
302,311

94,28

94,309

94, l9

94,251
94,228
94,338
94,341

94,224

94,80

94,258

94,66

94,126
94,129

94,296

94,40

94,152

94,228

94,\73
94,165
94,164,

94,169
94,186
94,164,

167,173

94,169

94,38

94,38

94,157

94,|7

94,186
94,186
94,168

94,104
94,104

94,3,
94,243
94,243
87
94,196

94,4
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- Abtretung

- Annohmeverzug d. Mondonten
: keine Nochleistungspflicht
: Vermögensvorteil d. StB

- Au{rechnung
: mit n. {olliger Honororforderung

- Berotungsgebühr
: stille Beteiligung

- Buchführung
: Klörung d. Belege

- Einforderborkeit, 5 9 StBGebV
: im Prozeßvortrog l

- Entstehung d. -
- Fölligkeir, $ Z StBGebV

- Gebührenrohmen, 5 il StBGebV
: Buchführungshonoror
: Mittelgebühr, überschreiten der -

- Gegensiondsweri
: fehlender Johresumsotz

- Pouscholgebühr, $ 14 StBGebV
: Beweislost
: nichtige -, Vergütungsonspruch

- Schrifrfonn
: Hinweispflicht d. StB

- Tilgung
: kein Venechnungshinweis

- Unkostenpouschole, g 16 SiBGebV
: iede Steuererklörung

- Veriöhrungsbeginn
: Gebührenrechnung im Prozefl

- Zeitgebühr
: Angobe 513 StBGebV
: Frogebögen d. KK und AA
: Gespröch mit neuem StB
: Klörung d. Belege

lnvestitionszuloge
* Fürsorgepflicht d. FA

- Verbleibensfrist

Kousolitöt

- Berotungsfehler

- Beweislost

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA

- Schutzzweck, Notorfehler
- Unterbrechung d. -
Kenntnis d. Steuerrechts

- Rechtsprechungsönderung
: Grunderwerbsteuere i. Bouherrenmodel I

- Zeitschriften
: DSIR

Kenntnis d. Zivilrechts

- BGH-Meinung
: Rechtsprechungsönderung

Klogeerhebung

- beim FG, $ 4/ Abs. 2 Soiz I FGO

Kollegiolgerichtsentscheidung

- Verschulden

Konkursverwolter

- Sicherungsgut, Veröußerung

Kronkenhousbilonz
- Abschlußprüfung
- Pf legesotzermittlung

Kündigung d. Mondots
* Formulorvertrog

Mohnbescheid

- Bezeichnung d. Anspruchs

Mietvertrog m. Angehörigen

Miwerschulden
- Hoftungsverteilung

- Rechtsmittel, u nterlossenes

- Vorsoiz d. Geschödigten
- Zurechnung des Verschuldens des 2. RA

Notor
- Anwoltsnotor
: Abgrenzung RA-Hoftung

- Belehrungspflicht
: Aufloge d. Bonk
: Genehmigungspflicht, $ 12 GrdstVG,

$ 19 BBouG
: Vormerkungswirkung

- Beweislost
: Kousolitöt Notorfehler/Schoden
: Erschließungskosfen

* Formulierungspflicht

- Prüfungspflicht
: Vertretu n gsvol I mocht

- Sochverholtsermittlung
- Wille d. Beteiligten

Niederschlogung
- der Steuerschuld

Prospehhoftung

- Veriöhrung
: $ 5io WPO
: $ 195 BGB

Prozeßvollmocht

- Ausschlußfrist z. Vorloge
: doppelte Zustellung
: lnformoiion d. Mondonten

Prüfungsouftrog

- Bilonzmonipulotion d. Mondonten

Prüfungspflicht

- d. Johresobschlusses
: noch Umwondlung

Rechlsonwoh

- Beroiungspflichten
: Buchwertklousel
: Verf oss u n gs besc hwerd e,

Mißbrouchsgebühr
: Versorgungsousgleich, $ l58Zc Nr. I BGB

- Kündigungserklörung
: Originolvollmocht

- Mokleriötigkeit
- Vergleich, Mondonteninteresse

- Zulossung
: Ansiellung/Treuho ndonsiolt
: Versicherungsmokler
: Ko m mer-Geschöftsf ü h rer

94,73

94,126
94,126

94,16,
23
94,306
94,307

94,236
94,236

94,58,
302,3|

Dorüber hinous weist die Debitorenliste eine Forderung
gegenüber der Firmo J. GmbH & Co. KG, E, in Höhe von
796.382,77 DM ous. Es hondelt sich um eine Forderung von
u rsprü n g I ich 13.329.502,77 DM,d ie d u rch fo I g en de Mo n ipu-
lotionen ouf den Betrog von796.382,77 DMreduziertwurde:

i. Es wurden Guischriften in Höhe von insgesarrtl.434.l20
DM zum 31.12.1984 erteilt, die Ruckbelostung erfolgie zum
3. 

,l. 
1985.

2. Gleichzeitig hot die Berichtsfirmo bei verschiedenen
Kreditinsiituten Schecks über 790.000 DM gezogen und
diese zu m Bilo nzsiichtog zur Gutsch rift ouf o nderen Bo n k-
L^^to^ ain^^'nial'+ 'Jl^ E^..l^.,,^^ ^^^^-,",L^- I ^^ri\vi irvi i vii iVuivili ii, uiv iVtUViviiV VVV(J| tUtJvi 'i. Ei ii:

sprechend reduziert und die unterwegs befindlichen
Schecks nichi verbucht.

3. Dorüber hinous wurde der Soldo durch Umbuchung von
Eigenwechseln in Höhe von 10.359.000 DM bis ouf den
ousgewiesenen Betrog reduziert. Noch Rückgöngig-
mochung dieser Buchungen wurde der ursprüngliche
Betrog bis ouf einen Erinnerungswert von l,- DM einzel-
wertberichtigt.

Ahnliche Feststellungen befinden sich in der berichtigten Bilonz per
31.12.1985 und der Bilonz per 31.12.1986.

Der Klöger hot hierzu behouptet, der in den Johren l9B2 bis 1986 von
der Gemeinschuldnerin on die Firmo J. durchgeführten Lieferungen
von22.612.030,62 DM hAten nurZqhlungen der Firmo J. ind Höhe
von 2.577.000 DM gegenübergestonden. Uber dos Vermögen der
Firmo J. sei om 27.2.1987 Konkurs eröffnei worden.

Weiter hot der Klöger behouptet, die Gemeinschuldnerin hobe in
den Johren l9B2 bis 1986 on die Firmo D. K.-GmbH Leistungen in Höhe
von 8.139.536,50 DM erbrocht, Zohlungen iedoch nur in Höhe von
1.498.507,01 DM erholten. Der Konkurs über diese Firmo sei om
3. 3.1987 eröffnet worden.

Dos Anschlußkonkursverfohren über dos Vermögen der Gemein-
schuldnerin wurde am 2.4.1987 eröffnet, noch dem der Antrog ouf
Eröffnung des Vergleichsverfohrens vom 2.2.1987 obgelehnt wor-
den wor. Die Uberschuldung der Gemeinschuldnerin betrögt
19.203.361,29 DM.

94,14

94,351

94,123

94,125
94,1s3

94,130

94,93

94,136

94,67
94,40
94,327
94,153

94,40

94,296

94,2
94,29

94,24

94,187

94,66
94,160

94,252
94,122
94,122

94,56
94,3st

122

326
94
94

94,351
94,14
94,22

94,58

94,351

94,58
94,3st
94,351
94,123

94,3
94,3
94,158
94,37
94,36

94,338

94,338

94,139
94,141

94,152

94,161

94,35
94, 82
94,314,

317

94,29
94,82
94,82,

314,317

94,75

94,283
94,283
94,283

94,152
94,152
94,68

94,327

94,187
94,122
94,297

330

94,209

359



Steuerschuld

- Niederschlogung

Streiwerkündung
- Veriöhrungsunterbrechung

Telefox

- Anweisung on Bürokroft

- Fristenkontrollbuch

- neue Tele{oxnummer d. Justiz

- Vollmochtsnochweis
- Zugongsnochweis

Treuhönder

- Auskunftspflicht t

- gewerbliche Einkünfte

- Prospektongoben
: unrichtige

- Rechnungslegungspflicht

Umsotzsleuer
- Ausweis durch Nichtunternehmen, Ehegotten

- Ehegottenmietuertrog

- Flohmorktbetreiber, $ 4 Nr.'12 o

Unlerbrechung der Veriöhrung, $ 209 BGB

- Klogezustellung, Verzögerung

- Mohnbescheid

- Streituerkündung

Unterschrift

- Klogeschrift

Unlreue, $ 266 SIGB

-d.RA
- Vermögensverwolter

Verdeche Gewinnousschüttung

- Steuerberotungs-GmbH im Konzern
: Honororrechnung

- Zohlung für Kundenstomm

Verf ossu n gsbeschwerde

- Mißbrouchsgebühr

Veriöhrung,951 BRAO

- Anlogerot
- Belehrung über Fehler u. Verjöhrungs-

vorsch rift, Seku ndöro nspruch
: Anloß zur Belehrung
: Kenntnis d. Fehlers u. Verjöhrungsvorschrift
: neues Mondot
: neuer RA

- Provisionsgeschöfte

- Veriöhrungsbeginn
: Anlogeentscheidung
: Schodenentstehung

Veriöhrung ($68 StBeG, $51o WPO)
- Belehrungspflicht uber eigene Fehler und

Veriöhru ngsvorsch rift, Seku ndö ro nspruch
: Aufhebung des Vorbeholts der Noch-

prüfung
: Mondotsende
: neue OFD-Verfügung

- Prospekthoflung

- Veriöhrungsbeginn
: Bilonlehler
: Einspruchsfrist
: Fristoblouf
: Gewinnverwendungsbeschluß

Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberolende Berufe 11194
Rechtsberolung
- Abwicklung d.

n ichtigen Rechtsberoiu n gsvertro ges
: Honororonspruch

- des Gewerbebetreibenden Art. I $ 5
: unmiitelborer Zusommenhong

- Honororrückzohlung

- Kindergeldsoche

- Rechtsbeistond
: Gesel lschoftsrecht/ Pochtvertrog

- Schuldenregulierung

Sochverholtsermiillung
- durch d. RA
: wgt Zustellung

Schoden

- Anlogeberotung
- Anlogezinsen
- Gru nderwerbsteuerbelostu n g

- Nutzungsentzung

- Schötzung s. dort
- Steuervorteile
: rechtswidrige -

- Vermögenlouswirkungen
: bei fehlerhofter Anloge

- Wohnroum, steuerbegünstigt
: Architektenhoftung

- Zinsschoden/An logezi nsen

Schodenbeseitigung
- honororfrei

Schötzung (9162 AO)

- Schoden
: Dorlegungs- und Beweislost

- nichtiger Schötzungsbescheid

Schuldbeihitt

- zur Steuerschuld

Schuldnerverzeichnis

- Berufsverboi

Singulorzulossung

Sozietöl

- Auflösung
: Steuerhoftung

SIB-GmbH

- Alleingesellschofter' RA

Steuerberoterkommer

- Merkblott, Lohnsteuerberotung

Sleuerberolu ngsvertro g

- Auflösung d. -
: fristlose Kündigung, 8 627 BGB

- Formulorvertrog
: Kündigungsrecht

- Kündigung, 5627 BGB

Steuerhinterziehung

- Kenntnis d. FA

- Steuerberoter, Mittöter

- Veriöhrung
- Vermögensteuer

- Vorbereiiung der Steuererklörung d.

94
94
94

224
62
26

94,62
94,124

94,248
94,228
94,248
94,161

94,62

94,216

94,248

94,28
94,228

94,187

94,341
94,343

94,75

94,80

94,208

94,326

94,186

94,2

94,58

94, s8,
302,3I

94,58

94,326
94,70,
92
94,122
94,326
94,92

94,75

94,54

94,38
94,258
94,225
94,296
94,28

94,66
94,310

94,259
94,93
94,54

94,224
94,28

94,66

94,198

94, s3
94,199
94,53
94,199
94,198

Der Klöger; dereine Mehrung der Konkursmosse zugunsten der Konkurs-

g lö u big er erstrebt, isi derAuffossu n g, d ie Beklo gten hötten den zwischen
ihnen und der Gemeinschuldnerin geschlossenen Berotervertrog

schuldhoftverletzt, weil sie die ihnen von der Gemeinschuldnerin in den
Johren l9B3 bis 1986 vorgelegten Johresobschlüsse nicht unter Zuhilfe-

noh me der zug rundeliegenden Buchf üh ru ng siich proben hoft o uf in ho lt-

liche Richtigkeit überprüft hötten. So hötten sie es unterlossen, die Buch-

führung zu den Kundenforderungen und den Lieferontenverbindlich-
keiten zu überprüfen und Soldenbestötigungen einzuholen. Desholb
hötten sie die bereits om 3].12.1982 bestehende Konkursreife der Ge-
meinsch uld nerin nicht festgestelli und die Buchf üh rungsmo nipulotionen
nicht erkonnt, die der Geschöftsführer der Gemeinschuldnerin Dr. U. J.

zu r Versch leieru ng d ieses U msto ndes vorgenom men ho be. I m einzel nen

bezieht sich der Klöger ouf die Feststellungen der Treuhondgesellschoft
und Steuerberotungs-GmbH C., die im Johre 1990 berichtigte Bilonzen
per 

,1983 
bis 1985 erstellt hot. lm Schriftsotz des Klögers vom ll.6.l99l

hoben die Prüfer zum Johresobschluß per 31.12.1983 folgendes festge-

stellt:

Dorüberhinous weist die Debitorenlisten eine Forderung
gegenüberder Firmo J. GmbH &Co. KG, E, in Höhevon DM
796.300,20 ous. Es hondelt sich um eine Forderung von
ursprünglich 9.956.300,21 DM, die u. o. durch folgende
Monipulotionen ouf den Betrog von796.300,20 DM redu-

ziert wurde:

Scheckeinreichungen von onderen Kunden in Höhe von
1.930.000,00 DM wurden dem Konto J. gutgeschrieben.
Gleichzeiiig hot die Berichtsfirmo bei verschiedenen Kredit-

instituten Schecks über 1.125.000,00 DM gezogen und diese

zu m Bi lo nzsiichtog zu r Gutsch rift o uf o ndere Bo n kkonten ein-
gereicht, die Forderu n g gegen ü ber J. entsprechend red uzieri
und die unterwegs befindlichen Schecks nichtverbuchi. Dor-

über hinous wurde der Soldo durch Soldierung mit onderen
Kundenwechseln in Höhe von 4.088.000,00 DM bis ouf
den ousgewiesenen Betrog reduziert. Noch Rückgöngig-
mochung dieser Buchungen wurde der ursprüngliche Betrog

bis ouf einen Erinnerungswertvon l,- DM (netfol einzelwert-
berichtigt.

ln der berichtigten Bilonz zum 31.12.1984 ist folgendes festgestellt:

3r0
258

94
94

94,266
94,269

94,212
94,92
94,228

94,12

94,115
94,115

94,199
94,51

94,93
94,175
94,175
94,93

94,235
94,86
94,234
94,283
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Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und sleuerberotende Berufe 11194 : Grundsotz d. Schodeneinheit
: Kosten d. Prüfungsberichtes
: Steuerobwölzung o. Mieter
: Umsotzsteuerschoden

Zugong d. Steuerbescheides

Veriöhrung, $ 195 BGB

- Prospekthoftungsonsprüche

Veriöhruns ($ 852 BGB, $ 19 BNotO)

- Feststel I u n gsinteresse, kü nfti ger Anspruch
- Kenntnis d, Schodens
: vor Schodeneintriti?

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenentstehung
: mit Urteil?

Verschulden

- BGH-Rechlsprechung

- Kollegiolgerichtsentscheidung

Versorgungsousgleich
- Herobsetzung, $ l58Zc Nr. I BGB

Verwertungsverbot
- keine Beiriebsprüf ungsonordnung

"'olliiroclri- Kündigung d. RA

- Nochweis d. -
Vormund

- Geldonloge
- Pflichtuerletzung

Vorteilsousgleich
- d. Steuerberoters

- Sieuervorteil
: AfA-Vorteile

Wiedereinsetzung
- Büroversehen des SiB/RA/WP
: lnfo d. Justizbehörde/neue Telefoxnummer

- Fristenkontrollbuch

- Fristenkontrolle
: Fristenkontrollbuch

: Fristversöumnis, unverschuldete -: folsche Rechtsmittel belehrung
: feh lerhofte Telefono usku nft

Werbeverbot
- Bronchentelefonbuch

- Proxisbroschüre

- SiB-Nome in U nternehmensberotungsfirmo

- Tötigkeitshinweise

Wirtschoftsprüferordnung (WPO)

- gewerbliche Tötigkeit
($43 Abs.3 Nr: IWPO)
: Fortbildungsseminore
: Vortrogsvero nstoltu n gen

WP-GmbH
- Leiter, ondere Aufgoben
- Siomm kopitolnochweis

Zinsschoden

- Dorlegungslost

Zugong

- Beweis d. -: d. Telefox

Zurückbeholtungsrecht
- Geldforderungen

Zustellung

- Anderungsbescheid, Klogeverfohren
- Empfongsbekenntnis

BGH v. 10.2.1992 - lXZRl09/93: NJW 1994,1472
:D81994,873
:WM t994,ttt4
: DSIR 1994,756: VersR 1994,938

BGH v. 15..l0. 1992 - IXZR 43/92: VersR 1993, 358
:WM 1993,251

BGll v.22.10.1992 -V ZRll2/92: NJW 1994,5s
:D81993,2584

BGH v. 28.1.1993 - IXZB 4l/92: VersR 1993,630

BGH v. 6.5.1993 - I ZR 183/91
:5t81993,422
:WM 93,1605: DStR 93,1463: BB 93,16ll

BGH v. 27. 5.1993 - lX ZR 66/92
:WM 1993,1513
: NJW 1993,2744: VersR 1993,1244
:D81993,2326

BGH v. 3.6.1993 - lXZRltg/92: VersR 1994,181

BGll v.7.6. 1993 - V SrR 212193
:wistro 93,302

BGH v. 14.6.1993 - AnwZ (Bl 15/93: BRAK-Mifi. 1994,43

BGll v, 24.6.1993 - lXZR2l6/92
:WM 1993,1889
:D81993,2327
: NJW 1993,2747

8G11v.24.6.1993 - Vll ZR B/93: VersR 94,200

BGH v. ll.8.1993 - 2 SrR 309/93: wistro 93, 300

BGH v.13.9.1993 - Anwsr lR)6/93: BRAK-Mifi. 1994,51

BGH v. 13.9.1993 - AnwZ lBl %/93: BRAK-Mitt. 1994,42

BGH v. 13. 9.1993 - AnwZlBl25/93: BRAK-Mitt.1993,219

BGH v. 20.9.1993 - llzBl0/93: NJW 93,3141
:WM 93,2141
:8893,2408

94,93
94,93
94,85
94,212,

94,308

94,258
94,296

Die Beklogten, die fUr die Gesomtschuldnerin schon früher iötig woren,
hoben fur die von der Gemeinschuldnerin erstellten Bilonzen nebst
Gewinn- und Verlusirechnung per 3.l.12.1982 om 16.3.1983, per
31.12.1983 o m 2. 4.1984, per 3i. 12.1984 om 21.3. 1985, per 3.l. 12. l9B5 o m

24.4.1986, ieweils Berichte zur Erlöuterung der Johresobschlüsse ge-
fertigt, wobei sie diese mii Bescheinigungen folgenden Wortlouts ver-
sohen:

Die Buchführung für dos Berichtsiohr schlie0t on die Johres-
bilonz zum ...on. Die Johresbilonz der Gesellschoft ist
gleichzeitig ihre Steuerbilonz. Die Buchführung entspricht
den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsötzen der
Ord n u n gsm ößig keit. Die Geschöftsvo rfö I le sind vol lstö nd ig,
tortioutend und zeitgerecht ertol)t. Dos Belegwesen ist ge-
ordnet. Der Johresobschluß zum ... wurde oufgrund der
Buchführung der Firmo M. St GmbH unter Beochtung von
Geseiz und Gesellschoffsvertrog erstellt. Wir hoben die
Buchführung und dieWertonsötze ouftrogsgemöß in einge-
schrönktem Umfong geprüft. Uber Umfong und Ergebnis
dieser Prüfung unterrichtet der vorliegende Bericht.

lm Teil I der Berichte ist unter der Uberschrift Auftrog und Auftrogsdurch-
führung zudem vermerkt:

Die Geschöftsführung der Firmo M. St. GmbH beouftrogte
uns, den Johresobschlußzum . . . in eingeschrönktem Umfong
zu prüfen und dorüber Bericht zu erstotten.

Weiter unten heißt es'

Fü r die Du rchf ü h ru n g des Auftrogs u n d u nsere Vero ntwortu n g
ouch im Verhöltnis zu Dritten sind die in der beigefügten
Al lgem ein en Gesch öfts bed in g u n g en f ü r Wi rtsch oftsprüfer
und Wirtschoftsprüfungsgesellschoften in der Fossung vom
,l.10.1983 

moßgeben.

Die Gewinn- und Verlustrechnungen trugen den Vermerk der Beklogten,

Der Johresobschluß zum ... wurde oufgrund der Buchfüh-
rung der Gesellschoft unier Beochtung von Gesetz und
Gesellschoftsvertrog ersiellt. Wir hoben die Buchführung
und die Wertonsöize ouftrogsgemöß in eingeschrönktem
Umfong geprüft.

Die Beklogte zu 2l ist erst aml.7.l984 in die Sozietöi eingetreten.

94,2
94,2
94,272

94,267
94,267

94,177
94,177

94,225
94,167

94,164,
67

94,66
94,72

94,326
94,326
94,326

94,92
94,92

234
94,259

94,283

94,\39
94,161

94,159

94,104

94,187
94,296

94, ...

94,248

94,146
94,258
94,224
94,146

94,308

94,187

94,2

94, t2

94167

94,2

94,29

94,296

94,70

94,122

94,40

94,186

94,115

94,146

94,122

94,252

94,66

328

94,26

36r



94,3

94,139

94,72

94,164

94,39

94,38

94,67

94,93

94,lll

94,\62

94,122

94,208

94,122

94,209

94,153

94,198

BGH v. 21.4.1994 - IXZR123/93: NJW 1994,2085: BB 1994, 1316
:WM 1994,1340

BGH v. 21.4.1994 - lX ZR 150/93
: NJW1994,2293
:WM 1994,1805: DSIR 1994,1319

BGH v. 29. 4.1994 - V ZR 62/83: NJW 1994,1879

BGH v. 3.5.1994 -VlZR248/93: NJW1994,2297
: VersR 1994,959

BGH v. 26.5.1994 - IXZR 57/93
: NJW-RR 1994,\210
:5t81994,374

BGH v. 1.6.1994 - Vlll ZR 36/93: NJW 1994,2226
:ZlP 1994,1115
: DSIR 1994,1165
:881994,t453

BGH v. 23. 6. 1994 - I ZRl06/92: NJW 1994,2298
:WM 1994,1593
:21P1994,1214
: MDR 1994,938

BVerfG [2. Kommer des Ersten Senois]
v. 11.6.1993

-t BvR1240/92
: NJW1994,244

OLG Düsseldort v.12.3.1992 - 13 U 152/91

OLG Düsseldo rt v. 22.10.1992 - 18 U 94/92, rkr.

OLG Düsseldort v.10.12.1992 - 13 U 90/92, rkr.

OLG Düsseldort v.V.12.1992 - 13 U 98/92 - rkr.

OLG Düsseldort v.7.1.1993 -13 U 99/92

OLG DüsseldorIv.25.2.1993 -13 U 223/91

OLG Düsseldo rl v. 26. 2.\993 - 13 U ll7/92

OLG Düsseldorf v. 11.3.1993 -13 U 123/92
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Abschlußprüfung
- Bilonzfölschungen

- Mo nipulotionen des Geschöftsführers

- Kon kursverschleppung
(OLG Homm, Urt.v. 17.2.1993 - 25 U 77/92 - rkr.,

Nichtonnohmebeschluß des BGH v. 16.12.19931

Leitsötze (d. Red.),

l. Der Auftrog zur Abschlußprüfung verpflichfet regelmößig nicht, vor-

sötzlich vorgenommene Monipulotionen in der Bilonz und der
Gewinn- u nd Verlustrech nung oufzudecken.

2. Der vorsötzlich monipulierende Mondont konn den ollenfolls fohr
lössig dies n icht erken nen den Steuerberoter n icht o uf Schodenersotz

in Anspruch nehmen.

3. Die lnonspruchnohme wegen vorsötzlich sittenwidriger Schödigung

des Mondonten setztvorous, doß derSteuerberoier bei Prüf ung eines

Johresobschlusses'die Augen vor den durchgefuhrten Monipuloiio-
nen des Geschöftsführers verschlossen hot.

4. Der Steuerberoter muß bei Durchführung der Abschlußprüfung nicht

dovon ousgehen, doß sein Auftroggeber Fölschungen und Monipu-
loiionen durchgefüh ri u nd weiterverfolgt.

5. Der Prüfungsouftrog entfoltet keine Drittwirkung gem. $ 328 BGB

zug u nsten der Kon kursg lö ubiger.

6. Der Prüfungsouftrog entfoltet keine Schutzwirkung zugunsten der
Kon ku rsg lö u bigergeso mtheit.

Totbestond:

Der Klöger; der Konkursverwolter über dos Vermögen der Stohlhondel

GmbH {im folgenden Gemeinschuldnerin genonnt}, nimmt die Beklog-

ten, die ols Steuerberoier und Wirtschoftsprüfer für die Gemeinschuld-

nerin tötig geworden sind, ouf Schodenersotzvon 5 Millionen ous einer

Gesomtforderung von 19.203.361,29 DM in Anspruch wegen Mitwirkung
bei der Konkursverschleppung durch den füheren Geschöffsführer der
Gemeinschuldnerin Dr. U. J. in dem Zeitroum vom l.l.l9B3 bis zum

2.4.1987.
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